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I . ERKLÄRUNG DER PROSPEKTVERANTWORTUNG 

Für den gesamten Inhalt dieses Verkaufsprospektes übernimmt die 

ISPEX Financial Services GmbH mit Sitz in Bayreuth 

Nürnberger Straße 38 
95448 Bayreuth 
Tel.: 0921 150 911 190 
Fax: 0921 150 911 195 
E-Mail: ifs@ispex.de 

als Anbieterin vertreten durch ihre Geschäftsführer Dr. Stefan Arnold und Marco Böttger gemäß § 3 Vermögens-
anlagenverkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) die Verantwortung und erklärt hiermit, dass ihrem Wis-
sen nach die Angaben in diesem Verkaufsprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

 

28. April 2016 

(Datum der Prospektaufstellung) 

ISPEX Financial Services GmbH 

 

 

 

Dr. Stefan Arnold Marco Böttger 
Geschäftsführer der Geschäftsführer der 
ISPEX Financial Services GmbH ISPEX Financial Services GmbH 

 

 

 

 

Hinweis: 

Haftungsansprüche aufgrund eines fehlerhaften Verkaufsprospekts bestehen nur dann, sofern die Genussrechte 
während des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch innerhalb von zwei Jahren nach dem ersten öffentlichen 
Angebot der Genussrechte im Inland, erworben werden. 
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I I . VORWORT 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die ISPEX AG ist seit dem Jahr 2006 als Energieberatungsgesellschaft für Unternehmen tätig. Gemeinsam mit 
ihren Tochtergesellschaften (nachfolgend „ISPEX-Gruppe“ oder „ISPEX“) bietet die ISPEX AG in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz für Gewerbe- und Industriekunden, gemeinnützige Organisationen, öffentliche Einrich-
tungen und die Wohnungswirtschaft innovative Lösungen in allen Bereichen der Energiebeschaffung und des 
Energiemanagements an. 

Die ISPEX AG agiert als Holdinggesellschaft innerhalb der ISPEX-Gruppe. Das operative Geschäft betreiben die 
Tochtergesellschaften, welche die Kunden der ISPEX beraten und betreuen. 

In der Energiebeschaffung optimiert ISPEX die Energiekosten über eine selbstentwickelte Online-Auktionsplatt-
form für Strom und Gas. An diesem Energiehandelsplatz sind mehr als 550 Energieversorgungsunternehmen 
angeschlossen, die um die Kunden der ISPEX bieten können. 

Für größere Unternehmen bietet die ISPEX Consulting GmbH Leistungen in der Energiebeschaffung, im Ener-
giecontrolling und im umfassenden Energiemanagement gegen Beratungshonorar an. Für kleinere Unternehmen 
sind die ISPEX Energie Service GmbH und die E.Q Energy GmbH als Betreiberin des Energiemaklerpools in der 
unabhängigen Optimierung von Strom- und Gaslieferverträgen überwiegend für gewerbliche Kunden tätig. 

Die ISPEX Financial Services GmbH entwickelt Finanzierungslösungen für die ISPEX Gruppe und setzt diese inner-
halb der Gruppe um (siehe Abb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Energiemaklerpool bietet eine zentrale Plattform für die über 250 angeschlossenen Energiemaklerorganisa-
tionen mit mehr als 2.000 unabhängigen Energiemaklern und selbstständigen Energieberatern in ganz Deutsch-
land. Als Vertriebsdachorganisation stellt der Energiemaklerpool den angebundenen Energiemaklern zentrale 
Dienste und Produkte sowie Angebote für die Strom- und Gasversorgung inklusive der notwendigen Provisions-
rahmenvereinbarungen mit Energielieferanten zur Verfügung. 

Die Tätigkeit der Energiemakler besteht in der Beratung von Energieabnehmern und der Vermittlung von Strom- 
und Gaslieferverträgen insbesondere an größere Gewerbe- und kleinere Industriekunden, Handels- und Dienst-
leistungsbetriebe sowie an gemeinnützige Organisationen und Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft. 
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Die Energiemakler treten in der Beratung und Vermittlung im eigenen Namen auf. Der Energieliefervertrag wird 
direkt zwischen Energieabnehmer und Energielieferant geschlossen. Die Abrechnung der Provisionsforderungen 
gegenüber dem Energielieferanten erfolgt über den Energiemaklerpool. 

Die Energielieferverträge zwischen Energiekunden und Energieversorgern werden in der Regel für eine Laufzeit 
von mehreren Jahren geschlossen. Dabei wird die Provision seitens der Energieversorger zumeist jährlich zu Be-
ginn des jeweiligen Lieferjahres ausbezahlt. Die Energiemakler erhalten ihre anteilige Provision für die Gesamt-
laufzeit des Strom- oder Gasliefervertrags zum Teil als Provisionsvorschuss von der E.Q Energy GmbH nach An-
nahme des Energieliefervertrags durch den Energieversorger. 

Diese Provisionsvorschüsse an die Energiemakler finanzierte die E.Q Energy GmbH bis Ende 2014 selbst. Die 
rasante Entwicklung des Maklergeschäfts bedingt jedoch zusätzliche Finanzierungsmittel. Zu diesem Zweck 
wurde Anfang des Jahres 2015 die ISPEX Financial Services GmbH gegründet. Auf der Basis eines Forderungs-
kaufvertrags erwirbt die ISPEX Financial Services GmbH einen Teil der bereits entstandenen oder noch entstehen-
den zukünftig fälligen Provisionsforderungen der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energieversorgungsunter-
nehmen. Auf diesem Weg erhält die E.Q Energy GmbH als Betreiberin des Energiemaklerpools die für die Vor-
schusszahlungen an die Energiemakler notwendige Liquidität. 

Die Unternehmensplanung zeigt eine weitere deutliche Steigerung der Provisionsumsätze des Energiemakler-
pools und damit der Forderungskäufe durch die ISPEX Financial Services GmbH. Zur Deckung der hierfür erfor-
derlichen Finanzmittel legt die ISPEX Financial Services GmbH die auf den folgenden Seiten beschriebene Genuss-
rechtsbeteiligung auf. 

Mit diesem Verkaufsprospekt möchten wir Ihnen die hierfür notwendigen Daten und Hintergrundinformationen 
bereitstellen. Nachdem es sich um eine unternehmerische Beteiligung handelt, sollte der Erwerb der angebotenen 
Genussrechte der ISPEX Financial Services GmbH einer genauen Prüfung unterzogen werden. 

 

 

Mit den besten Grüßen aus Bayreuth 

 

 

 

Dr. Stefan Arnold Marco Böttger 
Geschäftsführer der Geschäftsführer der 
ISPEX Financial Services GmbH ISPEX Financial Services GmbH 
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I I I . DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK 

Emittentin, Anbieterin und 
Prospektverantwortliche 

ISPEX Financial Services GmbH, Nürnberger Straße 
38, 95448 Bayreuth. 

Datum der Gründung der Emittentin 14.01.2015 

Handelsregister und Registernummer AG Bayreuth, HRB 6095. 

Beschreibung der Vermögensanlage: Die Vermögensanlage wird in 5.000 Stück untereinan-
der gleichberechtigten Genussrechten ausgegeben. 
Die Genussrechte haben einen Nennbetrag von je-
weils EUR 1.000. Bei der Art der angebotenen Vermö-
gensanlage handelt es sich um Genussrechte. 

Rechtsnatur der Genussrechte: Die Genussrechte sind nachrangige, nicht besicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin. Als reine Gläubiger-
rechte gewähren sie keine gesellschaftsrechtlichen 
Mitwirkungsrechte wie Teilnahme- und Stimmrechte 
an der Gesellschafterversammlung der Emittentin. Im 
Gegenzug für das überlassene Kapital erhält der Ge-
nussrechtsinhaber – vorbehaltlich des Eintritts be-
stimmter Bedingungen – eine jährliche Ausschüttung. 
Zudem hat der Genussrechtsinhaber Anspruch auf 
Rückzahlung des überlassenen Kapitals am Ende der 
Laufzeit. 

Emissionsvolumen: Bis zu EUR 5.000.000. 

Erwerbspreis: 100 % des Nennbetrags zzgl. Agio i.H.v. 5 % des 
Nennbetrags. 

Mindestbeteiligung: 10 Genussrechte zu je EUR 1.000, d.h. insgesamt 
EUR 10.000 zzgl. Agio. 

Mittelverwendung: Es ist geplant, dass die Emittentin die Nettoeinnah-
men für den Ankauf von bereits entstandenen oder 
noch entstehenden zukünftig fälligen Provisionsforde-
rungen ("Provisionsforderungen") gegenüber ver-
schiedenen Energielieferanten von der E.Q Energy 
GmbH verwendet. 

Zeichnungsfrist: Die Zeichnungsfrist für die Genussrechte beginnt ei-
nen Werktag nach Veröffentlichung dieses Verkaufs-
prospekts. Das Angebot wird bis zur vollständigen 
Platzierung des gesamten Genussrechtskapitals, 
längstens aber für die Dauer von 12 Monaten ab der 
Billigung des Verkaufsprospekts aufrechterhalten. 

Vergütung der Genussrechtsinhaber: Die Genussrechtsinhaber haben das Recht auf jährli-
che Ausschüttung ("Genussrechtsvergütung") in Form 
einer Basisvergütung in Höhe von 4,5 % des Nennbe-
trags eines Genussrechts ("Basisvergütung") sowie in 
Form einer variablen Vergütung in Höhe von 1,0 % 
des Nennbetrags eines Genussrechts ("variable Ver-
gütung"). 

Die Ausschüttungen auf die Genussrechte sind jedoch 
dadurch begrenzt, dass eine Ausschüttung nur erfol-
gen darf, soweit durch die Ausschüttung für sämtliche 
von der ISPEX Financial Services GmbH – auch künftig 
– begebenen Genussrechte nicht ein negativer Jahres-
überschuss (vor Berücksichtigung einer Ab- bzw. Zu-
führung aufgrund eines Unternehmensvertrages ge-
mäß § 291 ff. AktG) entsteht oder sich erhöhen würde. 
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Sofern die Basisvergütung für ein Geschäftsjahr auf-
grund dessen nicht oder nur vermindert zur Auszah-
lung kommt, ist der nicht ausgeschüttete Betrag in 
den darauffolgenden Geschäftsjahren nachzuzahlen. 
Ein solcher Nachzahlungsanspruch besteht nicht im 
Hinblick auf die variable Vergütung. 

Laufzeit und Kündigung: Die Laufzeit der Genussrechte beginnt mit dem jewei-
ligen Abschluss des Genussrechtsvertrags zwischen 
der Emittentin und dem Anleger. Die Laufzeit der Ge-
nussrechte ist grundsätzlich unbestimmt. Die Genuss-
rechte haben jedoch stets eine Mindestlaufzeit bis 
zum 31.12.2021. Aufgrund dieser Mindestlaufzeit ha-
ben alle Genussrechte jeweils die nach § 5a Vermö-
gensanlagengesetz erforderliche Laufzeit von mindes-
tens 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des erstmaligen 
Erwerbs durch den jeweiligen Anleger. Vom Genuss-
rechtsinhaber und der Emittentin können die Genuss-
rechte aufgrund der Mindestlaufzeit nicht mit Wir-
kung zu einem Beendigungszeitpunkt ordentlich ge-
kündigt werden, der vor dem 31.12.2021 liegt. Die 
Kündigungsfrist beträgt sowohl für die Genussrechts-
inhaber als auch für die Emittentin sechs (6) Monate 
zum Jahresende. 

Rückzahlung: Vorbehaltlich eines etwaigen Vorliegens des Nach-
rangfalles wird das Genussrechtskapital bei Beendi-
gung des Genussrechtsvertrages durch Kündigung 
zum Nennbetrag zurückgezahlt. Der zurückzuzah-
lende Betrag ist 30 Tage nach Beendigung der Lauf-
zeit zur Zahlung fällig. 

Übertragbarkeit: Eine Übertragung bedarf der vorherigen ausdrückli-
chen schriftlichen Zustimmung der Emittentin. Ge-
nussrechte können darüber hinaus nur übertragen 
werden, wenn der Gesamtnennbetrag der zu veräu-
ßernden Genussrechte insgesamt mindestens EUR 
10.000 beträgt (die "Mindestveräußerungssumme"). 

Verlustteilnahme und Haftung: Die Genussrechtsinhaber nehmen an einem etwaigen 
Verlust der Emittentin nicht teil. Die Haftung aus den 
Genussrechten ist auf die Zahlung des Genussrechts-
kapitals zzgl. Agio entsprechend den Bestimmungen 
der Genussrechtsbedingungen beschränkt. Auf die 
Genussrechte sind keine Nachschüsse zu leisten. 

Handelbarkeit: Die Handelbarkeit der Genussrechte ist darüber hin-
aus auch dadurch eingeschränkt, dass es keinen or-
ganisierten Markt oder Handel für die Genussrechte 
gibt. Diese eingeschränkte Handelbarkeit der Genuss-
rechte kann zu Preisabschlägen im Falle einer Veräu-
ßerung der Genussrechte führen. 

Prospekt: 
 
 
 

Der Verkaufsprospekt ist auf der Internetseite der 
Emittentin unter www.ifs.ispex.de im Bereich "Genuss-
rechte" abrufbar und als gedrucktes Exemplar bei der 
Zahlstelle, der ISPEX Financial Services GmbH, Nürn-
berger Str. 38, 95448 Bayreuth, zur kostenlosen Aus-
gabe erhältlich. 
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IV. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERMÖGENSANLAGE 

Vor der Entscheidung über den Erwerb von Genussrechten der ISPEX Financial Services GmbH sollten Anleger 
die nachfolgenden Risiken zusammen mit den anderen in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen 
sorgfältig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken 
kann für sich genommen oder zusammen mit anderen Umständen die Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial 
Services GmbH wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben und damit den Wert der Genussrechte erheblich 
negativ beeinflussen und unter Umständen sogar zu einem Totalverlust der Investition des Genussrechtsinhabers 
(Genussrechtskapital inkl. Agio) führen. Neben den nachstehend beschriebenen Risiken und Unsicherheiten 
könnte die ISPEX Financial Services GmbH verschiedenen weiteren Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt sein, 
die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht bekannt sind und die den Geschäftsbetrieb der ISPEX Financial 
Services GmbH beeinträchtigen und erhebliche wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben könnten und mithin das wirtschaftliche Ergebnis 
der Vermögensanlage wesentlich zum Nachteil verändern können. Die Reihenfolge, in der die nachfolgenden 
Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das 
Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken.  

Die in Genussrechte der ISPEX Financial Services GmbH investierten Anlegergelder unterliegen weder einer staat-
lichen Kontrolle noch besteht eine sonstige Einlagensicherung.  

Die Darstellung im Folgenden kann individuelle Risiken einer Anlageentscheidung nicht aufzeigen. Es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass sich aus der persönlichen Situation des Anlegers weitere Risiken ergeben. Die 
Höhe des angelegten Kapitals sollte daher den wirtschaftlichen Verhältnissen des Anlegers entsprechen und nur 
einen unwesentlichen Teil seines Gesamtvermögens ausmachen. Potentiellen Anlegern wird empfohlen, sich vor 
Unterzeichnung der maßgeblichen Zeichnungsunterlagen im Hinblick auf individuelle Risiken von einem fach-
kundigen Dritten beraten zu lassen.  

 

Maximales Risiko  

Bei dem Eintritt einzelner oder mehrerer der beschriebenen Risiken kann es im Ergebnis dazu kommen, dass die 
ISPEX Financial Services GmbH teilweise oder in voller Höhe die geplante Genussrechtsverzinsung und/oder die 
Rückzahlung des Genussrechtskapitals an die Anleger nicht oder nicht zu den geplanten Zeitpunkten leisten 
kann. Der Anleger kann daher das Kapital inkl. Agio, das er in die Genussrechte investiert sowie die geplante 
Verzinsung der Genussrechte vollständig verlieren. 

Das den Anleger treffende maximale Risiko ist die Privatinsolvenz des Anlegers. Zu dieser kann es kommen, wenn 
Anleger, die den Erwerb der Genussrechte in voller Höhe oder teilweise durch Fremdmittel finanzieren, dadurch 
weitere Verluste erleiden, dass sie verpflichtet bleiben, die von ihnen aufgenommenen Fremdmittel trotz des 
teilweisen oder vollständigen Verlustes ihres Zeichnungsbetrags zurückzuführen und dafür anfallende Zinsen 
(z.B. Darlehenszinsen) und sonstige Kosten (z.B. Kreditgebühren) zu bezahlen. 

 

Die nachfolgend beschriebenen Risiken können jeweils einzeln, gleichzeitig oder zeitlich versetzt auftreten und 
dadurch stärker ins Gewicht fallen als bei Auftreten jeweils nur eines Risikos. 
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1. MARKTBEZOGENE RISIKEN 

1.1. BEIM ANKAUF VON PROVISIONSFORDERUNGEN ÜBERNIMMT DIE ISPEX FINANCIAL SERVICES 
GMBH DAS BONITÄTSRISIKO DES JEWEILIGEN SCHULDNERS DER ANGEKAUFTEN 
PROVISIONSFORDERUNG 

Die Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial Services GmbH konzentriert sich im Wesentlichen darauf, von ihrer 
Schwestergesellschaft, der E.Q Energy GmbH, bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Pro-
visionsforderungen gegenüber Energielieferanten aus der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen an Ener-
gieabnehmer (im Folgenden als "Provisionsforderungen" bezeichnet) zu erwerben. 

Die ISPEX Financial Services GmbH übernimmt damit im Rahmen ihres Geschäftsmodells bestimmte mit diesen 
Provisionsforderungen verbundene Risiken. Die Provisionsforderungen werden unter Berücksichtigung bzw. Be-
wertung der übernommenen Risiken mit einem Abschlag auf den Nominalwert der jeweiligen Forderung von der 
ISPEX Financial Services GmbH angekauft. 

Beim Ankauf von Provisionsforderungen übernimmt die ISPEX Financial Services GmbH das Bonitätsrisiko des 
jeweiligen Schuldners der angekauften Provisionsforderung (im Folgenden als "Adressenrisiko" bezeichnet). Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Energielieferant zahlungsunfähig wird und deshalb die Provisions-
forderung vollständig oder zum Teil nicht realisiert werden kann. Selbst wenn die Provisionsforderung mit einer 
zusätzlichen Sicherheit unterlegt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch bei dem Sicherungsgeber 
das Adressenrisiko verwirklicht und deshalb weder Schuldner noch Sicherungsgeber die erworbene Provisionsfor-
derung der ISPEX Financial Services GmbH bedienen werden. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Ge-
schäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

1.2. ES KÖNNEN RISIKEN IM HINBLICK AUF BESTAND UND RECHTLICHE DURCHSETZBARKEIT DER 
PROVISIONSFORDERUNGEN BESTEHEN 

Die ISPEX Financial Services GmbH erwirbt von ihrer Schwestergesellschaft, der E.Q Energy GmbH, bereits ent-
standene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegen Energielieferanten aus der Ver-
mittlung von Strom- und Gaslieferungen an Energieabnehmer. Dabei haftet die E.Q Energy GmbH gegenüber der 
ISPEX Financial Services GmbH dafür, dass die Provisionsforderung besteht bzw. noch entsteht, die E.Q Energy 
GmbH Inhaberin der Provisionsforderung ist und die Provisionsforderung gegenüber dem Energielieferanten 
rechtlich durchsetzbar ist. 

Mängel in Bestand, Inhaberschaft oder der rechtlichen Durchsetzbarkeit können sich insbesondere aus folgenden 
Umständen ergeben: 

 die Provisionsforderung besteht bzw. entsteht nicht oder nicht in der angekauften Höhe, weil die der Provi-
sionsforderung zugrundeliegende Strom- oder Gaslieferung nicht zustande gekommen bzw. storniert wor-
den ist oder weil der Strom- oder Gaskunde weniger Energie abgenommen hat als der Provision zugrunde 
liegt, 

 die Provisionsforderung ist bereits an einen Dritten abgetreten, z.B. aufgrund einer sicherungsweisen Abtre-
tung (verlängerter Eigentumsvorbehalt, Globalzession aufgrund von Kreditverträgen), oder der Forderungs-
verkäufer ist aus sonstigen Gründen nicht Inhaber der Forderung, 

 die Provisionsforderung ist nicht abtretbar, insbesondere aufgrund gesetzlicher bzw. vertraglicher Abtre-
tungsverbote, oder 

 gegen die Forderungen bestehen sonstige rechtliche Durchsetzungshindernisse des Schuldners, z.B. auf-
grund Verjährung, Mängeln oder Rücktritt. 
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In den Fällen, in denen die ISPEX Financial Services GmbH grundsätzlich Ansprüche gegen die E.Q Energy GmbH 
als Verkäuferin der Provisionsforderung aus vertraglichen Zusicherungen hat, besteht das Risiko, dass diese An-
sprüche gegen die E.Q Energy GmbH z.B. bei deren Insolvenz nicht oder nicht vollständig realisiert werden kön-
nen.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Ge-
schäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

1.3. RISIKO DES UNZUREICHENDEN ANGEBOTS VON FORDERUNGEN 

Der wirtschaftliche Erfolg der ISPEX Financial Services GmbH ist in besonderer Weise davon abhängig, dass 
zukünftig stets eine ausreichende Anzahl für ihr Geschäftsmodell geeigneter Provisionsforderungen durch die 
E.Q Energy GmbH zum Zwecke des Ankaufs bereitgestellt werden können. Dies gilt insbesondere, wenn die für 
die E.Q Energy GmbH im Rahmen des Energiemaklerpools tätigen Energiemakler weniger Strom- und Gasliefe-
rungen an Energieabnehmer vermitteln als geplant, und aus diesem Grund insgesamt weniger für das Geschäfts-
modell der ISPEX Financial Services GmbH zum Ankauf geeignete Provisionsforderungen generiert werden. 

Eine verringerte Anzahl von für das Geschäftsmodell der ISPEX Financial Services GmbH zum Ankauf geeigneten 
Provisionsforderungen kann daher erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genuss-
rechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder 
totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

2. UNTERNEHMENSBEZOGENE RISIKEN 

2.1. ES KANN NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN, DASS IN DER ZUKUNFT RISIKEN ÜBERSEHEN ODER 
FEHLERHAFT BEWERTET WERDEN, Z. B. DURCH FALSCHEINSCHÄTZUNG DER MARKTSITUATION 
UND DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG, UND SICH DIESE RISIKEN ZUM NACHTEIL DER 
GESELLSCHAFT REALISIEREN 

Die Risiken aus unternehmerischer Tätigkeit werden von der Geschäftsführung laufend bestimmt und bewertet. 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in der Zukunft Risiken übersehen oder fehlerhaft bewertet 
werden und sich diese Risiken zum Nachteil der Gesellschaft realisieren. Ein besonderes Risiko liegt dabei darin 
begründet, dass die Geschäftsleitung die Marktsituation und zukünftige Entwicklung falsch einschätzen könnte. 

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Ge-
schäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

2.2. DER VERLUST VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL KÖNNTE DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER ISPEX 
FINANCIAL SERVICES GMBH NEGATIV BEEINFLUSSEN 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist in großem Maße auf die Leistung der Geschäftsführung sowie weiterer 
qualifizierter Mitarbeiter angewiesen. Der Verlust von Mitgliedern der Geschäftsführung, anderen leitenden An-
gestellten oder sonstigen Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen könnte die Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial 
Services GmbH wesentlich negativ beeinflussen. Es ist nicht gewährleistet, dass es der ISPEX Financial Services 
GmbH in Zukunft gelingen wird, derartiges qualifiziertes Personal zu halten bzw. neue Mitarbeiter mit entspre-
chender Qualifikation dem Bedarf entsprechend einzustellen bzw. fortzubilden. Sofern es der ISPEX Financial 
Services GmbH nicht gelingt, gut ausgebildetes und fachlich versiertes Personal anzuwerben und zu halten, 
könnte dies die Entwicklung des zukünftigen Wachstums beeinträchtigen, was wiederum wesentliche nachteilige 
Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben 
könnte. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz 
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entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio 
führen.  

2.3. ES BESTEHT DAS RISIKO VON LIQUIDITÄTSENGPÄSSEN (LIQUIDITÄTSRISIKO) 

Die ISPEX Financial Services GmbH unterliegt im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit laufenden Zahlungsverpflichtun-
gen. Hierzu zählen etwa Forderungen aus Lieferung und Leistung gegen die ISPEX Financial Services GmbH. 
Darüber hinaus unterliegt die ISPEX Financial Services GmbH laufenden Verpflichtungen im Rahmen der Fremd-
finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit, die sich insbesondere in der Pflicht zur Rückführung von Darlehen und Kre-
ditlinien sowie der Bedienung der Zinsforderungen hieraus niederschlägt. Hierzu gehört auch die Pflicht der ISPEX 
Financial Services GmbH zur Zahlung der Verzinsung für die Genussrechte sowie zur Rückzahlung des Genuss-
rechtskapitals an die Anleger im Falle einer Kündigung. 

Die Bedienung von solchen Forderungen finanziert die ISPEX Financial Services GmbH unter anderem aus den 
Erlösen, die sie im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit erzielt. Dies birgt Risiken für den Anleger, da die Zahlungsfä-
higkeit der ISPEX Financial Services GmbH bei Fälligkeit des Genussrechtskapitals beziehungsweise bei Fälligkeit 
einer etwaigen Gewinnbeteiligung gewissen Unwägbarkeiten unterliegt. Es besteht für den Anleger daher das 
Risiko, dass die Liquidität der ISPEX Financial Services GmbH nicht für eine Zahlung der jährlichen Ausschüttung 
oder eine vollständige Befriedigung der Rückzahlungsansprüche ausreicht. In diesem Fall werden die Ansprüche 
auf eine jährliche Ausschüttung bzw. die Rückzahlungsansprüche sämtlicher Genussrechtsinhaber lediglich an-
teilig oder gar nicht befriedigt. Sollte die ISPEX Financial Services GmbH nach ausgefallener oder anteiliger Zah-
lung der jährlichen Ausschüttung auch in den Folgejahren bis zum Laufzeitende nicht über ausreichend Liquidität 
verfügen, um etwaige Nachforderungen aus den Vorjahren und die aktuelle jährliche Ausschüttung zu tilgen, 
besteht mithin das Risiko, dass die jährlichen Ausschüttungen erheblich geringer ausfallen als ursprünglich in 
den Genussrechtsbedingungen vorgesehen oder gar nicht geleistet werden. 

Einerseits setzt die laufende Zahlungsfähigkeit ein effektives und risikobedachtes Forderungsmanagement der 
ISPEX Financial Services GmbH voraus. Andererseits hängt die ISPEX Financial Services GmbH somit auch bereits 
von der Zahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft Dritter ab, gegenüber denen ihr ein Forderungsrecht zu-
steht. Sollte es ihm Rahmen dieser Faktoren zu Problemen kommen, so können diese zu einem Liquiditätsengpass 
der ISPEX Financial Services GmbH führen. Wenn es der ISPEX Financial Services GmbH in einer solchen Situation 
nicht möglich ist, kurzfristig anderweitig Kapital zur Zwischenfinanzierung aufzunehmen, mit dem sie ihre eige-
nen Zahlungsverpflichtungen befriedigen kann, so kann dies dazu führen, dass die ISPEX Financial Services GmbH 
nicht direkt bei Fälligkeit, nicht ausreichend oder sogar gar nicht nachkommen kann. Solche Liquiditätsengpässe 
können – etwa in Folge des Ausfalls großer Forderungen – bis zur Insolvenz der Emittentin und damit auf der 
Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu ei-
nem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

2.4. DER EINSATZ VON FREMDKAPITAL KÖNNTE SICH NEGATIV AUF DIE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER 
ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH AUSWIRKEN 

Zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit hat die ISPEX Financial Services GmbH in größerem Umfang Fremdka-
pital aufgenommen. Dies betrifft insbesondere das von der Emittentin im Geschäftsjahr 2015 bei einer privaten 
Beteiligungsgesellschaft aufgenommene Darlehen in Höhe von 1,0 Mio. Euro. Das Darlehen wurde mit Kredit-
vertrag vom 02.03.2015 gewährt, zum 13.03.2015 ausgezahlt und ist mit 8 % pro Jahr jährlich nachschüssig zu 
verzinsen. Das Darlehen kann vom Kreditgeber seit dem 29.02.2016 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Kreditnehmer unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Wochen gekündigt werden. Der Kreditnehmer 
kann das Darlehen seit dem 01.05.2015 jederzeit durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von sechs Wochen in gesamter Höhe oder in mehreren Teilbeträgen in Höhe von mindestens 250.000 Euro 
zurückführen. Zurückgezahlte Beträge können nicht erneut in Anspruch genommen werden. 
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Dieses Fremdkapital und die daraus resultierenden Pflichten, einschließlich der damit einhergehenden Schulden-
tilgung, könnten dazu führen, dass die ISPEX Financial Services GmbH möglicherweise nicht mehr in ausreichen-
dem Maße Finanzmittel zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten generiert, oder dass sich das Volumen frei verfüg-
barer Finanzmittel zur Finanzierung von Forderungskäufen verringert. 

Bei Kündigung oder Fälligkeit der jeweiligen Finanzierungsvereinbarung besteht das Risiko, dass der ISPEX Finan-
cial Services GmbH keine oder nicht ausreichende liquide Finanzmittel zur Bedienung der Verbindlichkeiten zur 
Verfügung stehen oder das eine Refinanzierung oder Umschuldung nur zu schlechteren Bedingungen möglich 
ist, wodurch die Fähigkeit, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, gefährdet oder die Geschäftsent-
wicklung sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH negativ beeinflusst 
werden könnte.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Ge-
schäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

Die ISPEX Financial Services GmbH hat die auf das Fremdkapital zu zahlenden Zinsen zudem nicht vollständig 
und nicht bis zum Ende der jeweiligen Laufzeit der Finanzvereinbarungen abgesichert, wodurch sich die Kosten-
basis der ISPEX Financial Services GmbH erhöhen könnte. Soweit Sicherungsgeschäfte abgeschlossen wurden, 
könnte es sein, dass diese in Zukunft ihren Zweck nicht erfüllen oder sich die diesbezüglichen Strategien der ISPEX 
Financial Services GmbH als unwirksam erweisen, was wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-
, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben könnte. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

2.5. DIE ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH IST IN IHRER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT NICHT VOLLSTÄNDIG 
DURCH VERSICHERUNGSSCHUTZ ABGEDECKT 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit Risiken ausgesetzt, für 
welche zum Teil Versicherungen abgeschlossen wurden. Die eintretenden Schäden können jedoch den bestehen-
den Versicherungsschutz übersteigen oder es könnten Schäden eintreten, für die kein Versicherungsschutz be-
steht bzw. kein Versicherungsschutz zu angemessenen Konditionen erlangt werden kann.  

Sollte es zu einem nicht oder in nicht ausreichender Höhe versicherten Schaden kommen, könnte eine hierauf 
gestützte Klage die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH erheblich 
beeinträchtigen. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder 
ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. 
Agio führen.  

2.6. ES BESTEHT DAS RISIKO, DASS EINE NEGATIVE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ISPEX FINANCIAL 
SERVICES GMBH SICH NACHTEILIG AUF DIE REPUTATION DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH 
AUSWIRKT 

Ein erfolgreiches Bestehen in der Unternehmensbranche, in der die ISPEX Financial Services GmbH tätig ist, setzt 
ein hohes Maß an Vertrauen voraus. Sollte die Reputation der ISPEX Financial Services GmbH aufgrund negativer 
Berichterstattung – selbst wenn diese ungerechtfertigt wäre – Schaden nehmen, so ist eine erhebliche nachteilige 
Auswirkung auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH zu be-
fürchten. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz 
entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio 
führen. 
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2.7. DIE ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH IST FÜR IHRE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT VON DER E.Q ENERGY 
GMBH, INSBESONDERE DEM ENERGIEMAKLERPOOL UND DEN ENERGIEMAKLERN ABHÄNGIG 

Die ISPEX Financial Services GmbH erwirbt von ihrer Schwestergesellschaft, der E.Q Energy GmbH, bereits ent-
standene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten aus der 
Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen an Energieabnehmer durch die im Energiemaklerpool organisierten 
Energiemakler. 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist für ihre Geschäftstätigkeit und ihren wirtschaftlichen Erfolg daher in be-
sonderer Weise davon abhängig, dass zukünftig stets eine ausreichende Anzahl von für ihr Geschäftsmodell zum 
Ankauf geeigneten Provisionsforderungen durch die E.Q Energy GmbH und somit von dem Energiemaklerpool 
und den dort organisierten Energiemaklern bereitgestellt werden können. 

Wenn daher die für die E.Q Energy GmbH im Rahmen des Energiemaklerpools verbundenen Energiemakler we-
niger Strom- und Gaslieferungen an Energieabnehmer vermitteln und aus diesem Grund insgesamt weniger für 
das Geschäftsmodell der ISPEX Financial Services GmbH zum Ankauf geeignete Provisionsforderungen generiert 
werden, könnte dies erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft haben. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspä-
teten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtska-
pitals inkl. Agio führen. 

2.8. DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH KÖNNTE SICH EINEM 
KÜNFTIGEN WACHSTUM DER GESELLSCHAFT ALS NICHT ANGEMESSEN ERWEISEN 

Das angestrebte Wachstum der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft erfordert ein kontinuierliches Mitwachsen 
der internen Strukturen und Organisation. Sollte die zunehmende Komplexität nicht mehr in ausreichendem 
Maße bewältigt werden können, könnte es beispielsweise zu Problemen bei der Organisation und Koordination 
von Schnittstellen, der Personalführung und -rekrutierung, der Handhabung von Arbeitsabläufen wie auch der 
Planungs-, Informations-, und Kommunikationssysteme kommen. Zudem besteht bei mangelndem Ausbau der 
Informations- und Kontrollsysteme das Risiko einer möglicherweise unzureichenden betriebsinternen Kontrolle. 
Daneben könnte ein weiteres Wachstum auch stark ansteigende Kontrollkosten auf allen Ebenen der Organisa-
tion hervorrufen. Diese Risiken des aus einem weiteren und zügigen Wachstum resultierenden Anstieges der 
Komplexität wie auch einer möglicherweise unzureichenden Kontrolle könnten sich daher erheblich nachteilig auf 
die Geschäftstätigkeit sowie auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 
Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallen-
den Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

Im Gegenzug kann jedoch nicht sichergestellt werden, dass die Gesellschaft künftig überhaupt weiteres Wachs-
tum erzielen kann. Eine Stagnation oder gar ein Rückgang in der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft könnte 
ebenfalls erhebliche negative Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft haben. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder 
ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. 
Agio führen. 

2.9. ES BESTEHT DAS RISIKO, DASS GESCHÄFTSGEHEIMNISSE DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH 
OFFENBART WERDEN 

Die Wettbewerbsfähigkeit der ISPEX Financial Services GmbH hängt unter anderem auch von der Fähigkeit ab, 
ihre Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu schützen. Die Gesellschaft hat zum Schutz ihrer Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse gegenwärtig übliche Vertraulichkeitsvereinbarungen mit ihren Beratern und Geschäftspart-
nern abgeschlossen. Jedoch besteht ein gewisses Risiko, dass entgegen diesen Vereinbarungen Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse ohne die Zustimmung der Gesellschaft weitergegeben oder offengelegt werden. Zudem kön-
nen derartige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Wettbewerbern unabhängig davon bekannt werden. Dies wie-
derum könnte den Wettbewerb stärken und sich nachteilig auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertrags-



 

 

18 

lage der ISPEX Financial Services GmbH auswirken. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsin-
haber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen 
Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

3. REGULATORISCHE UND STEUERLICHE RISIKEN 

3.1. DIE NICHTEINHALTUNG ÖFFENTLICH-RECHTLICHER VORSCHRIFTEN KÖNNTE ZUR 
VERHÄNGUNG VON STRAFEN UND ZU ANDEREN NACHTEILEN FÜHREN 

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial Services GmbH müssen eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften beachtet werden. Wird gegen diese öffentlich-rechtlichen Vorschriften verstoßen, könnten Bußgelder 
oder Geldstrafen gegen die ISPEX Financial Services GmbH verhängt werden, Auflagen gegen die ISPEX Financial 
Services GmbH erlassen werden oder dies könnte zum Entzug vorhandener Genehmigungen oder zu Geschäfts-
untersagungen führen.  

Sämtliche der vorgenannten Faktoren könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit 
und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen.  

3.2. DIE ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH KÖNNTE STEUERNACHFORDERUNGEN EINSCHLIESSLICH 
ENTSPRECHENDER ZINSFORDERUNGEN FÜR VERGANGENE VERANLAGUNGSZEITRÄUME 
AUSGESETZT SEIN 

Die ISPEX Financial Services GmbH könnte Steuernachforderungen einschließlich entsprechender Zinsforderun-
gen oder Zuschlägen, insbesondere im Hinblick auf vergangene Veranlagungszeiträume, ausgesetzt sein. Es ist 
nicht auszuschließen, dass aufgrund fehlender oder nur unzureichender Dokumentation konzerninterne Vertrags-
beziehungen nicht ausreichend gegenüber der zuständigen Finanzbehörde belegt werden können, was zu einer 
auch nachträglich höheren Steuerlast führen kann. Aufgrund einer abweichenden steuerrechtlichen Beurteilung 
seitens der Finanzbehörden, etwa hinsichtlich der Abzugsfähigkeit von Zinsaufwendungen im Rahmen der sog. 
Zinsschranke oder auch der Ausschüttungen auf die Genussrechte, könnten zusätzliche Nachforderungen gegen 
die ISPEX Financial Services GmbH festgesetzt werden. Überdies kann nicht ausgeschlossen werden, dass spätere 
Betriebsprüfungen zu von den ergehenden Steuerbescheiden negativ abweichenden Ergebnissen kommen. Soll-
ten etwaige Einwendungen und letztinstanzliche Einsprüche gegen Prüfungsbescheide erfolglos bleiben, könnte 
dies zu Steuernachzahlungspflichten der Gesellschaft führen, welche wiederum wesentliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben könn-
ten. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz ent-
fallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio füh-
ren. 

Im Übrigen unterliegt die Entwicklung des Steuerrechts auch einem stetigen Wandel. Zukünftige Gesetzesände-
rungen sowie eine abweichende Gesetzesauslegung durch Finanzbehörden und -gerichte können nicht ausge-
schlossen werden. Jede zukünftige Gesetzesänderung oder abweichende Gesetzesauslegung könnte wesentliche 
nachteilige Auswirkungen auf die Geschäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services 
GmbH haben. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder 
ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. 
Agio führen. 

3.3. STEUERLICHES RISIKO AUS HAFTUNG FÜR NICHT ABGEFÜHRTE UMSATZSTEUER 

Im Zusammenhang mit der Forderungsabtretung könnte § 13 c UStG zur Anwendung kommen. Nach dieser 
Vorschrift haftet die ISPEX Financial Services GmbH als Abtretungsempfänger für die in der abgetretenen Forde-
rung enthaltene Umsatzsteuer, wenn der abtretende Unternehmer – hier die E.Q Energy GmbH – die Umsatz-
steuer bei Fälligkeit nicht entrichtet hat. Die Haftung ist der Höhe nach begrenzt auf die im Zeitpunkt der Fällig-
keit nicht entrichtete Steuer. 
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Tritt ein solcher Haftungsfall ein, könnte dies wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit 
und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

3.4. STEUERLICHES RISIKO BEI ABWEICHENDER BEURTEILUNG DER FACTORINGLEISTUNG 

Geplantes Anlageobjekt ist der Ankauf von Forderungen von der E.Q Energy GmbH ("Forderungsverkäufer") und 
die Verwertung dieser Forderungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Dabei wird der Forderungs-
verkäufer von der Einziehung der Forderung und dem Risiko ihrer Nichterfüllung befreit, sodass die ISPEX Finan-
cial Services GmbH (als Factor) eine Leistung an den Forderungsverkäufer erbringt. Es handelt sich hierbei nach 
Auffassung der Finanzverwaltung um echtes Factoring. Da die ISPEX Financial Services GmbH diese Tätigkeit 
gewerblich und selbstständig ausübt, ist sie Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 und 3 Umsatzsteuergesetz 
(UStG). Der wirtschaftliche Gehalt der Leistung des Factors besteht im Wesentlichen im Einzug von Forderungen. 
Die Factoringleistung fällt in den Katalog der Leistungsbeschreibungen des § 3a Abs. 4 Nr. 6 Buchstabe a UStG. 
Diese Leistung fällt nicht unter die Steuerbefreiungsvorschrift des § 4 Nr. 8 Buchstabe c UStG und ist somit 
steuerpflichtig. Bemessungsgrundlage für die Factoringleistung ist grundsätzlich die Differenz zwischen dem 
Nennwert der dem Factor abgetretenen Forderungen und dem Betrag, den der Factor als Preis für diese Forde-
rungen zahlt, abzüglich der in dem Differenzbetrag enthaltenen Umsatzsteuer (§ 10 UStG). Wird für diese Leis-
tung zusätzlich oder ausschließlich eine Gebühr gesondert vereinbart, gehört diese zur Bemessungsgrundlage. 
Bei Portfolioverkäufen ist es nach Ansicht der Finanzverwaltung nicht zu beanstanden, wenn eine nach Durch-
schnittswerten bemessene Gebühr in Ansatz gebracht wird. Die ISPEX Financial Services GmbH hat mit der E.Q 
Energy GmbH mit Datum vom 23.01.2015 einen Rahmenvertrag über den Ankauf von nicht-zahlungsgestörten 
Forderungen geschlossen, der auf Grundlage einer nach Durchschnittswerten bemessenen Gebühr für die Facto-
ringleistung abgerechnet wird. Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung nicht ausschließlich auf die Er-
fahrungswerte und Vereinbarungen der Vertragsparteien zurückgreift und einen höheren wirtschaftlichen Nenn-
wert annimmt mit der Folge, dass die Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer steigt und die hierdurch er-
höhte Umsatzsteuer aus dem Forderungseinzug aufgebracht werden muss. 

Dies hätte zur Folge, dass abweichend von den prognostizierten Aufwendungen zusätzlich Umsatzsteuer an das 
Finanzamt abzuführen wäre und könnte negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der 
Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilwei-
sen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

3.5. STEUERLICHES RISIKO BEI ERWERB VON UNERKANNT ZAHLUNGSGESTÖRTEN FORDERUNGEN 

Der zwischen der ISPEX Financial Services GmbH und der E.Q Energy GmbH mit Datum vom 23.01.2015 ge-
schlossene Rahmenvertrag sieht ausschließlich den Ankauf von nicht-zahlungsgestörten Forderungen vor. Forde-
rungen werden umsatzsteuerrechtlich unterschieden in "zahlungsgestörte Forderungen" und "nicht-zahlungsge-
störte Forderungen". Als zahlungsgestörte Forderung gilt im Sinne des Abschnitts 2.4 Absatz 7 UStAE eine For-
derung, die, soweit sie fällig ist, ganz oder zu einem nicht nur geringfügigen Teil seit mehr als sechs Monaten 
nicht vom Schuldner ausgeglichen wurde. Ebenfalls als zahlungsgestörte Forderung gilt eine Kreditforderung, 
wenn die Voraussetzungen für die Kündigung des ihr zu Grunde liegenden Kreditvertrags durch den Gläubiger 
vorliegen. Gleiches gilt nach erfolgter Kündigung für den Anspruch auf Rückzahlung.  

Nach aktueller Auffassung der Richter des Europäischen Gerichtshofes (nachfolgend EuGH), denen sich die Rich-
ter des Bundesfinanzhofes (nachfolgend BFH) mit Urteil vom 26.1.2012 (V R 18/08) angeschlossen haben, er-
bringt ein Forderungserwerber durch Erwerb von zahlungsgestörten Forderungen keine entgeltliche Leistung. Der 
Erwerb und der Einzug von zahlungsgestörten Forderungen stellen somit keine wirtschaftlichen Tätigkeiten im 
Sinne des Umsatzsteuergesetzes dar und sind nicht umsatzsteuerbar. Mangels steuerbarem Forderungserwerb 
und -einzug hat der Forderungserwerber keine Vorsteuerabzugsberechtigung für mit dem Forderungserwerb und 
dem Forderungseinzug im Zusammenhang stehende Eingangsleistungen (z. B. Service, Aktenverwaltung etc.). Es 



 

 

20 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzverwaltung im Rahmen der Veranlagung oder infolge einer 
Umsatzsteuersonderprüfung zu einer abweichenden Beurteilung der von der ISPEX Financial Services GmbH ge-
tätigten Forderungskäufe kommt und die erworbenen Forderungen als zahlungsgestörte Forderungen einstuft.  

Dies hätte zur Folge, dass abweichend von den prognostizierten Vorsteuererstattungen niedrigere Erstattungs-
beträge festgesetzt werden könnten und die Differenz an das Finanzamt abzuführen wäre. Dies könnte negative 
Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Ser-
vices GmbH haben. Diese Faktoren könnten auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten 
oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals 
inkl. Agio führen. 

3.6. DIE ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH KÖNNTE SCHUTZRECHTE DRITTER VERLETZEN 

Der Gesellschaft ist nicht bekannt, dass sie Rechte Dritter verletzt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass Dritte Ansprüche aus der Verletzung von (Schutz-) Rechten gegenüber der ISPEX Financial Services GmbH 
geltend machen oder dass die ISPEX Financial Services GmbH im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten mit verklagt 
wird. Derartige Rechtsstreitigkeiten, ob begründet oder unbegründet, könnten insbesondere mit einem beträcht-
lichen Zeit- und Kostenaufwand verbunden sein. 

Sämtliche der vorgenannten Faktoren könnten wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit 
und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

3.7. ES BESTEHT DAS RISIKO, DASS DIE VERTRAGS- ODER ANLAGEBEDINGUNGEN SO GEÄNDERT 
WERDEN ODER SICH DIE TÄTIGKEIT DER EMITTENTIN SO VERÄNDERT, DASS DIE EMITTENTIN EIN 
INVESTMENTVERMÖGEN IM SINNE DES KAPITALANLAGEGESETZBUCHS DARSTELLT 

Der Geschäftszweck der Emittentin besteht in der Vornahme von Finanzgeschäften mit der ISPEX AG und ihren 
verbundenen Unternehmen, insbesondere auf den Gebieten des Factorings sowie der Leasing-, Projekt- und Kon-
zernfinanzierung sowie allen damit in Zusammenhang stehenden Geschäften und Dienstleistungen. Die Emitten-
tin bietet die Genussrechte an, um aus den Erlösen zusätzliches Geschäftskapital zu generieren und ihr operatives 
Geschäft zu finanzieren; es handelt sich bei der Emittentin nach eigener Einschätzung nicht um ein Investment-
vermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs. Eine Änderung der Genussrechtsbedingungen sowie eine Än-
derung der Tätigkeit der Emittentin sind derzeit nicht geplant. Dennoch kann das Risiko nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Vertrags- oder Anlagebedingungen so geändert werden oder sich die Tätigkeit der Emittentin 
so verändert, dass die Emittentin ein Investmentvermögen im Sinne des KAGB darstellt, so dass die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht Maßnahmen nach § 15 des Kapitalanlagegesetzbuchs ergreifen und insbeson-
dere die Rückabwicklung der Geschäfte der Emittentin anordnen kann. Die Emittentin könnte dadurch gezwun-
gen sein, die Platzierung der Genussrechte zu beenden und ggf. bereits platzierte Genussrechte rückabzuwickeln 
und es könnten nicht unerhebliche Kosten in diesem Zusammenhang entstehen. Diese Faktoren könnten auf der 
Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie zu ei-
nem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

4. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT UND DER AUSGABE VON GENUSSRECHTEN 

4.1. RISIKEN AUFGRUND DER ABHÄNGIGKEIT DER JÄHRLICHEN AUSSCHÜTTUNG VOM 
WIRTSCHAFTLICHEN ERGEBNIS DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH 

Der Genussrechtsinhaber ist mit den Genussrechten am wirtschaftlichen Ergebnis der Unternehmenstätigkeit 
der ISPEX Financial Services GmbH beteiligt. Die Auszahlung sowie die Höhe der jährlichen Ausschüttungen hän-
gen deshalb unmittelbar vom wirtschaftlichen Ergebnis der Emittentin ab. Reichen der Jahresüberschuss und die 
Liquidität zur Zahlung der jährlichen Ausschüttung nicht aus, vermindern sich diese entsprechend. Sofern sich 
durch diese Begrenzung die Ausschüttung vermindert, erfolgt die verminderte Ausschüttung auf die Genuss-
rechte im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander. Sollte die wirtschaftliche Entwicklung 
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der ISPEX Financial Services GmbH dauerhaft hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleiben, können 
nicht ausgezahlte Ausschüttungsansprüche auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht erfüllt werden. Für die Ge-
nussrechtsinhaber besteht daher das Risiko, dass sie keine oder nur geringere Ausschüttungen erhalten als ur-
sprünglich erwartet. 

4.2. RISIKO EINES AUSFALLS DER RÜCKZAHLUNG DES GENUSSRECHTSKAPITALS 

Der Genussrechtsinhaber investiert in die ISPEX Financial Services GmbH und trägt mithin das Risiko, dass sich 
das Geschäft der ISPEX Financial Services GmbH anders entwickelt als ursprünglich erwartet. Die Höhe der Rück-
zahlung des eingesetzten Kapitals hängt sowohl von der Bonität der ISPEX Financial Services GmbH als auch von 
den erwirtschafteten Gewinnen der ISPEX Financial Services GmbH ab und wird nicht garantiert.  

Eine Verwirklichung eines oder mehrerer dieser Risiken könnte erhebliche negative Auswirkungen auf die Ge-
schäfts-, Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der ISPEX Financial Services GmbH haben. Diese Faktoren könnten 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen. 

4.3. DIE GENUSSRECHTE SIND NICHT BESICHERT UND NICHT DURCH 
EINLAGENSICHERUNGSSYSTEME GESCHÜTZT 

Den Genussrechtsinhabern sind keine Sicherheiten für den Fall eingeräumt worden, dass die ISPEX Financial 
Services GmbH ihre Verpflichtungen aus den Genussrechten nicht erfüllen kann. Zudem ist die ISPEX Financial 
Services GmbH gegenüber den Genussrechtsinhabern berechtigt, jederzeit Sicherheiten an ihren Vermögensge-
genständen zugunsten anderer Gläubiger zu bestellen. Es besteht auch weder eine gesetzlich vorgeschriebene 
noch eine freiwillige Einlagensicherung der Einlagen der Genussrechtsinhaber durch einen Einlagensicherungs-
fonds oder vergleichbare Einrichtungen. Im Falle einer Insolvenz der ISPEX Financial Services GmbH könnte dies 
auf der Ebene der Genussrechtsinhaber zu geringeren, verspäteten oder ganz entfallenden Zinszahlungen sowie 
zu einem teilweisen oder totalen Verlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio führen.  

4.4. RISIKEN AUFGRUND DER NACHRANGIGKEIT DER GENUSSRECHTE 

Die Forderungen aus den Genussrechten sind untereinander gleichrangig, treten jedoch gegenüber den Forde-
rungen von anderen Gläubigern der ISPEX Financial Services GmbH im Rang zurück, soweit diese nicht ausdrück-
lich im Hinblick auf die Genussrechte nachrangig oder gleichrangig gestellt werden. Im Insolvenzfall werden die 
Ansprüche der Genussrechtsinhaber erst nach der Befriedigung aller vorrangigen Gläubiger der ISPEX Financial 
Services GmbH bedient. Für den Anleger besteht daher das Risiko eines teilweisen oder totalen Verlusts des 
Genussrechtskapitals inkl. Agio und der Zinsansprüche.  

4.5. RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER KAPITALBINDUNG UND KÜNDIGUNGSFRIST 

Vom Genussrechtsinhaber und der Emittentin können die Genussrechte nicht mit Wirkung zu einem Beendigungs-
zeitpunkt ordentlich gekündigt werden, der vor dem 31. Dezember 2021 liegt. Die Kündigungsfrist beträgt so-
wohl für die Genussrechtsinhaber als auch für die Emittentin sechs Monate zum Jahresende. Die Genussrechts-
inhaber überlassen der ISPEX Financial Services GmbH das investierte Kapital somit langfristig und es besteht 
grundsätzlich keine Möglichkeit, das eingesetzte Kapital vor Ende der Mindestlaufzeit zurückzufordern. Die Mög-
lichkeit einer außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.  Für den Anleger besteht aufgrund der lang-
fristigen Kapitalbindung daher das Risiko eines teilweisen oder totalen Verlusts des Genussrechtskapitals inkl. 
Agio und der Zinsansprüche.  

4.6. RISIKEN AUFGRUND DER EINGESCHRÄNKTEN VERÄUSSERBARKEIT DER GENUSSRECHTE 

Die angebotenen Genussrechte sind vinkuliert und mithin nicht frei übertragbar. Für eine Veräußerung der Ge-
nussrechte bedarf es der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der ISPEX Financial Services GmbH. Darüber 
hinaus können die Genussrechte nur dann übertragen werden, wenn der Gesamtnennbetrag der zu veräußern-
den Genussrechte insgesamt mindestens EUR 10.000 beträgt. Im Übrigen werden die Genussrechte nicht zum 
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Handel an einer inländischen Börse zugelassen. Die Veräußerbarkeit der Genussrechte kann daher stark einge-
schränkt sein. Zudem besteht das Risiko, dass sich auch in Zukunft kein Markt für die Genussrechte entwickelt, 
auf dem in hinreichendem Umfang Angebot und Nachfrage nach den Genussrechten zu einem angemessenen 
Kaufpreis besteht. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Genussrechtsinhaber ihre Genussrechte vor Ende 
der Laufzeit nicht oder nur zu einem Kaufpreis veräußern können, der erheblich unter dem Nennbetrag liegen 
könnte. Im Übrigen hängt der Verkaufspreis der Genussrechte auch von der Entwicklung des allgemeinen Zinsni-
veaus für vergleichbare Wertpapiere und der wirtschaftlichen Situation der ISPEX Financial Services GmbH ab.  

4.7. RISIKO EINER VERWÄSSERUNG IM FALLE EINER EMISSION WEITERER GENUSSRECHTE 

Die ISPEX Financial Services GmbH behält sich das Recht vor, im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Möglichkeiten weitere Genussrechte auszugeben. Je nach Ausgestaltung der weiteren Genussrechte könnte die 
Ausgabe weiterer Genussrechte zu einer Verminderung der Ausschüttungsansprüche der bisherigen Genuss-
rechtsinhaber führen. Sollte es infolge einer weiteren Ausgabe von Genussrechten zu einer Verminderung der 
Ausschüttungsansprüche der bisherigen Genussrechtsinhaber kommen, so werden die Genussrechtsinhaber nur 
geringere Ausschüttungen erhalten als sie im Falle eines Unterbleibens einer weiteren Ausgabe von Genussrech-
ten erhalten hätten.  

4.8. RISIKO IM ZUSAMMENHANG MIT DER FREMDFINANZIERUNG DES ERWERBS DER 
GENUSSRECHTE 

Eine Fremdfinanzierung des Erwerbs der Genussrechte ist nicht vorgesehen und wird von der ISPEX Financial 
Services GmbH nicht angeboten. Dem Genussrechtsinhaber steht es jedoch frei, seinen Anlagebetrag ganz oder 
teilweise durch Fremdmittel zu finanzieren. Die aufgenommenen Fremdmittel müssen einschließlich damit ver-
bundener Kosten, wie Zinsen und Kreditgebühren, vom Genussrechtsinhaber zurückgezahlt werden, und zwar 
auch dann, wenn die wirtschaftliche Entwicklung der ISPEX Financial Services GmbH nicht in der erwarteten Höhe 
eintritt und diese nicht aus Rückflüssen der Genussrechte bestritten werden können. Eine Fremdfinanzierung des 
Erwerbs der Genussrechte erhöht damit das Risiko, dass bei nicht planmäßigem Verlauf für den Genussrechtsin-
haber ein Verlust entsteht oder erhöht wird. Das Ergebnis für einen Genussrechtsinhaber kann durch zusätzliche 
Kosten der Fremdfinanzierung, wie Zinsen oder Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Ablösung seiner 
Fremdfinanzierung, verschlechtert werden. Der Genussrechtsinhaber unterliegt in diesem Fall dem Risiko, dass 
er bei einem Teil- oder Totalverlust des Genussrechtskapitals inkl. Agio und der Zinsansprüche weiterhin die Ver-
bindlichkeiten der Fremdfinanzierung zu tragen hat. Eine Fremdfinanzierung des Erwerbs der Genussrechte kann 
zu einer Gefährdung des weiteren Vermögens des Genussrechtsinhabers führen. Dies kann bis zur Privatinsolvenz 
des Genussrechtsinhabers führen.  

4.9. INFLATIONSRISIKO 

Die Genussrechte gewähren neben den jährlichen Ausschüttungen keine Inflationsanpassung und die Rückzah-
lung des Genussrechtskapitals an den Genussrechtsinhaber ist zum Nennwert des Ausgabebetrags geplant. Es 
besteht daher das Risiko, dass es zu einer Minderung des realen Wertes der Ausschüttungs- und Rückzahlungs-
beträge des Genussrechtskapitals kommt. Das Inflationsrisiko bedeutet für den Genussrechtsinhaber, dass bei 
Rückzahlung seiner Anlage infolge der Geldentwertung die Kaufkraft der zurückgeführten Geldmittel gegenüber 
dem Investitionszeitpunkt verringert ist und dem Genussrechtsinhaber auf diese Weise ein Verlust entsteht.  

Weitere wesentliche tatsächliche und rechtliche Risiken im Zusammenhang mit der angebotenen Vermögensan-
lage, die über die in diesem Kapitel dargestellten Risiken hinausgehen, sind der ISPEX Financial Services GmbH 
nicht bekannt. 
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V. ANGABEN NACH § 4 SATZ 1 NR. 10 BIS 12 UND § 13A 
VERMÖGENSANLAGENVERKAUFSPROSPEKTVERORDNUNG 

1. WEITERE KOSTEN FÜR DEN GENUSSRECHTSINHABER 

Von dem Anleger ist ein an die Emittentin zu zahlender Ausgabeaufschlag („Agio“) in Höhe von 5% der Zeich-
nungssumme zu erbringen. 

Dem Anleger können gegebenenfalls Kosten entstehen, die er im Zusammenhang mit seiner Genussrechtsbetei-
ligung selbst eingeht, wie etwa Bankgebühren, Telefon-, Porto-, Fahrt- und Beratungskosten oder Kosten einer 
etwaigen Fremdfinanzierung der Beteiligung. Diese Kosten liegen in der Sphäre des Anlegers und eine Quantifi-
zierung kann von der Emittentin nicht vorgenommen werden; sie werden von der Emittentin nicht übernommen. 
Darüber hinaus entstehen dem Anleger keine weiteren Kosten, insbesondere solche Kosten, die mit dem Erwerb, 
der Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensanlage verbunden sind. 

  

2. WEITERE LEISTUNGEN, HAFTUNGEN UND NACHSCHÜSSE DER GENUSSRECHTSINHABER 

Die Genussrechtsinhaber sind zur Zahlung des Genussrechtskapitals in der gezeichneten Höhe zzgl. Agio ver-
pflichtet. Außerdem ist der Genussrechtsinhaber verpflichtet, Änderungen seines Namens, seiner Anschrift, sei-
ner Bankverbindung sowie anderer, im Zeichnungsprozess abgefragter, wichtiger Daten der ISPEX Financial Ser-
vices GmbH unverzüglich mitzuteilen. 

Die Haftung des Genussrechtsinhabers ist entsprechend den Bestimmungen der Genussrechtsbedingungen und 
des Zeichnungsscheins auf das geleistete bzw. fällige Genussrechtskapital zzgl. Agio begrenzt. 

Es besteht für den Genussrechtsinhaber keine Nachschusspflicht oder Nachhaftung. Auch führt eine Rückzahlung 
des Genussrechtskapitals nicht zu einem Wiederaufleben der Einzahlungsverpflichtung des Genussrechtsinha-
bers. 

Über die in diesem Abschnitt genannten Leistungen hat der Genussrechtsinhaber keine weiteren Leistungen zu 
erbringen. 

3. GESAMTHÖHE DER ZU LEISTENDEN PROVISIONEN UND VERGLEICHBARER VERGÜTUNGEN 

Die Gesamthöhe der zu leistenden Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbarer Ver-
gütungen, beträgt unter der Annahme einer Vollplatzierung der Genussrechte EUR 525.000, was 10,5% des 
Gesamtbetrags der angebotenen Vermögensanlage entspricht. Darüber hinaus werden keine weiteren Provisio-
nen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare Vergütungen geleistet. 
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4. WESENTLICHE GRUNDLAGEN UND BEDINGUNGEN DER VERZINSUNG UND RÜCKZAHLUNG 

Die wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung sind die folgenden: 

Ausreichende Überschüsse aus dem laufenden Geschäft bzw. Rücklagen der Emittentin 

Die Verzinsung der Genussrechte sowie die Rückzahlung der Genussrechte im Falle der Kündigung sollen grund-
sätzlich aus Überschüssen finanziert werden, die im laufenden Geschäft der Emittentin erzielt werden. Zwar führt 
nicht jeder Jahresfehlbetrag der Emittentin zu einem vollständigen Ausfall der Verzinsung; die Verzinsung wird 
jedoch gemindert oder entfällt ganz, wenn das gegen Ausschüttungen besonders geschützte Eigenkapital der 
Emittentin beeinträchtigt wird (siehe Abschnitt VI. "Die Genussrechte – 3. Ausgestaltung der Genussrechte – 3.3. 
Jährliche Ausschüttung" auf Seite 39 bis 40). Es ist somit wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung 
und Rückzahlung, dass die Emittentin ausreichende Überschüsse aus ihrem laufenden Geschäft erzielt oder über 
entsprechende Rücklagen verfügt, so dass eine Beeinträchtigung des gegen Ausschüttungen besonderes ge-
schützten Eigenkapitals der Emittentin vermieden wird. 

Bonität des jeweiligen Schuldners der angekauften Provisionsforderung 

Die Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial Services GmbH konzentriert sich im Wesentlichen darauf, von ihrer 
Schwestergesellschaft, der E.Q Energy GmbH, bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Pro-
visionsforderungen gegenüber Energielieferanten aus der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen an Ener-
gieabnehmer ("Provisionsforderungen") zu erwerben. Die ISPEX Financial Services GmbH übernimmt damit im 
Rahmen ihres Geschäftsmodells bestimmte mit diesen Provisionsforderungen verbundene Risiken. Beim Ankauf 
von Provisionsforderungen übernimmt die ISPEX Financial Services GmbH das Bonitätsrisiko des jeweiligen 
Schuldners der angekauften Provisionsforderung ("Adressenrisiko"). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
ein Energielieferant zahlungsunfähig wird und deshalb die Provisionsforderung vollständig oder zum Teil nicht 
realisiert werden kann. Selbst wenn die Provisionsforderung mit einer zusätzlichen Sicherheit unterlegt ist, kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch bei dem Sicherungsgeber das Adressenrisiko verwirklicht und des-
halb weder Schuldner noch Sicherungsgeber die erworbene Provisionsforderung der ISPEX Financial Services 
GmbH bedienen werden. Diese Umstände sind als wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und 
Rückzahlung anzusehen. 

Bestand und rechtliche Durchsetzbarkeit der Provisionsforderungen 

Die ISPEX Financial Services GmbH erwirbt von ihrer Schwestergesellschaft, der E.Q Energy GmbH, bereits ent-
standene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegen Energielieferanten aus der Ver-
mittlung von Strom- und Gaslieferungen an Energieabnehmer. Dabei haftet die E.Q Energy GmbH gegenüber der 
ISPEX Financial Services GmbH dafür, dass die Provisionsforderung besteht bzw. noch entsteht, die E.Q Energy 
GmbH Inhaberin der Provisionsforderung ist und die Provisionsforderung gegenüber dem Energielieferanten 
rechtlich durchsetzbar ist. Mängel in Bestand, Inhaberschaft oder der rechtlichen Durchsetzbarkeit können sich 
insbesondere daraus ergeben, dass die der Provisionsforderung zugrundeliegende Strom- oder Gaslieferung nicht 
ordnungsgemäß abgewickelt wurde oder die Provisionsforderung bereits an Dritte abgetreten war. Es ist daher 
wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung, dass die von der Emittentin erworbenen 
Provisionsforderungen zum Fälligkeitszeitpunkt bestehen und durchsetzbar sind. 

Ausreichendes Angebot an geeigneten Provisionsforderungen 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist für ihre Geschäftstätigkeit und ihren wirtschaftlichen Erfolg in besonderer 
Weise davon abhängig, dass zukünftig stets eine ausreichende Anzahl von für ihr Geschäftsmodell zum Ankauf 
geeigneten Provisionsforderungen durch die E.Q Energy GmbH und somit von dem Energiemaklerpool und den 
dort organisierten Energiemaklern bereitgestellt werden können. Wesentliche Grundlage und Bedingung der Ver-
zinsung und Rückzahlung stellt es dar, dass zukünftig stets eine ausreichende Anzahl für das Geschäftsmodell 
der Emittentin zum Ankauf geeigneter Provisionsforderungen durch die E.Q Energy GmbH bereitgestellt werden 
kann.  
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Fortbestand der regulatorischen Rahmenbedingungen 

Die regulatorischen Rahmenbedingungen dürfen sich zumindest nicht so wesentlich ändern, dass durch stark 
erhöhten Aufwand oder erhebliche Einschränkungen des gegenwärtigen Geschäftsmodells die Erzielung von 
Überschüssen aufgrund des gegenwärtigen Geschäftsmodells derartig beeinträchtigt wird, dass die Verzinsung 
bzw. die Rückzahlung nicht geleistet werden können. 

Stetige Zahlungsfähigkeit der Emittentin 

Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist es ebenfalls, dass die Emittentin 
stets zahlungsfähig ist und nicht, z.B. aufgrund von Liquiditätsproblemen bei der Bedienung der Zahlungsver-
pflichtungen der Emittentin aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit sowie ihrer Finanzverbindlichkeiten, in die In-
solvenz gerät. 

Ordentliche Geschäftsführung 

Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist auch eine ordentliche Geschäftsfüh-
rung durch das zuständige Organ, gegenwärtig durch die zwei Geschäftsführer. Es dürfen nicht durch Fehlent-
scheidungen z.B. die Zuflüsse an die Emittentin derart gemindert oder ihre Existenz angegriffen werden, dass 
eine Zahlung der Verzinsung und Rückzahlung unmöglich wird. 

Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

Im Rahmen der Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial Services GmbH müssen eine Vielzahl öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften beachtet werden. Wird gegen diese öffentlich-rechtlichen Vorschriften verstoßen, könnten Bußgelder 
oder Geldstrafen gegen die ISPEX Financial Services GmbH verhängt werden, Auflagen gegen die ISPEX Financial 
Services GmbH erlassen werden oder dies könnte zum Entzug vorhandener Genehmigungen oder zu Geschäfts-
untersagungen führen. Die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften ist daher wesentliche Grundlage 
der Verzinsung und Rückzahlung. 

Rechtzeitige Einzahlung des Genussrechtskapitals durch die Anleger 

Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung und Rückzahlung ist für den einzelnen Anleger auch, dass 
der jeweilige Anleger das von ihm gezeichnete Genussrechtskapital einzahlt. Während die volle Einzahlung des 
Genussrechtskapitals insgesamt für die Emittentin keine wesentliche Grundlage der Verzinsung und Rückzahlung 
darstellt, erhält der einzelne Anleger keine Verzinsung oder Rückzahlung, wenn er das von ihm gezeichnete Ge-
nussrechtskapital nicht erbracht hat. 

Keine Ausübung eines Kündigungsrechts 

Wesentliche Grundlage und Bedingung der Verzinsung ist es weiterhin, dass weder die Emittentin noch die Ge-
nussrechtsgläubiger die Genussrechte kündigen, da im Falle der Kündigung die Genussrechte vorzeitig beendet 
werden und keine Verzinsung mehr gezahlt wird. 

Konsequenzen aus der Nichterfüllung der vorgenannten wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzin-
sung und Rückzahlung: 

Sofern die vorgenannten wesentlichen Grundlagen und Bedingungen der Verzinsung und Rückzahlung nicht vor-
liegen, d.h. die Emittentin keine ausreichenden Überschüsse aus dem laufenden Geschäft erzielt, nicht genügend 
geeignete Provisionsforderungen angekauft werden können, die angekauften Provisionsforderungen tatsächlich 
oder rechtlich nicht durchgesetzt werden können, sich die regulatorischen Rahmenbedingungen zum wesentlich 
zum Nachteil für die Emittentin ändern, keine stetige Zahlungsfähigkeit der Emittentin gegeben ist, die Emittentin 
ihre Geschäfte nicht ordentlich führt oder gegen öffentlich-rechtlich Vorschriften verstößt, die Anleger das von 
ihnen gezeichnete Genussrechtskapital nicht einbezahlen bzw. die Anleger oder die Emittentin die Genussrechte 
kündigen, könnte dies daher dazu führen, dass die ISPEX Financial Services GmbH die Zahlung der jährlichen 
Ausschüttung und/oder Rückzahlung des Genussrechtskapitals an den Genussrechtsinhaber nicht oder nicht 
vollständig leisten kann.   
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5. ANGABEN ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE FÄHIGKEIT ZUR ZINS- UND RÜCKZAHLUNG 

Die Auswirkungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaussichten auf die Fähigkeit der 
Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlage nachzukommen, 
sind die folgenden: 

Grundlagen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Prognose): 

Hinweis: Die nachstehenden Darstellungen enthalten nur Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin. 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin hat bislang keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, dass 
die Emittentin ihre Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermögensanlage nicht erfüllen 
kann. Insbesondere liegen der Emittentin keine Hinweise vor, dass bisher erworbene oder zum Erwerb anste-
hende zukünftig fällige Provisionsforderungen von einem teilweisen oder vollständigen Zahlungsausfall auf-
grund der Bonität des Schuldners (hier: Energieversorgungsunternehmen) bedroht sind. 

Die Geschäftsaussichten der Emittentin zeigen in Verbindung mit den Prognosen zur zukünftigen Geschäfts-
entwicklung, dass kein Anlass besteht, die Fähigkeit, die fälligen Zinszahlungen und Rückzahlungen sowohl 
auf bestehende Fremdmittel als auch auf das künftige Genussrechtskapital zu leisten, in Frage zu stellen. 

Diese Aussage gilt aus Sicht der Emittentin im Hinblick auf die vorgelegten Planzahlen für das laufende und 
die fünf folgenden Geschäftsjahre. Die Planung der prognostizierten Zahlungsflüsse für diesen Zeitraum zeigt 
die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung für fällige Finanzverbindlichkeiten bis zum Ende des 
Geschäftsjahres 2021. 

Voraussichtliche Ertragslage der Emittentin für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021 (Prognose) 

Der erwartete Jahresüberschuss über die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2021, der aufgrund des 
abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die ISPEX AG abgeführt werden soll, be-
trägt insgesamt rund 3,540 Mio. Euro (Prognose).  

Die ISPEX AG hat sich als alleinige Gesellschafterin der ISPEX Financial Services GmbH für mindestens fünf 
Jahre verpflichtet, sich den Anspruch auf Gewinnabführung gemäß des abgeschlossenen Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrags – soweit steuerlich zulässig – nicht auszahlen zu lassen, sondern die liquiden Mit-
tel hieraus als Gesellschafterdarlehen zum Ankauf weiterer Provisionsforderungen bei der Emittentin zu belas-
sen. Das Gesellschafterdarlehen wird ab der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses mindestens bis 
zum Ende des fünften auf den Stichtag des Jahresabschlusses folgenden Geschäftsjahres gewährt. Eine Kün-
digung ist frühestens zum 31.12.2021 zulässig. Das Gesellschafterdarlehen ist ab dem Bilanzstichtag linear 
mit 5 % pro Jahr zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig mit der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens 
fällig. 

 Voraussichtliche Ertragslage  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021; Angaben in Euro)

Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum

 Gewinn‐ und Verlustrechnung 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

 Prognose 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

1. Umsatzerlöse 804.000             990.000             1.148.000          1.282.000          1.394.000          1.486.000         

2. sonstige betriebliche Erträge 249.956             333.214             272.789             321.618             362.798             396.892            

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 604.089             635.105             432.989             473.904             509.430             537.148            

4. Zinsen und ähnliche Erträge ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 98.110               112.123             130.472             159.588             194.345             233.246            

6. Genussrechtsvergütung (Zins + Bonus) 71.500               209.000             275.000             275.000             275.000             275.000            

 Jahresüberschuss/‐fehlbetrag 280.258             366.987             582.327             695.126             778.024             837.499            
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Die Emittentin erbringt im Zusammenhang mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Forderungen von der E.Q 
Energy GmbH bestimmbare Leistungen, u. a. die Übernahme der Abrechnung, des Ausfallrisikos („Delkrede-
rerisiko“) und die Vorfinanzierung über die Laufzeit der Forderungen. Für diese Leistungen erhält die Emittentin 
eine Vergütung vergleichbar einer „Factoring-Gebühr“. Die Emittentin erzielt daher "Umsatzerlöse aus der 
Vergütung für den Erwerb der zukünftig fälligen Provisionsforderungen". 

Diese umsatzwirksamen Leistungen der Emittentin sind - analog dem "echten Factoring" - mit dem Übergang 
des wirtschaftlichen Eigentums an den Provisionsforderungen vollständig erbracht. Die Emittentin weist die 
Umsatzerlöse aus der erzielten Vergütung daher bereits mit dem Ankauf der Forderungen und nicht erst bei 
Abrechnung der angekauften Forderungen aus. Die Emittentin erhält für die erbrachten Leistungen jedoch 
keine gesonderte Zahlung, sondern verrechnet die Vergütung für die Leistungen mit dem Kaufpreis für die 
erworbenen Provisionsforderungen in Form eines Kaufpreisabschlags in Höhe von derzeit 25 %. Die erwarte-
ten Umsatzerlöse über die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2021 betragen insgesamt 7,104 Mio. 
Euro (Prognose). 

Die betrieblichen Erträge, überwiegend aus der Vergütung für den Ankauf der zukünftig fälligen Provisionsfor-
derungen zum Bruttonominalwert inklusive der sonstigen betrieblichen Erträge aus dem Agio auf das Genuss-
rechtskapital, belaufen sich für die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2021 in Summe auf rund 
9,041 Mio. Euro (Prognose). Dem stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 3,193 Mio. 
Euro (Prognose), überwiegend aus der erwarteten Vermittlungsprovision für die Genussrechte (rund 
0,525 Mio. Euro) und aus sonstigen betrieblichen Kosten (rund 2,668 Mio. Euro) sowie Aufwendungen in Höhe 
von insgesamt rund 0,928 Mio. Euro (Prognose) für Zinsen und Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 
1,381 Mio. Euro (Prognose) für Ausschüttungen auf die Genussrechte gegenüber. 

Voraussichtliche Finanzlage der Emittentin für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021 (Prognose) 

Die aus der Planbilanz und Plangewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Kapitalflussrechnung stellt die Her-
kunft und die Verwendung der liquiden Mittel der Emittentin in der betrachteten Planungsperiode bis zum 
31.12.2021 dar (Prognose). Die Angaben zu den prognostizierten Cash-Flows geben die Fähigkeit der Emit-
tentin wieder, die fälligen Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfüllen. 

Der prognostizierte Cash-Flow bestimmt sich weitgehend aus der Einwerbung liquider Mittel, z. B. aus Darle-
hen oder Genussrechten in der Außenfinanzierung und aus dem Verhältnis zwischen den Auszahlungen für 
den Ankauf von zukünftig fälligen Provisionsforderungen von der E.Q Energy GmbH und der Einzahlung aus 
der Abrechnung fälliger Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten. 

In der Wachstumsphase überwiegen die Auszahlungen für den Ankauf von zukünftig fälligen Provisionsforde-
rungen (Investitionstätigkeit) von der E.Q Energy GmbH die Einzahlungen aus der Abrechnung der fälligen 
Provisionsforderungen (Innenfinanzierungstätigkeit) von den Energielieferanten. Die Emittentin erwartet – je 
nach Fälligkeit der erworbenen Provisionsforderungen – in den ersten drei bis fünf Jahren einen Finanzierungs-
bedarf, der mit liquiden Finanzmitteln von außerhalb der Gesellschaft gedeckt werden soll (Außenfinanzie-
rungstätigkeit). 

 Voraussichtliche Finanzlage  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021; Angaben in Euro)

Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum

 Kapitalflussrechnung 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

 Prognose 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

 1. Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 11.225               427.230             1.407.792          749.842             458.292             471.276            

2. Cash‐Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 100.635 ‐            75.600 ‐              75.600 ‐              75.600 ‐              75.600 ‐              75.600 ‐             

3. Cash‐Flow aus Investitionstätigkeit 1.801.860 ‐         947.838 ‐            239.349 ‐            139.049             443.585             709.184            

4. Cash‐Flow aus Finanzierungstätigkeit 2.318.500          2.004.000          343.000 ‐            355.000 ‐            355.000 ‐            355.000 ‐           

5. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 416.005             980.562             657.949 ‐            291.551 ‐            12.985               278.584            

 Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 427.230             1.407.792         749.842             458.292             471.276             749.860            
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Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft in 2015 ein Darlehen aufgenommen und begibt in 2016 die nämlichen 
Genussrechte. Die Genussrechte können aus den erwirtschafteten zukünftigen Finanzmittelüberschüssen nach 
Erreichen des Anlageziels zurückgeführt werden oder in der Gesellschaft belassen und für weiteres Wachstum 
eingesetzt werden. 

Das Wachstum der Emittentin ist durch den Zufluss liquider Mittel für den Erwerb von Forderungen und durch 
die Entwicklung des Bestands zukünftig fälliger Provisionsforderungen im Energiemaklerpool der E.Q Energy 
GmbH bestimmt. Die geplante Genussrechtsemission mit einem Volumen von 5 Mio. Euro würde nach derzei-
tigem Stand der Planung – bei Volleinzahlung binnen vierundzwanzig Monaten – ausreichen, um das damit 
verbundene Anlageziel zu erreichen. 

Voraussichtliche Vermögenslage der Emittentin für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021 (Prognose)  

Über den gesamten Planungszeitraum bis 31.12.2021 sollen durch die Emittentin Provisionsforderungen mit 
einem Bruttonominalwert („wirtschaftlicher Nennwert inklusive Umsatzsteuer“) in Höhe von bis zu 
33,815 Mio. Euro (Prognose) von der E.Q Energy GmbH erworben und voraussichtlich bis Ende 2025 gegen-
über den Energielieferanten abgerechnet werden. Die Provisionsforderungen beziehen sich gemäß Planannah-
men in der Regel auf die drei auf das laufende Geschäftsjahr folgenden Geschäftsjahre („Frontjahre“). Sollten 
weniger geeignete Provisionsforderungen als geplant zum Ankauf zur Verfügung stehen, kann sich die Summe 
der erworbenen Provisionsforderungen und damit die erzielbare Vergütung aus dem Erwerb reduzieren. 

Die Emittentin hat zur Finanzierung des Ankaufs einer ersten Tranche von zukünftig fälligen Provisionsforde-
rungen auf monatlicher Basis im Geschäftsjahr 2015 ein unbesichertes Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro von 
einer privaten Beteiligungsgesellschaft aufgenommen. Das Darlehen ist nicht befristet und valutiert in voller 
Höhe. Das Darlehen kann vom Kreditgeber frühestens ab dem 29.02.2016 durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Kreditnehmer unter Einhaltung einer Frist von mindestens sechs Wochen gekündigt werden. Der 
Kreditnehmer kann das Darlehen jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Kreditgeber unter Ein-
haltung einer Frist von mindestens sechs Wochen in gesamter Höhe oder in mehreren Teilbeträgen in Höhe 

 Voraussichtliche Vermögenslage  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021; Angaben in Euro)

 Planbilanz (Prognose) Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag

 AKTIVA 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

A. Umlaufvermögen

I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.712.085          6.930.687          8.464.332          9.760.355          10.852.964       11.761.430      

    1.  Forderungen aus Lieferung und Leistung 20.112               48.967               77.985               95.462               110.313             122.856            

    2.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

    3.  Sonstige Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte) 4.691.973          6.881.720          8.386.347          9.664.893          10.742.651       11.638.574      

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 427.230             1.407.792          749.842             458.292             471.276             749.860            

 Bilanzsumme 5.139.315         8.338.479         9.214.174         10.218.646       11.324.240       12.511.291      

 Planbilanz (Prognose) Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag

 PASSIVA 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

A. Eigenkapital 100.000             100.000             100.000             100.000             100.000             100.000            

I.   Gezeichnetes Kapital 25.000               25.000               25.000               25.000               25.000               25.000              

II.  Kapitalrücklage 75.000               75.000               75.000               75.000               75.000               75.000              

III. Gewinnrücklage ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

IV. Jahresüberschuss nach Gewinnabführung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

B. Genussrechtskapital 2.600.000          5.000.000          5.000.000          5.000.000          5.000.000          5.000.000         

C. Rückstellungen 33.400               53.400               77.400               103.400             132.400             162.400            

     1. Sonstige Rückstellungen 33.400               53.400               77.400               103.400             132.400             162.400            

         davon Rückstellungen für Bonitätsrisiken 28.400               48.400               72.400               98.400               127.400             157.400            

         davon Rückstellung für Prospekterstellung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

         davon Rückstellung für Aufbewahrung von Unterlagen 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                

         davon Rückstellung für Jahresabschluss und Prüfung 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                

D. Verbindlichkeiten 2.405.915          3.185.079          4.036.774          5.015.246          6.091.840          7.248.891         

     1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

     2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  613.325             862.404             981.972             1.102.254          1.206.630          1.296.642         

     3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

         mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 660.562             1.059.671          1.692.470          2.467.184          3.359.552          4.350.297         

     4. sonstige Verbindlichkeiten 1.132.029          1.263.004          1.362.332          1.445.809          1.525.658          1.601.952         

 Bilanzsumme 5.139.315         8.338.479         9.214.174         10.218.646       11.324.240       12.511.291      
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von mindestens 250.000,00 Euro zurückführen. Zurückgezahlte Beträge können nicht erneut in Anspruch ge-
nommen werden. Eine Kündigung des Darlehens ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vorgesehen, 
könnte aber in 2016 oder 2017 zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur oder der Finanzierungsbedingun-
gen in Frage kommen. 

Die aufgrund des Kreditvertrages begründeten Zahlungsverpflichtungen des Kreditnehmers haben mindes-
tens den gleichen Rang wie die Forderungen aller ungesicherten und nicht nachrangigen Gläubiger des Kre-
ditnehmers mit Ausnahme solcher Gläubiger, deren Forderungen aufgrund anwendbaren Rechts bevorrech-
tigt sind. Sicherheiten zur Sicherstellung aller Forderungen und Ansprüche aus dem Kreditvertrag werden nicht 
gewährt und sind nicht bestellt. 

Die private Beteiligungsgesellschaft ist weder mit der Emittentin, der Muttergesellschaft oder einer anderen 
Tochtergesellschaft der ISPEX AG verbunden noch ist sie mittelbar oder unmittelbar an der Herstellung, Um-
setzung oder Abrechnung des Anlageobjekts beteiligt, übt beherrschenden Einfluss aus oder steht mit der 
Emittentin über andere Verträge außerhalb der Finanzierungsvereinbarung in einer laufenden Geschäftsbe-
ziehung. 

Geschäftsaussichten der Emittentin für die Geschäftsjahre 2016 bis 2021 (Prognose) 

Anmerkung: Da es sich bei der Emittentin nicht um ein produzierendes Unternehmen handelt und die Leistung 
im Ankauf zukünftig fälliger Provisionsforderungen aus der Vermittlung von Energielieferverträgen und in der 
Abrechnung dieser Forderungen gegenüber Energielieferanten besteht, können Planzahlen zur Produktion von 
Waren oder der Bereitstellung von Dienstleistungen nicht dargestellt werden. 

Die Planzahlen der ISPEX Financial Services GmbH zu den Forderungskäufen beruhen zu einem wesentlichen 
Teil auf den voraussichtlichen Ergebnissen und der geplanten Geschäftsentwicklung, d.h. den Geschäftsaus-
sichten der E.Q Energy GmbH insbesondere auf der Entstehung neuer Provisionsansprüche gegenüber Ener-
gielieferanten im Energiemaklerpool, die von der Emittentin auf Basis der geschlossenen Forderungskaufver-
träge mit den entsprechenden Abschlägen und Einbehalten erworben werden können. 

Der Strommarkt ist in Deutschland im Jahr 1998 liberalisiert worden, der Gasmarkt im Jahr 2004. Seitdem 
können Energiekunden (sog. „Letztverbraucher“) ihren Strom- bzw. Gaslieferanten frei wählen. Strom- und Gas-
lieferverträge an Endkunden können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen frei vertrieben und vermittelt 
werden. Die Preise für die Energielieferung bilden sich im Wettbewerb zwischen den am Markt tätigen Ener-
gieversorgungsunternehmen. Die Energiesteuern und Abgaben unterliegen der staatlichen Regelung. Die 
Netznutzungsentgelte für die Durchleitung von Strom und Gas durch die Netzte der öffentlichen Versorgung 
werden von der Bundesnetzagentur reguliert. 

Der Markt ist von zunehmender Wechselbereitschaft, insbesondere bei Industrie- und Gewerbekunden, sin-
kenden Preisen für Strom- und Gaslieferungen an den Großhandelsmärkten, abnehmender Bedeutung der 
regionalen Energieversorgungsunternehmen, Umstellung der Energieerzeugung auf regenerative Energiequel-
len und dezentrale Eigenerzeugung, steigenden Energiesteuern und Abgaben sowie ein immer komplexeres 
regulatorisches Marktumfeld geprägt. Steigende Energiekosten aufgrund der Steuer- und Abgabenlast, der 
Umlage der Kosten für die „Energiewende“ und der zunehmenden Anforderungen an das Energiemanage-
ment, den Emissionshandel, die Verbesserung der Energieeffizienz, die Ausstellung von Energieausweisen und 

 Planzahlen zur Geschäftstätigkeit  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021; Angaben in Euro

Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum

 Planzahlen zur Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

 Prognose 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

1. 3.827.040          4.712.400          5.464.480          6.102.320          6.635.440          7.073.360         

2. 804.000             990.000             1.148.000          1.282.000          1.394.000          1.486.000         

3. 280.258             366.987             582.327             695.126             778.024             837.499            

4. Planzahlen zur Produktion bzw. Leistungserstellung* ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

* Da es sich bei der Emittentin nicht um ein produzierendes Unternehmen handelt, können keine Planzahlen zur Produktion dargestellt werden.

Investition in Provisionsforderungen zum Bruttonennwert

Umsatz aus der Vergütung für den Forderungsankauf

Handelsrechtliches Ergebnis vor Gewinnabführung
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die regelmäßige Durchführung von Energieaudits lassen den Informations- und Beratungsbedarf für Unter-
nehmen weiter steigen. Davon sind Gewerbekunden ohne entsprechend qualifizierte Energieabteilungen, Ener-
giemanager oder Energiebeauftragte im Unternehmen besonders betroffen. 

Die E.Q Energy GmbH ist für die Vermittlung von Energielieferverträgen über den von ihr betriebenen Ener-
giemaklerpool auf einen funktionsfähigen Preiswettbewerb sowie auf einen uneingeschränkten Marktzugang 
der Energielieferanten angewiesen. Sie ist unter anderem abhängig von regulatorischen und marktlichen Vor-
gaben, die den freien Wettbewerb im Energiemarkt zulassen, die Entflechtung zwischen Erzeugung, Verteilung 
und Vertrieb von leitungsgebundenen Energien gewährleisten (sog. „Unbundling“) und die Vermittlung sowie 
den Vertrieb von Energielieferverträgen und weiteren Energiedienstleistungen nicht unangemessen behindern. 

Auch sind die Geschäftsaussichten der ISPEX Financial Services GmbH wesentlich von der Einbringlichkeit der 
Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten, den jeweiligen Zahlungszeitpunkten, der umsatz-
steuerlichen Behandlung der Forderungskäufe und der Erfüllung etwaiger Garantieansprüche durch die E.Q 
Energy GmbH abhängig.  

Durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck, die regulatorischen Gegebenheiten der Energiewende, den Preis-
verfall an den Großhandelsmärkten für Strom- und Gaslieferungen, die Umstellung der Energieerzeugung auf 
regenerative Energiequellen und den Eintritt neuer Energieanbieter geraten die etablierten Energieversor-
gungsunternehmen zunehmend unter Preis- und Ergebnisdruck. Das ist zunächst positiv für das Vermittlungs-
geschäft des Energiemaklerpools, insbesondere die Preisbereitschaft der angeschlossenen Energieversor-
gungsunternehmen, könnte aber dauerhaft die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, damit die Bonität und Liqui-
dität und in der Folge die Fähigkeit der Energielieferanten, ihren (Provisions-) Zahlungsverpflichtungen nach-
zukommen, negativ beeinflussen. Zu einem vergleichbaren Effekt könnten unter anderem die angespannte 
Lage der öffentlichen Haushalte, der hohe Verschuldungsgrad und die nicht ausreichende Ergebnissituation 
von Energieversorgungsunternehmen in öffentlich-rechtlicher Hand bzw. durch Rekommunalisierung entstan-
dener Energielieferanten führen. 

Aus konjunkturellen Schwankungen und einer damit einhergehenden Minderung der Steuereinnahmen bei 
gleichzeitiger Verringerung des Energieabsatzes sowie den negativen Auswirkungen der sog. „Schuldenkrise“ 
auf die Finanzierungssituation der Energieversorgungsunternehmen in öffentlicher und privater Hand könnte 
eine Verschlechterung der Bonität der Schuldner, eine verminderte Liquidität der betroffenen Unternehmen 
bis hin zu einer Insolvenz einzelner Energielieferanten resultieren. Die Veränderungen im Marktumfeld, in der 
Wettbewerbssituation und in der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der am deutschen Markt tätigen Ener-
gieversorgungsunternehmen könnte zu Marktaustritten, Unternehmenszusammenschlüssen und der Aufgabe 
von Marktteilnehmern führen. Das würde das Feld der leistungsfähigen Energielieferanten für die Vermitt-
lungstätigkeit des Energiemaklerpools einschränken, den Preiswettbewerb mindern und könnte zu regulatori-
schen Maßnahmen zum Schutz der verbliebenen Energieversorgungsunternehmen (in öffentlicher Hand) füh-
ren, was wiederum den Vertrieb und die Vermittlung von Energielieferverträgen beeinflussen könnte. 

Sinkende Strom- und Gaspreise verbessern die Verhandlungsposition der Energiemakler, sorgen für wirtschaft-
liche Anreize in Form von absoluten Einsparungen bei den Energiekosten des Energiekunden, steigern die Ab-
schlussquoten für Neuabschlüsse und schaffen gleichzeitig die Möglichkeit, höhere Provisionsmargen für Ener-
gielieferanten und Energiemakler im Vergleich zu dem bestehenden Energiepreis durchzusetzen. Die Strom-
preise könnten aber soweit sinken oder die Steuer- und Abgabenlast inklusive der Netzkosten und der Umlage 
für die Förderung „Erneuerbarer Energien“ und die „Dezentrale Energieerzeugung“ soweit steigen, dass der 
Anteil der Energiekosten, die dem Wettbewerb unterliegen und durch den Wechsel des Energieanbieters bzw. 
die Verhandlung des „reinen“ Energiepreises beeinflussbar sind, aus Sicht des Energiekunden marginal wer-
den. Damit entfiele der wirtschaftliche Anreiz für den Wechsel des Energieanbieters aufgrund sinkende Ener-
giekosten. 

Steigende Strom- und Gaspreise sowie Preiserhöhungen der etablierten Energieanbieter führen in der Regel 
zu steigender Aufmerksamkeit und Wechselbereitschaft der Energiekunden. Das erleichtert die Vermittlung 
von Energielieferverträgen durch die Energiemakler, sorgt aber gleichzeitig für steigenden Wettbewerb im 
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Energievertrieb und geringere Margen bei den Preisverhandlungen, weil die absolute Einsparung zum vorlie-
genden Strom- bzw. Gaspreis des Kunden geringer ausfällt. Sollte der Energiepreis für den Neuabschluss eines 
Energieliefervertrags auf ein Niveau steigen, das über dem Niveau des bestehenden Energiepreises liegt, 
könnte das die Vermittlung von Energielieferverträgen erschweren und Anbieter mit etabliertem Kundenzu-
gang und bewährten Vertriebswegen bevorteilen bzw. die Wechselbereitschaft und damit die Abschlussquote 
bei Neuabschlüssen deutlich vermindern. 

Hohe absolute Einsparungen beim Wechsel des Energieanbieters resultieren in der Regel in steigenden Ab-
schluss- und Wechselquoten. Geringere absolute Einsparungen bei den Energiekosten des neu angebotenen 
Energieliefervertrags im Vergleich zum bestehenden Energieliefervertrag bewirken in der Regel sinkende Quo-
ten für den Neuabschluss von Energielieferverträgen bzw. den Wechsel des Energielieferanten. Insofern profi-
tieren Energieanbieter mit laufenden Energielieferverträgen bzw. bestehenden Geschäftsbeziehungen mit den 
Energiekunden von geringen Preisdifferenzen im Markt und einem steigenden allgemeinen Preisniveau. Beide 
Faktoren verringern die Wechselbereitschaft und sorgen für ein Verharren des Energiekunden in der bestehen-
den Vertragssituation bzw. bei dem bestehenden Energieanbieter. Das führt zu weniger Wettbewerb, weniger 
Wechselbereitschaft und im Ergebnis zu weniger vermittelten Energielieferverträgen durch den Energiemak-
lerpool. 

Der Vertrieb und die Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen oder Strom- und Gaslieferverträgen ist ge-
setzlich nicht besonders reguliert. Über die bestehenden gesetzlichen Vorschriften hinaus gibt es insbesondere 
keine staatliche Aufsichtsbehörde, besondere Genehmigungsverfahren für die Vertriebstätigkeit, Billigung der 
vermittelten Energielieferangebote oder besondere Voraussetzungen oder Vorgaben für die Zulassung zum 
Energiemakler oder die Tätigkeit des Energiemaklers selbst. Auch die Vorschriften zur Dokumentation der Ver-
mittlungstätigkeit bzw. zur Aufklärung des Kunden über Risiken oder mögliche finanzielle Folgen des Anbie-
terwechsels sind nicht besonders geregelt. 

Die Planungen der ISPEX Financial Services GmbH beruhen auf einer ausreichenden finanziellen Ausstattung 
der Gesellschaft für den Erwerb der zukünftig fälligen Provisionsforderungen von der E.Q Energy GmbH. Zur 
Finanzierung des Forderungsankaufs begibt die Emittentin die nämlichen Genussrechte. Der Platzierungsver-
lauf der Genussrechte ist abhängig von der Akzeptanz der Anleger, dem Erfolg und dem untadeligen Ruf der 
Gesellschaft, den regulatorischen Rahmenbedingungen für die Emission und den Vertrieb von Genussrechten, 
der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus für alternative Vermögensanlagen sowie von der zeitlichen Ver-
teilung der Zeichnung und der Einzahlung durch die Anleger. 

Die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung stellt einen möglichen Verlauf der Geschäfte unter den 
getroffenen Annahmen und Wirkungszusammenhängen dar. Die tatsächliche Entwicklung der Geschäfte kann 
davon erheblich abweichen. 

Auswirkungen von möglichen Änderungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie der Geschäftsaus-
sichten auf die Fähigkeit der Emittentin, ihren Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung der Vermö-
gensanlage nachzukommen: 

Ertragslage 

Der prognostizierte nicht ausgezahlte Jahresüberschuss der ISPEX Financial Services GmbH würde allein aus-
reichen, um die vereinbarte Genussrechtsvergütung vollständig zu decken. Die Emittentin ist allein aus dem 
prognostizierten nicht ausgezahlten Jahresüberschuss nicht in der Lage, die vollständige Rückzahlung des 
Genussrechtskapitals zu leisten. Zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung des Genussrechtskapitals aus 
eigenen Mitteln sind die Einzahlungen der Energielieferanten aus den im jeweiligen Geschäftsjahr fällig wer-
denden Provisionsforderungen notwendig. Diese Provisionsforderungen können vollständig oder teilweise aus-
fallen. Der vollständige oder teilweise Ausfall der Provisionsforderungen kann die Fähigkeit der Emittentin zur 
Zins- und Rückzahlung negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage 
sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 
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Die Umsatzerlöse aus der mit dem Ankauf der Forderung erzielten Vergütung könnten geringer ausfallen als 
erwartet, falls weniger Provisionsforderungen zum Bruttonominalwert erworben werden können, der Kauf-
preisabschlag niedriger ausfällt als geplant oder aufgrund des Zahlungsausfalls einzelner oder aller Energie-
versorger eine Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung notwendig würde, die die erzielte Vergütung aus 
dem Forderungskauf mindern würde. Das Aufgeld auf das Genussrechtskapital könnte geringer ausfallen als 
angenommen, falls weniger Genussrechtskapital als geplant platziert werden kann, was zu einer Verminde-
rung der sonstigen betrieblichen Erträge für das Geschäftsjahr führen könnte. In gleichem Maße verringerte 
sich die entsprechende Vergütung für den Vertrieb der Genussrechte aus dem Aufgeld. Bei einer außerordentli-
chen Kündigung eines Genussrechtsanteils könnte das bereits an den Vertrieb ausgezahlte Aufgeld zurückge-
fordert werden, aber uneinbringlich sein. 

Sinkende Erträge aus der laufenden Geschäftstätigkeit oder wegfallende außerordentliche Erträge könnten 
das Ergebnis der Emittentin mindern. Die Minderung des operativen Gewinns könnte die Fähigkeit der Emit-
tentin zur Zins- und Rückzahlung negativ beeinflussen. Insbesondere könnte der gewinnabhängige Zinsbonus 
ausfallen. Ein reduzierter Gewinn könnte dauerhaft die Innenfinanzierungsfähigkeit der Emittentin verringern, 
das Bonitätsrating der Gesellschaft beinträchtigen, die weitere Kapitalaufnahme erschweren, die Finanzie-
rungskonditionen verschlechtern und die Kapitaldienstfähigkeit hemmen. Die Emittentin könnte aufgrund die-
ser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder voll-
ständig zu leisten. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, insbesondere für Versiche-
rungen und Beiträge, Konzernumlage für interne Dienstleistungen, die Finanzbuchhaltung und das Forde-
rungsmanagement, die Rechts- und Beratungskosten inklusive der Prospektkosten, die Kosten für Buchfüh-
rung, Prüfung und Jahresabschluss, die Nebenkosten des Geldverkehrs, die Werbe- und Reisekosten inklusive 
der Kosten für Vertriebsmaterial und/oder die sonstigen betrieblichen Kosten könnten höher ausfallen als 
erwartet. Die Kosten für die Vermittlung der Genussrechte und die Genussrechtsvergütung könnten steigen, 
weil im Geschäftsjahr mehr Genussrechte oder die Genussrechte früher platziert werden können als geplant. 
Die Darlehenszinsen könnten sich aufgrund ungünstigerer Finanzierungskonditionen eines etwaigen An-
schlussdarlehens erhöhen oder die Finanzierungskosten für Fremdmittel (z.B. Kontokorrentkredite, Gesellschaf-
terdarlehen zur Zwischenfinanzierung, Stundung von Kaufpreiszahlungen) könnten steigen, wenn eine nicht 
geplante Aufnahme von Fremdkapital nötig werden sollte oder Fremdmittel früher zugeführt oder langsamer 
als geplant zurückgeführt werden könnten. Auch könnten ungeplante Steuern auf Einkommen und Ertrag an-
fallen, die das Ergebnis mindern würden. 

Höhere Rückstellungen für die Risikovorsorge, insbesondere für Bonitätsrisiken oder erhöhte Abzinsungsfak-
toren für die Abzinsung der Provisionsforderungen auf den Bruttobarwert aufgrund steigenden allgemeinen 
Zinsniveaus, längerer durchschnittlicher Laufzeiten der Provisionsforderungen bis zur Fälligkeit oder höherer 
Risikoaufschläge wegen schlechterer Bonität der Schuldner (Energielieferanten), könnten zu steigenden Auf-
wendungen führen. 

Steigende Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit oder unerwartete außerordentliche Aufwen-
dungen könnten das Ergebnis der Emittentin mindern. Die Minderung des operativen Gewinns könnte die 
Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung negativ beeinflussen. Ein reduzierter Gewinn könnte dau-
erhaft die Innenfinanzierungsfähigkeit der Emittentin verringern, das Bonitätsrating der Gesellschaft beein-
trächtigen, die weitere Kapitalaufnahme erschweren, die Finanzierungskonditionen verschlechtern und die Ka-
pitaldienstfähigkeit hemmen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils 
fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Finanzlage 

Je nach Zeitpunkt, Betrag, Fälligkeit und Verzinsung der eingesetzten Fremdmittel kann die geplante Vergü-
tung für das der Emittentin überlassene Kapital höher oder niedriger ausfallen bzw. früher oder später zur 
Auszahlung anstehen. Eine höhere oder frühere Auszahlung bzw. eine niedrigere oder spätere Einzahlung der 
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Vergütung bzw. Ausschüttung für die aufgenommenen Fremdmittel führt zu einer Reduzierung der liquiden 
Mittel. 

Eine Erhöhung der Auszahlungen für den Erwerb zukünftig fälliger Provisionsforderungen oder eine Verringe-
rung der Einzahlungen aus der Abrechnung fälliger Provisionsforderungen führt ebenso wie eine geringere 
bzw. spätere als die geplante Einzahlung von Fremdmitteln z.B. aus Darlehen oder Genussrechten oder eine 
höhere bzw. frühere als die geplante Rückzahlung z.B. von Darlehen oder Genussrechten zu einer Reduzierung 
der liquiden Mittel. 

Die Reduzierung der liquiden Mittel aufgrund eines niedrigeren Cash-Flows aus der operativen Geschäftstä-
tigkeit, eines höheren Cash-Flows aus der Investitionstätigkeit oder eines niedrigeren Cash-Flows aus der Fi-
nanzierungstätigkeit im Zeitpunkt der Fälligkeit kann die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung 
negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen 
Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Vermögenslage 

Eine Verringerung der Summe der erworbenen Provisionsforderungen sowie die damit verbundene Reduzie-
rung der Vergütung führt zu niedrigeren zukünftigen Einzahlungen aus der Abrechnung der Provisionsansprü-
che gegenüber den Energielieferanten. Dieses könnte die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung 
negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen 
Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Für die Verität der Provisionsforderung haftet die E.Q Energy GmbH als Verkäuferin der Forderung. Die E.Q 
Energy GmbH könnte zum jeweiligen Zeitpunkt des möglichen Haftungseintritts nicht in der Lage sein, die 
fälligen Ausgleichszahlungen für das teilweise oder vollständige Ausbleiben der fälligen Provisionszahlung an 
die Emittentin aufgrund des teilweisen oder vollständigen Ausfalls der Energielieferung oder des Energiekun-
den zu decken. Der teilweise oder vollständige Ausfall der E.Q Energy GmbH könnte die Fähigkeit der Emitten-
tin zur Zins- und Rückzahlung zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte 
aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teil-
weise oder vollständig zu leisten. 

Das Bonitätsrisiko des teilweisen oder vollständigen Ausfalls eines oder mehrerer Energielieferanten trägt die 
Emittentin. Der teilweise oder vollständige Ausfall eines oder mehrerer Energielieferanten könnte zu einem 
Ausfall fälliger Provisionszahlungen führen und damit die Fähigkeit zur Zins- und Rückzahlung der Emittentin 
zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht 
in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Die Provisionsforderungen werden mit einem Kaufpreisabschlag von derzeit 25 % erworben, was plangemäß 
zu einer Nettovergütung über den gesamten Planungszeitraum in Höhe von rund 7,104 Mio. Euro (Prognose) 
führt. Bei einer Veränderung der Risikostruktur, der durchschnittlichen Laufzeit, des erwarteten Ausfallrisikos 
oder der Finanzierungskosten kann der vereinbarte Kaufpreisabschlag jederzeit für zukünftige Ankaufstran-
chen nach oben oder unten angepasst werden. Das kann ebenso wie die Verfügbarkeit geeigneter Provisions-
forderungen für den Ankauf Auswirkungen auf die erzielte Nettovergütung und damit auf den Bilanzgewinn 
der Emittentin haben. 

Eine Verringerung des Bilanzgewinns und der damit verbundenen Mittel zur Eigenfinanzierung kann die Fä-
higkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser 
Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollstän-
dig zu leisten. 

Die Emittentin hat zur Finanzierung des Ankaufs einer ersten Tranche von zukünftig fälligen Provisionsforde-
rungen auf monatlicher Basis im Geschäftsjahr 2015 ein unbesichertes Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro von 
einer privaten Beteiligungsgesellschaft aufgenommen. Bei Kündigung oder Fälligkeit der Finanzierungsverein-
barung besteht die Möglichkeit, dass der ISPEX Financial Services GmbH keine oder nicht ausreichende liquide 
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Finanzmittel zur Bedienung der Verbindlichkeiten zur Verfügung stehen oder dass eine Refinanzierung bzw. 
Umschuldung nur zu schlechteren Bedingungen (Zinsänderungsrisiko, Rückzahlungsrisiko, Laufzeitrisiko) mög-
lich ist, wodurch die Fähigkeit, die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, gefährdet werden könnte. 
Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder 
Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Geschäftsaussichten: 

Die Emittentin plant im Jahr 2016 Genussrechtskapital in Höhe von 2,6 Mio. Euro zzgl. Agio und im Jahr 2017 
Genussrechtskapital in Höhe von 2,4 Mio. Euro zzgl. Agio einzuwerben. Das planmäßig eingeworbene Genuss-
rechtskapital soll dabei jeweils noch im Jahr der Einwerbung abzüglich der jeweils entstandenen Emissions-
kosten für den Ankauf von zukünftig fällige Provisionsforderungen verwendet werden, d.h. im Geschäftsjahr 
2016 in Höhe von 2,42 Mio. Euro (2,6 Mio. Euro Genussrechtskapital abzüglich0,18 Mio. Euro anteilige Emis-
sionskosten) und im Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 2,24 Mio. Euro (2,4 Mio. Euro Genussrechtskapital ab-
züglich0,16 Mio. Euro anteilige Emissionskosten). 

Im gesamten Planungszeitraum bis zum 31.12.2021 sollen planmäßig mit dem eingeworbenen Genussrechts-
kapital in Höhe von bis zu 4,66 Mio. Euro sowie den jährlichen Einnahmen aus der Abrechnung der fälligen 
Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten zukünftig fällige Provisionsforderungen im Ge-
schäftsjahr 2016 mit einem Bruttonominalwert in Höhe von 3,827 Mio. Euro, im Geschäftsjahr 2017 mit ei-
nem Bruttonominalwert in Höhe von 4,712 Mio. Euro, im Geschäftsjahr 2018 mit einem Bruttonominalwert 
in Höhe von 5,464 Mio. Euro, im Geschäftsjahr 2019 mit einem Bruttonominalwert in Höhe von 6,102 Mio. 
Euro, im Geschäftsjahr 2020 mit einem Bruttonominalwert in Höhe von 6,635 Mio. Euro und im Geschäftsjahr 
2021 mit einem Bruttonominalwert in Höhe von 7,073 Mio. Euro angekauft werden.  

Im gesamten Planungszeitraum bis zum 31.12.2021 sollen fällige Provisionsforderungen in Höhe von insge-
samt rund 23,785 Mio. Euro (Prognose) von der Emittentin gegenüber den Energielieferanten abgerechnet 
werden. Diese Abrechnungsbeträge stehen zum Ankauf zukünftig fälliger Provisionsforderungen zum wirt-
schaftlichen Nennwert mit einem entsprechenden Kaufpreisabschlag oder zur Vergütung oder Rückführung 
überlassener Fremdmittel zur Verfügung. Sollten mehr Provisionsforderungen als erwartet gegenüber Energie-
lieferanten ausfallen („Bonitätsrisiko“) oder mehr Energielieferungen nicht, nicht über die vereinbarte Laufzeit 
oder mit geringerer Liefermenge zu Stande kommen bzw. mehr Energiekunden ihre Verträge nicht oder nicht 
vollständig erfüllen („Veritätsrisiko“) und zugleich die E.Q Energy GmbH ihre Verpflichtungen nicht erfüllen 
können, reduzieren sich die Einnahmen aus der Abrechnung gegenüber Energielieferanten und damit die zur 
Eigenfinanzierung zur Verfügung stehenden liquiden Mittel. 

Eine Verringerung der Einnahmen aus fälligen Provisionsforderungen sowie die damit verbundene Reduzie-
rung der liquiden Mittel kann die Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung negativ beeinflussen. Die 
Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder 
Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Die Emittentin ist als Käuferin aufgrund des geschlossenen Rahmenvertrags nicht zum Ankauf weiterer zu-
künftig fälliger Provisionsforderungen verpflichtet. Sie kann den Ankauf jederzeit einstellen oder zugunsten des 
Bestands liquider Mittel – etwa zur Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten – weniger als die ge-
planten zukünftig fälligen Provisionsforderungen für das laufende und die folgenden Geschäftsjahre ankaufen. 

Geschäftsjahr

2016

Geschäftsjahr

2017

Geschäftsjahr

2018

Geschäftsjahr

2019

Geschäftsjahr

2020

Geschäftsjahr

2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ankauf von Provisionsforderungen zum Bruttonennwert 3.827.040         4.712.400         5.464.480         6.102.320         6.635.440         7.073.360        

1. Bruttokaufpreis der Provisionsforderungen (75%) 2.870.280          3.534.300          4.098.360          4.576.740          4.976.580          5.305.020         

2. Bruttovergütung aus dem Forderungskauf (Kaufpreisabschlag 25%) 956.760             1.178.100          1.366.120          1.525.580          1.658.860          1.768.340         

3. Umsatzsteuer aus der Bruttovergütung 152.760             188.100             218.120             243.580             264.860             282.340            

4. Nettovergütung aus dem Forderungskauf (entspricht Umsatzerlösen) 804.000             990.000             1.148.000          1.282.000          1.394.000          1.486.000         

5. Sperrbetrag aus dem Forderungskauf (Kaufpreiseinbehalt 10%) 287.028             353.430             409.836             457.674             497.658             530.502            

6. Kaufpreiszahlung aus dem Forderungskauf (67,5%) 2.583.252          3.180.870          3.688.524          4.119.066          4.478.922          4.774.518         

7. Abrechnung fälliger Provisionsforderungen zum Bruttonennwert 1.005.615          2.448.363          3.899.252          4.773.088          5.515.650          6.142.781         

8. Abrechnung des Sperrbetrags aus dem Kaufpreiseinbehalt 75.421               183.627             292.444             357.982             413.674             460.709            

 Ankauf und Abrechnung zukünftig fälliger Provisionsforderungen

 (Prognose; Angaben in EUR)
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Im Geschäftsjahr 2015 wurden mit dem Darlehen einer Beteiligungsgesellschaft und der teilweisen Kaufpreis-
stundung der E.Q Energy GmbH in einer ersten Tranche überwiegend Forderungen angekauft, die in den Lie-
ferjahren 2016, 2017 und 2018 fällig werden. Im Geschäftsjahr 2016 ist geplant, mit dem Genussrechtskapi-
tal in weiteren Tranchen Forderungen zu erwerben, die in den Geschäftsjahren 2017, 2018 und 2019 fällig 
werden. 

Aufgrund der zukünftigen Fälligkeit der Provisionsforderungen, dem ungewissen Geschäftsverlauf und des 
möglichen Ausfalls zukünftig fälliger Forderungen sind höhere Wertberichtigungen auf den Forderungsbe-
stand und daraus folgend geringere Einzahlungen aus der Abrechnung von Provisionsforderungen gegenüber 
Energielieferanten möglich. Die aus der Wertberichtigung folgenden niedrigeren Einzahlungen könnten die 
Fähigkeit der Emittentin zur Zins- und Rückzahlung negativ beeinflussen. Die Emittentin könnte aufgrund die-
ser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder voll-
ständig zu leisten. 

Das Genussrechtskapital ist grundsätzlich auf unbestimmte Zeit überlassen. Eine Kündigung ist für die Emit-
tentin oder den Genussrechtsinhaber frühestens zum 31.12.2021 möglich. Die Kündigungsfrist beträgt sechs 
Monate zum Jahresende. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Sollte das 
Genussrechtskapital teilweise oder vollständig zum 31.12.2021 oder einem späteren Beendigungszeitpunkt 
gekündigt werden, könnte die Emittentin die Zins- und Rückzahlung unter (teilweisem) Verzicht auf den Ankauf 
weiterer zukünftig fälliger Provisionsforderungen ab dem Geschäftsjahr 2021 vollständig mit eigenen Mitteln 
aus der Abrechnung der im jeweiligen Geschäftsjahr fälligen Provisionsforderungen und den hieraus entstan-
denen Gewinnen decken. 

Eine außerordentliche Kündigung eines Teils oder aller Genussrechte oder eine ordentliche Kündigung eines 
wesentlichen Teils oder aller Genussrechte zum 31.12.2021 könnte ohne entsprechende Anschlussfinanzie-
rung oder Rückflüsse aus der Abrechnung fälliger Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten dazu 
führen, dass die Emittentin die zukünftigen Verpflichtungen zur Zinszahlung und Rückzahlung für die Vermö-
gensanlage nicht oder nicht vollständig zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt erfüllen kann.  

Zukünftig könnte der Ausfall von Energielieferanten, die Vermittlung von für den Energieabnehmer nachteili-
gen Energielieferverträgen oder die Abrechnung von verdeckten Provisionen zu Lasten des Energiekunden zu 
einer verstärkten gesetzlichen Regulierung der Zulassung und der Tätigkeit des Energiemaklers führen. In der 
Folge könnten weniger geeignete Energiemakler auf dem Markt tätig sein, sich etablierte Energiemakler mit 
gutem Kundenzugang aus dem Markt zurückziehen, neue Energiemakler vom Eintritt in den Markt absehen 
oder die Akzeptanz der Vermittlungstätigkeit abnehmen bzw. die Vertragsverhandlung und der Vertrags-
schluss mit dem Kunden durch gesetzliche Vorgaben soweit erschwert werden, dass die Vertriebsleistung ein-
geschränkt wird. Im Ergebnis könnten die genannten Faktoren dazu führen, dass weniger vermittelten Ener-
gielieferverträgen bzw. einer geringeren vermittelten Energiemenge und damit weniger für den Ankauf durch 
die Emittentin geeigneter Provisionsforderungen zur Verfügung stehen. Die Emittentin könnte aufgrund dieser 
Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollstän-
dig zu leisten. 

Eine mangelnde Akzeptanz der Vermögensanlage, fehlender Erfolg oder eine Beschädigung des Rufs der Ge-
sellschaft als Emittentin von Vermögensanlagen, Auflagen, die die Emission oder den Vertrieb von Genuss-
rechten einschränken würden, ein steigendes allgemeines Zinsniveau für alternative Vermögensanlagen sowie 
eine Zurückhaltung der Anleger bei der Zeichnung oder Verzögerungen bei der Einzahlung des Genussrechts-
kapitals könnten dazu führen, dass weniger Genussrechtskapital als geplant platziert werden könnte. Die Emit-
tentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rück-
zahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Sollte weniger Genussrechtskapital als erwartet platziert werden, sich die Platzierung zeitlich verzögern oder 
regulatorische Änderungen den Vertrieb bzw. die zukünftige Platzierung der Genussrechte einschränken, 
könnte der Emittentin zum jeweiligen Zeitpunkt weniger Genussrechtskapital als geplant zur Verfügung ste-
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hen. Sollte die Gesellschaft über weniger Finanzmittel verfügen, könnten weniger zukünftig fällige Provisions-
forderungen erworben werden als geplant. Die Emittentin könnte aufgrund dieser Faktoren nicht in der Lage 
sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise oder vollständig zu leisten. 

Dieses könnte bei der Verkäuferin der Provisionsforderungen, der E.Q Energy GmbH, zu einem langsameren 
Ausbau des Neugeschäfts, zu einer Anbindung einer geringeren Anzahl von Energiemaklern oder zu einer 
Vermittlung von weniger Energielieferverträgen führen als prognostiziert. Auch könnten die Ausgaben der E.Q 
Energy GmbH für Vertrieb und Vertriebsunterstützung, insbesondere für die Auszahlung von Provisionsvor-
schüssen, reduziert werden müssen, was wiederum zu einem Rückgang im Neugeschäft des Energiemakler-
pools führen könnte Damit stünden der Emittentin weniger geeignete Provisionsforderungen zum Ankauf zur 
Verfügung als erwartet. Die negativen Auswirkungen könnten bis hin zur Einstellung des Neugeschäfts des 
Energiemaklerpools und damit einhergehend zu einer Verschlechterung der finanziellen Lage der E.Q Energy 
GmbH als Garantiegeberin für die Bestandshaftung („Veritätshaftung“) führen. Die Emittentin könnte auf-
grund dieser Faktoren nicht in der Lage sein, die jeweils fälligen Zinszahlungen oder Rückzahlungen teilweise 
oder vollständig zu leisten. 
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VI. DIE GENUSSRECHTE 

1. ALLGEMEINE ANGABEN 

1.1. RECHTSNATUR DER GENUSSRECHTE 

Die Genussrechte sind schuldrechtliche Forderungen gegenüber der ISPEX Financial Services GmbH. Als reine 
Gläubigerrechte gewähren sie keine gesellschaftsrechtlichen Mitwirkungsrechte wie Teilnahme- und Stimmrechte 
an der Gesellschafterversammlung der ISPEX Financial Services GmbH. Im Gegenzug für das überlassene Kapital 
erhält der Genussrechtsinhaber – vorbehaltlich des Eintritts bestimmter Bedingungen – eine jährliche Ausschüt-
tung. Zudem hat der Genussrechtsinhaber einen Anspruch auf Rückzahlung des überlassenen Kapitals am Ende 
der Laufzeit. 

1.2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER GENUSSRECHTE 

Die rechtliche Grundlage der Genussrechte sind die Genussrechtsbedingungen die in Abschnitt XIV. in diesem 
Verkaufsprospekt abgedruckt sind. Diese Bedingungen regeln das Verhältnis zwischen Genussrechtsinhaber und 
der ISPEX Financial Services GmbH. Nachträgliche Änderungen des wesentlichen Inhalts der Genussrechtsbedin-
gungen sind ausgeschlossen. Die Genussrechtsbedingungen wurden so ausgestaltet, dass das Genussrechtska-
pital bei der ISPEX Financial Services GmbH als Fremdkapital zu bilanzieren ist. 

1.3. BESCHLUSS ZUR EMISSION DES GENUSSRECHTSKAPITALS 

Die Gesellschafterversammlung der ISPEX Financial Services GmbH hat am 30. Oktober 2015 den Beschluss 
über die Emission der Genussrechte gefasst. 

1.4. ANGEBOT DER GENUSSRECHTE NUR IN DEUTSCHLAND 

Die Genussrechte werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland angeboten. Es werden keine Genuss-
rechte aus dieser Genussrechtsemission in anderen Staaten angeboten. Zeichnungsberechtigt sind nur natürliche 
und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. 

2. HAUPTMERKMALE DER GENUSSRECHTE 

Die Genussrechte weisen die nachfolgenden Hauptmerkmale, das heißt Rechte und Pflichten, auf: 

 Es besteht die Pflicht, das Genussrechtskapital auf das angegebene Konto der ISPEX Financial Services 
GmbH innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach Zustandekommen des Genussrechtsvertrages einzuzah-
len. 

 Die Genussrechtsinhaber haben das Recht auf eine jährliche Ausschüttung ("Genussrechtsvergütung") in 
Form einer Basisvergütung in Höhe von 4,5 % des Nennbetrags eines Genussrechts ("Basisvergütung") so-
wie in Form einer variablen Vergütung in Höhe von 1,0 % des Nennbetrags eines Genussrechts ("variable 
Vergütung"). Die Ausschüttungen auf die Genussrechte sind jedoch dadurch begrenzt, dass eine Ausschüt-
tung nur erfolgen darf, soweit durch die Ausschüttung für sämtliche von der ISPEX Financial Services GmbH 
– auch künftig – begebenen Genussrechte nicht ein negativer Jahresüberschuss (vor Berücksichtigung einer 
Ab- bzw. Zuführung aufgrund eines Unternehmensvertrages gemäß § 291 ff. AktG) entsteht oder sich erhö-
hen würde. Sofern die Basisvergütung für ein Geschäftsjahr aufgrund dessen nicht oder nur vermindert zur 
Auszahlung kommt, ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den darauffolgenden Geschäftsjahren nachzu-
zahlen. Ein solcher Nachzahlungsanspruch besteht nicht im Hinblick auf die variable Vergütung. 

 Vorbehaltlich eines etwaigen Vorliegens des sog. Nachrangfalles wird das Genussrechtskapital zum Nenn-
betrag 30 Tage nach Beendigung der Laufzeit zurückgezahlt.  

 Die Genussrechtsinhaber nehmen an einem etwaigen Verlust der ISPEX Financial Services GmbH nicht teil.  

 Die Haftung der Genussrechtsinhaber ist entsprechend den Bestimmungen der Genussrechtsbedingungen 
auf das geleistete Genussrechtskapital zzgl. des geleisteten Agios begrenzt. 
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 Es besteht keine über die Nominaleinlage hinausgehende Nachschusspflicht oder Nachhaftung der Genuss-
rechtsinhaber.  

 Die Laufzeit der Genussrechte ist grundsätzlich unbestimmt. Eine Beendigung der Laufzeit der Genussrechte 
erfolgt durch Kündigung durch den Genussrechtsinhaber oder durch die ISPEX Financial Services GmbH. 
Eine ordentliche Kündigung der Genussrechte durch die ISPEX Financial Services GmbH oder die Genuss-
rechtsinhaber ist aufgrund einer zu beachtenden Mindestlaufzeit allerdings frühestens zu einem Beendi-
gungszeitpunkt ab dem 31.12.2021 möglich. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon 
unberührt.  

 Die Forderungen aus den Genussrechten sind untereinander gleichrangig und treten gegenüber den Forde-
rungen von anderen Gläubigern der ISPEX Financial Services GmbH im Rang zurück, soweit diese nicht 
ausdrücklich im Hinblick auf die Genussrechte nachrangig oder gleichrangig gestellt werden.  

 Die Genussrechte können im Wege der Abtretung nur übertragen werden, wenn der Gesamtnennbetrag 
der zu veräußernden Genussrechte insgesamt mindestens EUR 10.000 beträgt. Eine solche Abtretung be-
darf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der ISPEX Financial Services GmbH. Fällt der 
Gesamtnennbetrag, der von dem veräußernden Genussrechtsinhaber gehaltenen Genussrechte, infolge ei-
ner Veräußerung von Genussrechten unter die Mindestzeichnungssumme von EUR 10.000, so muss der 
veräußernde Genussrechtsinhaber auch die übrigen von ihm gehaltenen Genussrechte zusammen mit der 
Mindestveräußerungssumme veräußern.  

 Die ISPEX Financial Services GmbH führt ein Genussrechtsregister, in dem die personenbezogenen Daten 
der Genussrechtsinhaber und sämtliche weiteren Daten, die zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung der 
Genussrechte notwendig sind, eingetragen werden. Der Genussrechtsinhaber hat die Pflicht, seine bei Zeich-
nung angegebenen Daten im Falle einer Änderung jeweils unverzüglich zu aktualisieren. Im Verhältnis zur 
ISPEX Financial Services GmbH gilt als Genussrechtsinhaber nur, wer als solcher im Genussrechtsregister 
eingetragen ist. 

3. AUSGESTALTUNG DER GENUSSRECHTE 

3.1. ART, ANZAHL UND GESAMTBETRAG DER ANGEBOTENEN VERMÖGENSANLAGE 

Bei dieser Vermögensanlage handelt es sich um vinkulierte (d. h. nur eingeschränkt übertragbare), auf den Na-
men lautende unverbriefte Genussrechte mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000. Die Vermögensanlage 
wird in 5.000 Stück untereinander gleichberechtigten Genussrechten ausgegeben. Der Gesamtbetrag der ange-
botenen Vermögensanlage beträgt EUR 5.000.000. Die Währung der angebotenen Vermögensanlage ist 
Euro/EUR. 

3.2. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

Die Laufzeit der Genussrechte beginnt mit dem jeweiligen Abschluss des Genussrechtsvertrags zwischen der 
ISPEX Financial Services GmbH und dem Anleger. Die Laufzeit der Genussrechte ist grundsätzlich unbestimmt. 
Die Genussrechte haben jedoch stets eine Mindestlaufzeit bis zum 31. 12.2021. Aufgrund dieser Mindestlaufzeit 
haben alle Genussrechte jeweils die nach § 5a Vermögensanlagengesetz erforderliche Laufzeit von mindestens 
24 Monaten ab dem Zeitpunkt des erstmaligen Erwerbs durch den jeweiligen Anleger. Eine Beendigung der Lauf-
zeit der Genussrechte erfolgt durch Kündigung durch den Genussrechtsinhaber oder durch die ISPEX Financial 
Services GmbH. Eine ordentliche Kündigung der Genussrechte durch die ISPEX Financial Services GmbH oder die 
Genussrechtsinhaber ist aufgrund einer zu beachtenden Mindestlaufzeit allerdings frühestens zu einem Beendi-
gungszeitpunkt ab dem 31.12.2021 möglich.  

Die Kündigungsfrist beträgt sowohl für die Genussrechtsinhaber als auch für die Emittentin sechs (6) Monate 
zum Jahresende. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt.  
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3.3. JÄHRLICHE AUSSCHÜTTUNG 

Die Genussrechte sind vom Tag der Wertstellung der jeweiligen Einzahlung der Zeichnungssumme zuzüglich Agio 
auf das Konto der ISPEX Financial Services GmbH an ausschüttungsberechtigt. Für das erste und letzte Jahr der 
Laufzeit erfolgt die Ausschüttung entsprechend zeitanteilig. Sind Ausschüttungen nicht für ein volles Geschäfts-
jahr zu berechnen, werden sie auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf (12) Monaten zu je 30 
Tagen berechnet. Die Ausschüttungen auf die Genussrechte für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr sind 
grundsätzlich jeweils nachträglich am 30. Juni des folgenden Geschäftsjahres, jedoch nicht vor dem ersten Ge-
schäftstag nach endgültiger Feststellung des Jahresabschlusses der ISPEX Financial Services GmbH für das Ge-
schäftsjahr, für das die Ausschüttung erfolgen soll, zur Zahlung fällig (der "Ausschüttungstag").  

Die Genussrechtsinhaber erhalten für jedes Geschäftsjahr innerhalb der Laufzeit eine – dem Gewinnanteil der 
Gesellschafter vorgehende – Ausschüttung (die "Genussrechtsvergütung" oder "Ausschüttung") auf jedes gehal-
tene Genussrecht bestehend aus  

 - einer Basisvergütung während der gesamten Laufzeit in Höhe von 4,5% p.a. des Nennbetrags des Genussrechts 
("Basisvergütung") sowie 

 - einer variablen Vergütung während der gesamten Laufzeit in Höhe von bis zu 1% p.a. des Nennbetrags des 
Genussrechts ("variable Vergütung"). 

Grundlage der Berechnung der Genussrechtsvergütung ist der Jahresüberschuss (§ 275 Abs. 2 HGB) der ISPEX 
Financial Services GmbH vor Abzug ertragsabhängiger Steuern und Aufwendungen für sämtliche von der ISPEX 
Financial Services GmbH – auch künftig – begebenen Genussrechte (der "relevante Jahresüberschuss"). Ist die 
ISPEX Financial Services GmbH aufgrund eines Unternehmensvertrages gemäß §§ 291 ff. AktG bzw. §§ 291 ff. 
AktG analog (z.B. Gewinnabführungsvertrag) verpflichtet, ihren Gewinn oder einen Teil des Gewinns abzuführen, 
bestimmt sich der relevante Jahresüberschuss jeweils vor Durchführung dieser (Teil-)Abführung. 

Die ISPEX Financial Services GmbH hat am 14.12.2015 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
gemäß §§ 291 ff. AktG mit der ISPEX AG mit Wirkung zum 1.1.2015 abgeschlossen. Der Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag wurde mit Eintragung in das Handelsregister der ISPEX Financial Services GmbH am 
16.12.2015 wirksam. 

Die Ausschüttungen auf die Genussrechte sind jedoch dadurch begrenzt, dass eine Ausschüttung nur erfolgen 
darf, soweit durch die Ausschüttung nicht ein negativer relevanter Jahresüberschuss entsteht oder sich erhöhen 
würde. Dabei gilt Folgendes: 

Reicht der relevante Jahresüberschuss zur Zahlung der Basisvergütung sämtlicher von der ISPEX Financial Ser-
vices GmbH begebener Genussrechte nicht oder nicht vollständig aus, so vermindert sich der auf die jeweiligen 
Genussrechte entfallende Ausschüttungsbetrag entsprechend, d. h., sofern sich durch diese Begrenzung die Aus-
schüttung der Basisvergütung vermindert, erfolgt die verminderte Ausschüttung auf diese Genussrechte im Ver-
hältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander. Dies gilt entsprechend auch für zukünftig begebene 
Genussrechte, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vorsehen. 

Im Falle einer Verminderung der Basisvergütung ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den darauffolgenden 
Geschäftsjahren (unverzinslich) nachzuzahlen. Die Nachzahlung wird anteilig im Verhältnis der jeweiligen Basis-
vergütungsansprüche der Genussrechtsinhaber zueinander vorgenommen. Dies gilt entsprechend auch für zu-
künftig begebene Genussrechte, sofern deren Bedingungen einen entsprechenden Nachzahlungsanspruch vor-
sehen. Eine Nachzahlungspflicht besteht nur während der Laufzeit der Genussrechte. 

Die variable Vergütung wird gewährt, soweit nach Abzug des Betrages für die Basisvergütung (inkl. Nachzahlun-
gen) sämtlicher von der ISPEX Financial Services GmbH begebener Genussrechte vom relevanten Jahresüber-
schuss ein positiver Betrag verbleibt. Reicht dieser Betrag nicht oder nicht vollständig zur Zahlung der variablen 
Vergütung sämtlicher von der ISPEX Financial Services GmbH begebener Genussrechte aus, so vermindert sich 
die auf die jeweiligen Genussrechte entfallende variable Vergütung entsprechend. Für aufgrund dieser Regelung 
nicht erfolgte variable Vergütungen besteht kein Anspruch auf Nachzahlung in den Folgejahren. 
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Die Zahlungen der Basisvergütung (inkl. Nachzahlungen) und der variablen Vergütung stehen unter dem Vorbe-
halt der Regelungen bezüglich der Nachrangigkeit und des sog. Zwingenden Aufschubs gemäß nachfolgendem 
Abschnitt 3.6. 

Da die ISPEX Financial Services GmbH gesetzlich verpflichtet ist, gewisse Steuern an das Finanzamt abzuführen, 
erfolgen sämtliche Ausschüttungen auf die Genussrechte unter Einbehaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Steuern und Abgaben. Dies umfasst insbesondere die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag sowie 
ggfs. die Kirchensteuer. 

3.4. KAPITALRÜCKZAHLUNG 

Vorbehaltlich eines etwaigen Vorliegens des Falles gemäß nachfolgendem Abschnitt 3.6 wird das Genussrechts-
kapital bei Beendigung des Genussrechtsvertrages zum Nennbetrag zurückgezahlt. Der zurückzuzahlende Be-
trag ist 30 Tage nach Beendigung der Laufzeit zur Zahlung fällig.  

Im Falle der Liquidation der ISPEX Financial Services GmbH haben die Genussrechtsinhaber einen Anspruch auf 
Rückzahlung des Genussrechtskapitals zum Nennwert, soweit die ISPEX Financial Services GmbH nach Zahlung 
aller vorrangigen Ansprüche über eine ausreichende Liquidität verfügt und kein – eine Auszahlung verhindernder 
– Fall gemäß Abschnitt 3.6 vorliegt.  

Die Rückzahlungsansprüche verjähren gemäß § 195 BGB binnen drei Jahren nach Fälligkeit. 

3.5. VERLUSTBETEILIGUNG 

Die Genussrechtsinhaber nehmen an einem etwaigen Verlust der ISPEX Financial Services GmbH nicht teil.  

Die Haftung aus den Genussrechten ist auf die Zahlung des Genussrechtskapitals zzgl. Agio entsprechend den 
Bestimmungen der Genussrechtsbedingungen beschränkt. Auf die Genussrechte sind keine Nachschüsse zu leis-
ten. 

3.6. NACHRANGIGKEIT UND ZWINGENDER AUFSCHUB 

Die Forderungen aus den Genussrechten sind untereinander gleichrangig und treten gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 
InsO im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger anderer Gläubiger (mit Ausnahme 
gegenüber anderen Rangrücktrittsgläubigern, insbesondere anderen nachrangigen Genussrechtsinhabern oder 
den Gesellschaftern) in den Rang hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zurück. 

Die Genussrechtsvergütung und die Rückzahlung sowie sämtliche anderen Ansprüche der Genussrechtsinhaber 
sind demnach insbesondere solange und soweit ausgeschlossen, wie (i) im Falle der Auflösung der ISPEX Financial 
Services GmbH die Ansprüche der im Rang hinter den Forderungen i.S.d. § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO nachrangigen 
Gläubiger aus dem Vermögen der ISPEX Financial Services GmbH noch nicht erfüllt worden sind; oder (ii) die 
Ansprüche einen Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens herbeiführen würden oder (iii) sich die ISPEX 
Financial Services GmbH in Insolvenz befindet. 

Die Erfüllung dieser nachrangigen Ansprüche aus den Genussrechten kann nur aus einem etwaigen frei verfüg-
baren Jahres- oder Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der ISPEX Financial 
Services GmbH übersteigenden frei verfügbaren Vermögen geltend gemacht werden, und zwar nur nach Befrie-
digung sämtlicher anderer Gläubiger der ISPEX Financial Services GmbH. 

Im Falle einer Insolvenz oder Liquidation der ISPEX Financial Services GmbH werden die Genussrechte nach allen 
anderen nicht nachrangigen Gläubigern, aber vorrangig vor den Gesellschaftern der ISPEX Financial Services 
GmbH bedient. Über die Rückzahlung des Genussrechtskapitals hinaus besteht in einem solchen Fall kein An-
spruch der Genussrechtsinhaber auf Teilnahme am Liquidationserlös.  

Die Aufrechnung mit den Ansprüchen aus den Genussrechten gegen Forderungen der ISPEX Financial Services 
GmbH ist ausgeschlossen. 

Die ISPEX Financial Services GmbH wird an einem Ausschüttungstag zur Zahlung vorgesehene Genussrechtsver-
gütungen nicht zahlen, wenn diese Leistungspflichten zu dem jeweiligen Zeitpunkt dazu führen würden, dass das 
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Eigenkapital der ISPEX Financial Services GmbH unter den Gesamtbetrag des (x) Stammkapitals der ISPEX Finan-
cial Services GmbH zuzüglich (y) gesetzlicher Rücklagen sowie (z) sonstiger zu dem jeweiligen Zeitpunkt beste-
hender Eigenkapitalbestandteile, die gegen Ausschüttungen besonders geschützt sind ((x), (y) und (z) zusammen 
das "Geschützte Eigenkapital"), fiele ("Zwingender Aufschub"). 

3.7. ÜBERTRAGUNG DER GENUSSRECHTE UND EINGESCHRÄNKUNGEN DER FREIEN HANDELBARKEIT 

Die Genussrechte können im Wege der Abtretung nur übertragen werden, wenn der Gesamtnennbetrag der zu 
veräußernden Genussrechte insgesamt mindestens EUR 10.000 beträgt (die "Mindestveräußerungssumme"). 
Fällt der Gesamtnennbetrag der von dem veräußernden Genussrechtsinhaber gehaltenen Genussrechte infolge 
einer Veräußerung von Genussrechten unter die Mindestzeichnungssumme von EUR 10.000, so muss der veräu-
ßernde Genussrechtsinhaber auch die übrigen von ihm gehaltenen Genussrechte zusammen mit der Mindestver-
äußerungssumme veräußern.  

Eine Übertragung bedarf darüber hinaus der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der ISPEX Fi-
nancial Services GmbH (der "Zustimmungsvorbehalt"). Die Übertragung von Teilen eines Genussrechts ist nicht 
möglich. Die Übertragung erfolgt im Wege der Abtretung sämtlicher aus den Genussrechten resultierender 
Rechte und Pflichten.  

Im Falle der Übertragung sind sowohl der alte als auch der neue Genussrechtsinhaber verpflichtet, der ISPEX 
Financial Services GmbH binnen einer Frist von vier (4) Wochen nach Übertragung sämtliche zur ordnungsgemä-
ßen Verwaltung des Genussrechtskapitals notwendigen, in dem Zeichnungsschein aufgeführten Daten zu mel-
den. Eine Umschreibung im Genussrechtsregister erfolgt erst, wenn die vorgenannten Daten der ISPEX Financial 
Services GmbH vollständig mitgeteilt wurden (die "Eintragungspflicht"). 

Die freie Handelbarkeit der Genussrechte der ISPEX Financial Services GmbH ist damit durch eine Mindestveräu-
ßerungssumme, einen Zustimmungsvorbehalt durch die ISPEX Financial Services GmbH und einer Eintragungs-
pflicht im Genussrechtsregister eingeschränkt. Darüber hinaus ist die freie Handelbarkeit der Genussrechte der 
ISPEX Financial Services GmbH auch dadurch deutlich eingeschränkt, dass es keinen organisierten Markt oder 
Handel für die Genussrechte gibt. Eine Einrichtung eines solchen Zweitmarktes ist auch nicht beabsichtigt. Diese 
eingeschränkte Handelbarkeit der Genussrechte kann zu Preisabschlägen im Falle einer Veräußerung der Ge-
nussrechte führen. 

Verstirbt ein Genussrechtsinhaber, so wird der Genussrechtsvertrag mit den Erben fortgesetzt. Die Erbfolge ist 
durch Vorlage eines Erbscheins nachzuweisen. 

3.8. VERTRAGSÄNDERUNGEN 

Die Genussrechtsbedingungen sind ausgewogen formuliert. Deshalb besteht für künftige Änderungen grundsätz-
lich keine Veranlassung. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Steuergesetzgebung und deren 
Auslegung zukünftig geändert werden könnte, hält es die ISPEX Financial Services GmbH für erforderlich, hier-
durch ausgelöste, erforderliche Anpassungen an den Genussrechtsbedingungen vorzunehmen.  

Alle Änderungen der Genussrechtsbedingungen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der 
ISPEX Financial Services GmbH. Änderungen sind nur im Hinblick auf die Fassung, auf notwendige Anpassungen 
zur Umsetzung eines börslichen oder außerbörslichen Handels der Genussrechte sowie auf Schadensvermeidung 
aufgrund von geänderten steuerlichen Rahmenbedingungen zulässig. 

Von einer nachträglichen Änderung, Beschränkung oder Verkürzung ausgeschlossen ist die in Ziffer 8.3 der Ge-
nussrechtsbedingungen geregelte Nicht-Teilnahme am Verlust, der in Ziffer 11 der Genussrechtsbedingungen 
geregelte Nachrang des Genussrechtskapitals und die in Ziffer 5.1 der Genussrechtsbedingungen geregelte Min-
destlaufzeit. 
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3.9. AUSGABE WEITERER GENUSSRECHTE 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist berechtigt, weitere Genussrechte zu gleichen oder anderen Bedingungen 
zu begeben. Insbesondere ist die ISPEX Financial Services GmbH berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Ge-
nussrechtsinhaber weitere Genussrechte mit gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den 
angebotenen Genussrechten zusammengefasst werden, eine einheitliche Tranche mit ihnen bilden und ihren Ge-
samtnennbetrag erhöhen.  

3.10. ANZUWENDENDE RECHTSORDNUNG UND GERICHTSSTAND 

Die Genussrechtsbedingungen, sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten bestimmen sich aus-
schließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten, die sich aus den in diesen Genussrechtsbedingungen geregelten Rechtsverhältnissen erge-
ben, ist Bayreuth, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Anderes bestimmen. 

4. ZEICHNUNG DER GENUSSRECHTE 

4.1. ZEICHNUNGSBERECHTIGUNG, MINDESTZEICHNUNGSSUMME 

Die Genussrechte werden ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und es werden keine 
Teilbeträge gemäß § 4 Satz 1 Nr. 8 VermVerkProspV in anderen Staaten angeboten.  

Zur Zeichnung angebotene Genussrechte können von jeder natürlichen und juristischen Person mit Wohnsitz bzw. 
Sitz in Deutschland gezeichnet und gehalten werden.  

Jeder Genussrechtsinhaber muss mindestens zehn (10) Genussrechte in einem Gesamtnennbetrag von EUR 
10.000 (die "Mindestzeichnungssumme") zeichnen. Über die Mindestzeichnungssumme hinaus können die Ge-
nussrechte im Nennbetrag von EUR 1.000 einzeln gezeichnet werden. 

4.2. ZEICHNUNGSFRIST 

Die Zeichnungsfrist für die Genussrechte beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung dieses Verkaufsprospekts. 
Das Angebot wird bis zur vollständigen Platzierung des gesamten Genussrechtskapitals, längstens aber für die 
Dauer von 12 Monaten ab der Billigung des Verkaufsprospekts aufrechterhalten. 

Der Verkaufsprospekt ist auf der Internetseite der ISPEX Financial Services GmbH unter www.ifs.ispex.de im Be-
reich "Genussrechte" abrufbar und als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle, der ISPEX Financial Services 
GmbH, Nürnberger Str. 38, 95448 Bayreuth, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich. 

4.3. MÖGLICHKEIT, DIE ZEICHNUNG VORZEITIG ZU SCHLIESSEN ODER ZEICHNUNGEN, ANTEILE 
ODER BETEILIGUNGEN ZU KÜRZEN 

Der ISPEX Financial Services GmbH steht das Recht zu, die Zeichnung im Falle der Vollplatzierung der Genuss-
rechte sowie jederzeit aufgrund eines Beschlusses der Geschäftsführung ohne Angabe von Gründen nach ihrem 
freien Ermessen vorzeitig zu schließen. 

Die ISPEX Financial Services GmbH behält sich das Recht vor, Zeichnungen eines Zeichners, die einen Gesamt-
nennbetrag von EUR 250.000 überschreiten, nur teilweise anzunehmen. Die Möglichkeit der ISPEX Financial Ser-
vices GmbH, gezeichnete Genussrechtsanteile zu kürzen, besteht insoweit, als dem Anleger zum Beispiel (aber 
nicht nur) im Falle der Überzeichnung auch eine niedrigere als die von ihm gezeichnete Genussrechtseinlage 
zugewiesen werden kann. Diese Möglichkeit besteht auch in dem Fall, wenn der Anleger die fällige Einzahlung 
der Genussrechtseinlage ganz oder teilweise nicht fristgerecht erbringt oder im Fall der vorzeitigen Schließung 
der Zeichnung. 

Darüber hinaus gibt es keine weiteren Möglichkeiten die Zeichnung vorzeitig zu schließen oder Zeichnungen, 
Anteile oder Beteiligungen zu kürzen oder zu versagen. 
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4.4. ERWERB DER GENUSSRECHTE 

4 .4 .1 .  ZE ICHNUNG 

Die Genussrechte werden dem interessierten Anlegerpublikum im Wege des Direktbezugs und über autorisierte 
Vermittler angeboten. 

Der Genussrechtsvertrag kommt durch die Abgabe des entsprechenden Zeichnungsantrags (der "Zeichnungs-
schein") des Anlegers und durch die Annahme durch die ISPEX Financial Services GmbH zustande. Mit Unter-
zeichnung des Zeichnungsscheins erklärt der Anleger unter anderem, eine Durchschrift des Zeichnungsscheins, 
den Verkaufsprospekt inklusive der Genussrechtsbedingungen und den dazugehörigen Vermögensinformations-
blättern (VIB) erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben.  

Die ISPEX Financial Services GmbH, Nürnberger Str. 38, 95448 Bayreuth nimmt die auf den Erwerb der Genuss-
rechte gerichteten Willenserklärungen des Anlegerpublikums entgegen. Der Genussrechtsvertrag kommt durch 
die Abgabe des entsprechenden Zeichnungsscheins und durch die Annahme durch die ISPEX Financial Services 
GmbH zustande. Der Zeichnungsschein bedarf der Schriftform und ist an die auf dem Zeichnungsschein angege-
bene Anschrift der ISPEX Financial Services GmbH zu schicken.  

Die Zuteilung erfolgt grundsätzlich nach dem "Windhund-Verfahren", d. h., die Zuteilung erfolgt in der Reihen-
folge des zeitlichen Eingangs der unterschriebenen Zeichnungsscheine. Die ISPEX Financial Services GmbH behält 
sich insbesondere das Recht vor, Zeichnungen eines Zeichners, die einen Gesamtnennbetrag von EUR 250.000 
überschreiten, nur teilweise anzunehmen.  

Nach Vertragsschluss werden die Genussrechtsinhaber von der ISPEX Financial Services GmbH schriftlich über 
die Anzahl und die Zeichnungssumme der dem jeweiligen Genussrechtsinhaber zugeteilten Genussrechte sowie 
über den Betrag des dazugehörigen Agios informiert. Zeitgleich wird der Genussrechtsinhaber aufgefordert, den 
gesamten für den Erwerb der zugeteilten Genussrechte erforderlichen Betrag (= Zeichnungssumme zuzüglich 
Agio) innerhalb einer Frist von sieben (7) Tagen auf das unter Abschnitt 4.4.3 angegebene Konto einzuzahlen. 

4 .4 .2 .  ERWERBSPREIS  

Der Erwerbspreis für die Genussrechte beträgt jeweils EUR 1.000. Das heißt, der Erwerb erfolgt zum Nennwert. 
Die Mindestzeichnungssumme beträgt jeweils EUR 10.000. Über die Mindestzeichnungssumme hinaus können 
die Genussrechte in EUR 1.000 Schritten gezeichnet werden. Zusätzlich wird ein Agio auf die Zeichnungssumme 
erhoben. 

4 .4 .3 .  EINZAHLUNG DER ZE ICHNUNGSSUMME 

Der Genussrechtsinhaber hat die Zeichnungssumme zuzüglich Agio für die ihm zugeteilten Genussrechte auf das 
nachfolgende Konto der ISPEX Financial Services GmbH zur Einzahlung zu bringen:  

Kontoinhaber: ISPEX Financial Services GmbH 
IBAN: DE47 7739 0000 0005 1751 86 
BIC: GENODEF1BT1 
Bank: VR-Bank Bayreuth 
Verwendungszweck: Genussrechtskapital 2016 

Die Zeichnungssumme zuzüglich Agio muss innerhalb einer Frist von sieben (7) Tagen nach Zustandekommen 
des Genussrechtsvertrages auf das angegebene Konto eingezahlt werden.  

Gerät der Genussrechtsinhaber mit der Zahlung der Zeichnungssumme zuzüglich Agio in Verzug, so kann die 
ISPEX Financial Services GmbH den Rücktritt vom Genussrechtsvertrag erklären. In diesem Fall werden dem Ge-
nussrechtsinhaber etwaige bereits geleistete Teilzahlungen innerhalb von vier (4) Wochen nach Erklärung des 
Rücktritts erstattet. 
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4 .4 .4 .  E INTRAGUNG IN DAS GENUSSRECHTSREGISTER 

Nach Einzahlung des Zeichnungsbetrags zuzüglich Agio werden die Genussrechte bzw. die Genussrechtsinhaber 
in das Genussrechtsregister eingetragen. 

Die ISPEX Financial Services GmbH führt dieses Genussrechtsregister, in dem die personenbezogenen Daten der 
Genussrechtsinhaber und sämtliche weiteren Daten, die zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung der Genuss-
rechte notwendig sind eingetragen werden. Jedem Genussrechtsinhaber wird auf Verlangen Einsicht in die ihn 
betreffenden im Genussrechtsregister eingetragenen Daten gewährt. 

Der Genussrechtsinhaber ist verpflichtet, der ISPEX Financial Services GmbH Änderungen seines Namens (z.B. 
bei Heirat), Anschrift, Religionszugehörigkeit, Kontoverbindung und anderer wichtiger personen- und vertragsbe-
zogener Daten unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

Im Verhältnis zur ISPEX Financial Services GmbH gilt als Genussrechtsinhaber nur, wer als solcher im Genuss-
rechtsregister eingetragen ist. Die ISPEX Financial Services GmbH ist berechtigt, Zahlungen mit schuldbefreiender 
Wirkung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Personen unter der dort hinterlegten Kontoverbindung 
zu leisten. Zur Durchführung einer Bekanntmachung durch die ISPEX Financial Services GmbH ist es ausreichend, 
die Bekanntmachung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Personen zu bewirken. 

Handelt es sich bei dem Genussrechtsinhaber um eine Personenmehrheit (z. B. Erbengemeinschaft oder Perso-
nengesellschaft), so hat sie gegenüber der ISPEX Financial Services GmbH durch gemeinsame Erklärung einen 
Erklärungsvertreter bzw. Empfangsbevollmächtigten zu benennen, welcher für die Personenmehrheit verbindli-
che Erklärungen im Zusammenhang mit den Genussrechten abgeben kann und solche Erklärungen von der ISPEX 
Financial Services GmbH entgegennehmen kann. 

5. ZAHLSTELLE ODER ANDERE STELLEN, DIE BESTIMMUNGSGEMÄSS ZAHLUNGEN AN DEN 
ANLEGER AUSFÜHREN UND AN DENEN DER VERKAUFSPROSPEKT, DAS VERMÖGENSANLAGEN-
INFORMATIONSBLATT, DER LETZTE VERÖFFENTLICHTE JAHRESABSCHLUSS UND DER 
LAGEBERICHT ZUR KOSTENLOSEN AUSGABE BEREITGEHALTEN WERDEN 

Zahlstelle ist die Emittentin selbst, also die  

ISPEX Financial Services GmbH 
Nürnberger Str. 38 
95448 Bayreuth 

die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger ausführt. Die Emittentin kann jedoch künftig eine Bank oder 
mehrere Banken als Zahlstelle(n) für die Ausführung von Zahlungen an den Anleger bestellen und die Bestellung 
einzelner Zahlstellen widerrufen. Die Zahlungen werden per Überweisung auf das von dem Genussrechtsinhaber 
benannte – im Genussrechtsregister hinterlegte – Konto ausgeführt. 

Die Zahlstelle, die den Verkaufsprospekt, das Vermögensanlagen-Informationsblatt („VIB“) und den jeweils letz-
ten veröffentlichten Jahresabschluss der ISPEX Financial Services GmbH und den Lagebericht zur kostenlosen 
Ausgabe an den Anleger bereithält, ist die Emittentin selbst, also die ISPEX Financial Services GmbH, Nürnberger 
Str. 38, 95448 Bayreuth. 

6. KEIN MITTELVERWENDUNGSKONTROLLVERTRAG UND TREUHANDVERTRAG 

Es ist kein Treuhänder bestellt oder für die Genussrechte vorgesehen. Es ist auch keine Person als Mittelverwen-
dungskontrolleur bestellt und es ist auch keine Mittelverwendungskontrolle vorgesehen. Mithin besteht auch kein 
Treuhandvermögen i.S.v. § 1 Abs. 2 Nr. 2 VermAnlG und kein Treuhandvertrag, der dem Verkaufsprospekt als 
Anlage beizufügen wäre. Ebenso wenig gibt es einen Vertrag über die Mittelverwendungskontrolle.  

Es existiert keine juristische Person oder Gesellschaft, die für die Vermögensanlage, für deren Verzinsung oder 
Rückzahlung eine Gewährleistung übernommen hat. 
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7. ANGABEN ZU DER ANBIETERIN, DER PROSPEKTVERANTWORTLICHEN UND SONSTIGEN 
PERSONEN 

Emittentin, Anbieterin und Prospektverantwortliche ist die ISPEX Financial Services GmbH. Zwischen der Emitten-
tin, der Anbieterin und der Prospektverantwortlichen besteht mithin Personenidentität. Daher kann hinsichtlich 
der Angaben nach § 12 Abs. 6 i.V.m. § 12 Abs. 1 bis 4 VermVerkProspV auf die Ausführungen unter Abschnitt 
IX. "Angabe über Mitglieder der Geschäftsführung, Aufsichtsgremien, Beiräte der Emittentin" auf Seite 59 bis 63 
verwiesen werden. 

Es existieren keine sonstigen Personen, die nicht in den Kreis der nach dieser Verordnung angabepflichtigen 
Personen fallen, die jedoch die Herausgabe oder den Inhalt des Verkaufsprospekts oder die Angabe oder den 
Inhalt der Vermögensanlage wesentlich beeinflusst haben. 

8. ANGABEN ÜBER ANLAGEZIELE, ANLAGEPOLITIK UND ANLAGEOBJKEKTE DER 
VERMÖGENSANLAGE 

8.1. ANLAGEZIELE DER VERMÖGENSANLAGE 

Das allgemeine Anlageziel der Vermögensanlage ist es, dass aus dem laufenden Geschäft der Emittentin Über-
schüsse erzielt werden, welche die jährliche Auszahlung der Verzinsung der Genussrechte sowie die Rückzahlung 
des Genussrechtskapitals im Falle einer Kündigung ermöglichen. 

Die Anlagestrategie der Vermögensanlage besteht in der Ausstattung der Emittentin mit zusätzlichem Geschäfts-
kapital, welches der Finanzierung des Geschäftsbetriebs der Emittentin dienen soll. Dabei soll die operative und 
finanzielle Flexibilität der Emittentin erhöht werden. 

Die Anlagepolitik der Vermögensanlage besteht darin, dass das zusätzliche Geschäftskapital, welches aus den 
Nettoeinnahmen der Emission der Genussrechte generiert werden soll, den Zwecken zugeführt werden soll, die 
auf dieser Seite im Folgenden Abschnitt 8.2. "Verwendung der Nettoeinnahmen" genannt sind. Diese sollen dazu 
beitragen, Überschüsse aus dem laufenden Geschäft der Emittentin zu erwirtschaften, um die Verzinsung der 
Genussrechte sowie die Rückzahlung des Genussrechtskapitals zu ermöglichen. Die Entscheidung über das "Ob" 
und "Wie" der konkreten Umsetzung der Zwecke sowie der Allokation und Zuführung der Nettoeinnahmen zu 
diesen Zwecken trifft die Geschäftsführung der Emittentin. 

8.2. VERWENDUNG DER NETTOEINNAHMEN 

Es ist geplant, dass die Emittentin die Nettoeinnahmen aus der Vermögensanlage in Höhe von 4.660.000 Euro 
vollständig für den Ankauf weiterer Tranchen (die „Anlagetranchen“) von bereits entstandenen oder noch entste-
henden zukünftig fälligen Provisionsforderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten von der E.Q Energy 
GmbH verwendet. Eine Nutzung der Nettoeinnahmen aus der Emission der Genussrechte für sonstige Zwecke ist 
nicht vorgesehen. Die Nettoeinnahmen aus der Vermögensanlage reichen alleine aus, um die beschriebene An-
lagestrategie und Anlagepolitik umzusetzen. Unbeschadet des Umstands, dass die Emittentin im März 2015 ein 
Darlehen bei einer privaten Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 1 Mio. Euro aufgenommen hat. Die Rückfüh-
rung dieses Darlehens durch die Nettoeinnahmen aus der Vermögensanlage ist nicht vorgesehen. Weiterhin 
unbeschadet des Umstands, dass der Jahresüberschuss der Emittentin planmäßig nicht an die ISPEX AG ausge-
zahlt wird, sondern der Emittentin als verzinsliches Gesellschafterdarlehen zur Verfügung steht. Die Rückführung 
dieses Gesellschafterdarlehens durch die Nettoeinnahmen aus der Vermögensanlage ist nicht vorgesehen. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden noch keine Provisionsforderungen aus den Anlagetranchen er-
worben. Es steht zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest, wie genau die Nettoeinnahmen für den 
Ankauf welcher Anlagetranchen eingesetzt werden. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, hat die Emittentin 
bereits insoweit mit der Realisierung begonnen, als dass die Emittentin mit der E.Q Energy GmbH einen Rahmen-
vertrag über den Ankauf der Anlagetranchen sowie einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der 
ISPEX AG abgeschlossen hat und bereits Angebote der E.Q Energy GmbH über den Verkauf von Provisionsforde-
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rungen in Höhe von ca. 480.000 Euro (vgl. hierzu auch die Angaben unter Abschnitt XI. 1.6 „Bestand und Ent-
wicklung zukünftig fälliger Provisionsforderungen“ auf Seite 73) vorliegen (Realisierungsgrad gem. § 9 Abs. 1 
VermVerkProspV). 

8.3. ÄNDERUNG DER ANLAGESTRATEGIE ODER ANLAGEPOLITIK DER VERMÖGENSANLAGE, EINSATZ 
VON DERIVATEN UND TERMINGESCHÄFTEN 

Die Emittentin hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht die Absicht, die oben beschriebene Anlagestrate-
gie und Anlagepolitik hinsichtlich der Vermögensanlage zu ändern. Eine Änderung der Anlagestrategie und An-
lagepolitik der Vermögensanlage könnte jedoch von der Geschäftsführung der Emittentin beschlossen werden, 
etwa dergestalt, dass die Emittentin das Genussrechtskapital nicht für die in diesem Verkaufsprospekt im Ab-
schnitt 8.2. "Verwendung der Nettoeinnahmen" genannten Zwecke verwendet oder für andere Zwecke verwen-
det, die in diesem Verkaufsprospekt nicht genannt sind. Im Einzelfall kann dazu die Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung der Emittentin erforderlich sein. Zudem kann die Gesellschafterversammlung die Geschäftsfüh-
rung jederzeit anweisen, solche Änderungen durchzuführen. Da die ISPEX AG Alleingesellschafterin der Emitten-
tin ist, werden die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bei der Emittentin allein durch die Stimmen der 
ISPEX AG gefasst.  

Die Emittentin hat nicht die Absicht, Derivate und/oder Termingeschäfte einzusetzen. 

8.4. BESCHREIBUNG DES ANLAGEOBJEKTS 

Das Anlageobjekt sind bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fälligen Provisionsforderungen ge-
genüber verschiedenen Energielieferanten (nachfolgend das "Anlageobjekt"). Unter Forderungen versteht man 
allgemein einen Zahlungs- oder sonstigen Leistungsanspruch gegen einen Schuldner, der sich aus einem Vertrag 
oder dem Gesetz ergibt. 

Durch das Genussrechtskapital soll die Emittentin mit dem Geld der Anleger im Umlaufvermögen mit zusätzli-
chem Geschäftskapital ausgestattet werden. Es soll für die im Abschnitt 8.2. "Verwendung der Nettoeinnahmen" 
auf Seiten 44 und 45 beschriebenen Zwecke, d.h. für den Ankauf von bereits entstandenen oder noch entstehen-
den zukünftig fälligen Provisionsforderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten von der E.Q Energy 
GmbH in Tranchen verwendet werden. 

8 .4 .1 .  ANKAUF DER PROVIS IONSFORDERUNGEN DURCH DIE  EMITTENTIN 

Die Emittentin hat zum Ankauf der Provisionsforderungen der Anlagetranchen mit der E.Q Energy GmbH mit 
Datum vom 23.01.2015 einen Rahmenvertrag geschlossen. Auf Basis dieses Rahmenvertrags werden in der Re-
gel monatlich bereits entstandene oder noch entstehende, zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber 
Energielieferanten aus der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen an Energieabnehmer (nachfolgend die 
"Provisionsforderungen") von der ISPEX Financial Services GmbH (die "Zessionarin") erworben. 

Das wirtschaftliche Eigentum an den Provisionsforderungen (das "Wirtschaftsgut") geht auf die ISPEX Financial 
Services GmbH über ("echtes Factoring"). Die Emittentin übernimmt die Vorfinanzierung des wirtschaftlichen 
Bruttonennwerts der Forderung abzüglich eines Abschlags für die Abrechnung, den Forderungseinzug und die 
Übernahme des wirtschaftlichen Risikos des teilweisen oder vollständigen Ausfalls der Forderung gegenüber den 
Energielieferanten (das "Adressausfallrisiko"). Die Garantie für die wirksame Abtretung und den rechtskräftigen 
Bestand der Forderung gewährt die E.Q Energy GmbH als Verkäuferin (die "Zedentin"). 

8 .4 .2 .  ENTSTEHUNG DER PROVIS IONSFORDERUNGEN BEI  DER E .Q ENERGY GMBH 

Die von der Emittentin anzukaufenden Provisionsforderungen der Anlagetranchen entstehen dabei bei der E.Q 
Energy GmbH wie folgt: 

Die E.Q Energy GmbH ist Betreiberin des Energiemaklerpools. Der Energiemaklerpool vermittelt über unabhän-
gige und selbstständige Energiemakler Energielieferungsverträge überwiegend an Gewerbe- und Industriekun-
den. Aus der Vermittlung der Energielieferverträge entstehen zukünftig fällig Provisionsforderungen gegenüber 
verschiedene Energielieferanten. 
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Die Provisionsforderungen werden in der Regel mit Aufnahme der Belieferung durch den Energielieferanten in 
dem jeweiligen Lieferjahr fällig. Die an den Energiemaklerpool angeschlossenen Energiemakler erhalten ihren 
Provisionsanteil für die gesamte Laufzeit abzüglich einer Stornoreserve überwiegend vorschüssig mit der erfolg-
reichen Vermittlung des Energielieferungsvertrags von der E.Q Energy GmbH. 

Die E.Q Energy GmbH verwendet die Einnahmen aus dem Verkauf der Provisionsforderungen an die Emittentin 
überwiegend zur Finanzierung der Provisionsvorschüsse an die Energiemakler sowie zum Auf- und Ausbau des 
Energievertriebs über den Energiemaklerpool. 

8 .4 .3 .  ANKAUF UND ABRECHNUNG DER PROVIS IONSFORDERUNGEN DURCH DIE  ISPEX F INANCIAL  

SERVICES  GMBH 

Die folgende Abbildung zeigt den Ankauf der zukünftig fälligen Provisionsforderungen durch die ISPEX Financial 
Services GmbH von der E.Q Energy GmbH und die Abrechnung der fälligen Provisionsforderungen gegenüber 
dem Energielieferanten:  

Abbildung: Ankauf und Abrechnung von Provisionsforderungen durch die Emittentin 

Die ISPEX Financial Services GmbH erwirbt zukünftig fällige nicht zahlungsgestörte Provisionsforderungen gegen-
über verschiedenen Energielieferanten zum wirtschaftlichen Nennwert inklusive Umsatzsteuer („Bruttonenn-
wert)“ von der E.Q Energy GmbH. Die Provisionsforderungen stammen aus der Vermittlung von Strom- und Gas-
lieferverträgen durch freie Energiemakler und unabhängige Energieberater über den von der E.Q Energy betrie-
benen Energiemaklerpool. Die erworbenen Provisionsforderungen werden in der Regel jeweils mit Aufnahme der 
Belieferung in den kommenden Lieferjahren fällig. 

Die ISPEX Financial Services GmbH zahlt für den Erwerb der zukünftig fälligen Provisionsforderungen zum Brut-
tonennwert einen Bruttokaufpreis. Der Bruttokaufpreis ergibt sich aus dem Bruttonennwert abzüglich der Vergü-
tung in Form eines „Kaufpreisabschlags“ in Höhe von derzeit 25 % für die Abrechnung, die Übernahme des Aus-
fallrisikos eines oder mehrerer Energielieferanten („Delkredererisiko“) und die Vorfinanzierung der noch nicht 
fälligen Forderungen. Zusätzlich behält die Emittentin einen „Kaufpreiseinbehalt“ von derzeit 10 % als Sperrbe-
trag zur Risikovorsorge („Veritätsrisiko“) ein, der erst nach vollständiger Zahlung der jeweils fälligen Provisions-
forderung an die E.Q Energy GmbH ausgezahlt wird. 

Die E.Q Energy GmbH verwendet diese Mittel zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit insbesondere zur Aus-
zahlung von Provisionsvorschüssen an die Energiemakler und zum Ausbau des Vertriebs, beispielsweise durch 
die Aktivierung bestehender Energiemakler und die Anbindung neuer Energiemakler. 

Die ISPEX Financial Services GmbH rechnet die fälligen Provisionsforderungen aus der Vermittlung von Energie-
lieferverträgen zum Bruttonominalwert in der Regel mit Beginn des jeweiligen Lieferjahres (mit Aufnahme der 
Belieferung im jeweiligen Lieferjahr) gegenüber den Energielieferanten ab und zieht die Zahlungen ein. Mit Zah-
lung durch den Energielieferanten löst die Emittentin die entsprechenden Rückstellungen zur Risikovorsorge auf, 
zahlt den Sperrbetrag aus dem Kaufpreiseinbehalt an die E.Q Energy GmbH aus und begleicht die fällige Um-
satzsteuer über die umsatzsteuerliche Organschaft mit der ISPEX AG. 
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8 .4 .4 .  BEISP IEL  FÜR DIE  ENTSTEHUNG,  DEN ANKAUF UND DIE  ABRECHNUNG E INER 

PROVIS IONSFORDERUNG 

Die Entstehung der Provisionsforderungen bei der E.Q Energy GmbH, der Ankauf durch die Emittentin und die 
abschließende Abrechnung durch die Emittentin ist nachfolgend anhand eines Beispiels erläutert: 

 

Entstehung der Provisionsforderungen bei der E.Q Energy GmbH: 

Ein an den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH angeschlossener Energiemakler vermittelt einen Energielie-
fervertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren an einen Energiekunden. Der Vertrag beginnt am 01.01.2016 und 
endet am 31.12.2018. 

Der Energieliefervertrag kommt mit Vertragsannahme durch den Energielieferanten zustande. Aus dem vermit-
telten Energieliefervertrag steht dem Energiemakler im Beispiel eine Provision von 600 Euro für das jeweilige 
Lieferjahr und dem Energiemaklerpool eine Provision von 300 Euro für das jeweilige Lieferjahr zu. Der zukünftig 
fällige Provisionsanspruch beläuft sich auf insgesamt 2.700 Euro für die gesamte Laufzeit des Energielieferver-
trags. 

Die Vermittlungsleistung des Energiemaklers und des Energiemaklerpools ist mit der Vertragsannahme durch 
den Energielieferanten vollständig erbracht. Ein Leistungsrückstand oder ein Anspruch auf weitere Teil- oder 
Nebenleistungen besteht nicht. Die E.Q Energy GmbH müsste daher die zukünftige Provisionsforderung vorbe-
haltlich möglicher "Leistungsstörungen" lediglich noch abrechnen. 

Ohne den im Folgenden beschriebenen Forderungsverkauf an die Emittentin würde die gesamte Provisionsfor-
derung von der E.Q Energy GmbH auf Basis der bestehenden Provisionsrahmenvereinbarung mit dem Energie-
lieferanten zu Beginn des jeweiligen Lieferjahres in Höhe von 900 Euro ratierlich abgerechnet und vom Energie-
lieferanten ausbezahlt werden. Der Energiemaklerpool gäbe die anteilige Vermittlungsprovision in Höhe von 600 
Euro ebenfalls ratierlich an den angeschlossenen Energiemakler weiter. 

 

Ankauf der Provisionsforderungen durch die Emittentin: 

Als Leistungsanreiz für seine erfolgreiche Vermittlungstätigkeit soll der Energiemakler in diesem Beispiel den auf 
ihn entfallenden Provisionsanteil abzüglich einer Stornoreserve in Höhe von 360 Euro jedoch vorschüssig erhal-
ten. Das heißt, dem Energiemakler soll bereits mit der erfolgreichen Vermittlung des Energieliefervertrags dessen 
Provisionsanteil (abzüglich Stornoreserve) in Höhe von 1.440 Euro für die gesamte Laufzeit ausbezahlt werden. 
Die Stornoreserve in Höhe von 360 Euro soll an den Energiemakler nach dem vollständigen Abschluss der Ener-
gielieferung ausbezahlt werden. 

Zur Finanzierung des Provisionsvorschusses veräußert daher die E.Q Energy GmbH die Provisionsforderungen an 
die Emittentin zu einem Kaufpreis von im Beispiel 1.825 Euro. Dies entspricht dem wirtschaftlichen Nennwert 
der Provisionsforderung für die drei Lieferjahre in Höhe von 2.700 Euro abzüglich eines Kaufpreisabschlags von 
im Beispiel 675 Euro und eines Kaufpreiseinbehalts von im Beispiel 200 Euro. Die E.Q Energy GmbH verwendet 
die Einnahmen aus dem Verkauf der Provisionsforderungen zur Finanzierung des Provisionsvorschusses an den 
Energiemakler und zum Auf- und Ausbau des Energievertriebs u.a. durch die Gewinnung neuer Energiemakler 
und die Werbung neuer Energiekunden. 

 

Abrechnung der Provisionsforderungen durch die Emittentin: 

Die Emittentin rechnet die für im Beispiel 1.825 Euro erworbenen Provisionsforderungen in Höhe von insgesamt 
2.700 Euro schließlich in drei Tranchen zu je 900 Euro mit Beginn des jeweiligen Lieferjahres, d.h. 2016, 2017 
und 2018 gegenüber dem Energielieferanten ab. 
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Möglicher Ausfall des Energielieferanten, des Energiemaklers oder der Energielieferung: 

Fällt der Energielieferant teilweise oder vollständig mit der fälligen Provisionszahlung aus, trägt die Emittentin 
das Ausfallrisiko. Der Ausfall ist zum Teil über den Kaufpreisabschlag in Höhe von derzeit 25 % abgesichert. Der 
Kaufpreiseinbehalt in Höhe von derzeit 10 % wäre aufgrund der Übernahme des Delkredererisikos durch die 
Emittentin weiterhin an die E.Q Energy GmbH abzuführen, sobald der Zahlungsausfall unumgänglich feststeht. 

Fällt der Energiemakler teilweise oder vollständig aus, hat das keinen direkten Einfluss auf die von der Emittentin 
erworbene Provisionsforderung. Der Provisionsanspruch hat aufgrund des direkten Vermittlungsverhältnisses 
und der bestehenden Provisionsvereinbarung zwischen E.Q Energy GmbH und Energielieferant weiterhin in voller 
Höhe Bestand und kann mit Fälligkeit der Provisionsforderung durch die Emittentin abgerechnet werden. 

Fällt die Energielieferung beispielsweise durch die außerordentliche Kündigung, Aufhebung oder Auflösung des 
vermittelten Energieliefervertrags, die Insolvenz des Energiekunden oder die Abnahme von Mindermengen auf-
grund geringeren Energieverbrauchs oder sonstiger Leistungsstörungen teilweise oder vollständig aus, so haftet 
die E.Q Energy GmbH für den Bestand der Provisionsforderung bis zur vollen Höhe. Die Emittentin würde den 
gezahlten Kaufpreis mit Kenntnis der „Störung im Bestand der Forderung“ gegenüber der E.Q Energy GmbH 
zurückfordern. Der Kaufpreiseinbehalt in Höhe von derzeit 10 % stünde bei Ausfall der E.Q Energy GmbH als 
Sicherungsreserve zur Verfügung. 

Die E.Q Energy GmbH würde für den Fall der Störung im Bestand der Forderung die entsprechende Rückstellung 
für die Risikovorsorge auflösen und ggf. den an den Energiemakler ausbezahlten Provisionsvorschuss zurückfor-
dern bzw. diesen mit anderen fälligen Provisionsansprüchen des Energiemaklers aufrechnen. Für den möglichen 
Ausfall des Energiemaklers stünde die bis zur vollständigen Abwicklung der gesamten Energielieferung einbe-
haltene „Stornoreserve“ in Höhe von derzeit mindestens 20 % des Provisionsanteils des Energiemaklers für die 
gesamte Laufzeit des Energieliefervertrags zur Verfügung. Der Energiemakler haftet mit allen seinen Provisions-
ansprüchen, der gesamten aufgelaufenen Stornoreserve für alle durch ihn vermittelten Energielieferungen und 
notwendigenfalls mit seinen gesamten Vermögen. 

8.4 .5 .  WEITERE ANGABEN ZUM ANLAGEOBJEKT 

Angabe, ob der ISPEX Financial Services GmbH als Anbieterin und Prospektverantwortlichen, den Mitgliedern der 
Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Dr. Stefan Arnold und Herrn Marco Böttger oder der Gründungsgesell-
schafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die ISPEX AG, 
das Eigentum am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben zustand oder zusteht oder diesen Personen 
aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zusteht: 

Weder der ISPEX Financial Services GmbH als Anbieterin und Prospektverantwortliche noch den Mitgliedern der 
Geschäftsführung der Emittentin, Herrn Dr. Stefan Arnold und Herrn Marco Böttger, steht oder stand das Eigen-
tum am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben zu. 

Der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung, die ISPEX AG, steht das Eigentum am Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben – d.h. an den von 
der Emittentin anzukaufenden bereits entstandenen oder noch entstehenden zukünftig fälligen Provisionsforde-
rungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten – zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar über ihre 100%igen 
Tochtergesellschaften E.Q Energy GmbH und ISPEX Energie Service GmbH sowie mittelbar über ihre 25%ige 
Beteiligung an der Sektor Energie GmbH aus nachfolgenden Gründen zu. 

In Bezug auf die E.Q Energy GmbH, da die Provisionsforderungen vor dem Ankauf durch die Emittentin im Eigen-
tum der E.Q Energy GmbH stehen. 

In Bezug auf die ISPEX Energie Service GmbH, da die ISPEX Energie Service GmbH als „Eigenmakler“ der ISPEX-
Gruppe agiert und Strom- und Gaslieferungen überwiegend an gewerbliche Energieabnehmer über den Ener-
giemaklerpool der E.Q Energy GmbH vermittelt. Die der ISPEX Energie Service GmbH zustehenden anteiligen 
Provisionsforderungen werden über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energieliefe-
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ranten abgerechnet und ausgezahlt. Die Emittentin kann daher bereits entstandene oder noch entstehende zu-
künftig fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwerben, die aus der Vermittlungstätigkeit 
der ISPEX Energie Service GmbH entstanden sind. 

In Bezug auf die Sektor Energie GmbH, da die Sektor Energie GmbH als Energiemakler Energielieferungen über 
den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH vermittelt. Die der Sektor Energie GmbH zustehenden anteiligen 
Provisionsforderungen werden über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energieliefe-
ranten abgerechnet und ausgezahlt. Die Emittentin kann daher bereits entstandene oder noch entstehende zu-
künftig fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwerben, die aus der Vermittlungstätigkeit 
der Sektor Energie GmbH entstanden sind. 

Den vorgenannten Personen steht nicht aus anderen Gründen eine dingliche Berechtigung am Anlageobjekt zu. 

 

Es bestehen weder erhebliche noch unerhebliche dingliche Belastungen am Anlageobjekt. 

Es bestehen keine rechtlichen oder tatsächlichen Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlage-
objektes, insbesondere im Hinblick auf das Anlageziel. 

Behördliche Genehmigungen sind nicht erforderlich und liegen daher nicht vor. 

Die Emittentin hat über die Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts oder wesentlicher Teile davon einen 
Rahmenvertrag mit der E.Q Energy GmbH vom 23.01.2015 über den Ankauf der Provisionsforderungen sowie 
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 14.12.2015 mit der ISPEX AG geschlossen. Darüber 
hinaus hat die Emittentin keine Verträge über die Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts oder wesent-
licher Teile davon geschlossen. 

Es existiert kein Bewertungsgutachten für das Anlageobjekt. 

 

Angabe, ob die ISPEX Financial Services GmbH als Anbieterin und Prospektverantwortliche, die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin, Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco Böttger oder die Gründungsgesellschaf-
terin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, die ISPEX AG, Lieferun-
gen und Leistungen erbringen: 

Die ISPEX Financial Services GmbH als Anbieterin und Prospektverantwortliche erbringt neben der Übernahme 
der Prospektverantwortung folgende Lieferungen und Leistungen. Die ISPEX Financial Services GmbH erbringt im 
Zusammenhang mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Provisionsforderungen von der E.Q Energy GmbH be-
stimmbare Leistungen, u. a. die Übernahme der Abrechnung, des Ausfallrisikos („Delkredererisiko“) und der Vor-
finanzierung über die Laufzeit der Forderungen. Für diese Leistungen erhält die Emittentin eine Vergütung ver-
gleichbar einer „Factoring-Gebühr“. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung, die ISPEX AG, erbringt für ihre 100%igen Tochtergesellschaften E.Q Energy GmbH und ISPEX Energie Service 
GmbH typische Leistungen einer Konzernobergesellschaft wie Managementdienstleistungen, Finanzmanage-
ment, Buchhaltung, Controlling und Faktura. Sie erbringt damit auch Leistungen im Hinblick auf die Anlageziele 
und die Anlagepolitik bei ihren 100%igen Tochtergesellschaften E.Q Energy GmbH und ISPEX Energie Service 
GmbH, da das Anlageobjekt bei der E.Q Energy GmbH entsteht und das Anlageobjekt auch aus solchen Provisi-
onsforderungen bestehen kann, die aus der Vermittlungstätigkeit der ISPEX Energie Service GmbH entstanden 
sind. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco Böttger, erbringen 
folgende Leistungen: Sie sind zugleich Vorstände der ISPEX AG und erbringen dort typische Geschäftsleitungstä-
tigkeiten eines Vorstands einer Aktiengesellschaft, wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbesondere Stra-
tegie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. 
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Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Dr. Stefan Arnold, erbringt folgende Leistungen: Herr 
Dr. Stefan Arnold ist zugleich Mitglied der Geschäftsführung der E.Q Energy GmbH und erbringt dort typische 
Geschäftsleitungstätigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers, wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbeson-
dere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. Herr Dr. Stefan Arnold ist 
zugleich Mitglied der Geschäftsführung der ISPEX Energie Service GmbH und erbringt dort typische Geschäfts-
leitungstätigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers, wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbesondere Stra-
tegie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. 

Darüber hinaus erbringen die ISPEX Financial Services GmbH als Anbieterin und Prospektverantwortliche, die 
Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, 
die ISPEX AG und die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco 
Böttger, keine Lieferungen oder Leistungen. 

9. MITTELVERWENDUNGS- UND MITTELHERKUNFTSRECHNUNG DER ISPEX FINANCIAL SERVICES 
GMBH (PROGNOSE) 

Die eingeworbenen Mittel aus der Emission der Genussrechte in Höhe von bis zu 5,25 Mio. Euro (bis zu 5,00 Mio. 
Euro Genussrechtskapital und bis zu 0,25 Mio. Euro Agio) werden wie folgt eingesetzt. 

Mittel in Höhe von 4,660 Mio. Euro aus dem Genussrechtskapital werden als zusätzliches Geschäftskapital zur 
Zahlung des Bruttokaufpreises aus dem Ankauf von zukünftig fälligen Provisionsforderungen („Anlagetranchen“) 
zum Bruttonominalwert abzüglich des Kaufpreisabschlags und des Kaufpreiseinbehalts bis zur vollständigen Be-
zahlung der Provisionsforderungen zum wirtschaftlichen Bruttonennwert durch die Energielieferanten eingesetzt. 

Weitere Mittel in Höhe von bis zu 0,340 Mio. Euro aus dem Genussrechtskapital werden für die Emissionskosten, 
d.h. Vermittlungsprovisionen, Prospekterstellung, Rechtsberatung, Steuerberatung, Werbekosten uns sonstige 
Kosten eingesetzt.  

Die bis zu 0,25 Mio. Euro aus dem Agio werden für Vermittlungsprovisionen eingesetzt. 
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Bei dem geplanten Genussrechtskapital handelt es sich um die Mittel  zur Endfinanzierung des Anlageobjekts 

(„Anlagetranchen“) durch die ISPEX Financial Services GmbH. Die Mittel sind nicht verbindlich zugesagt, sondern 

abhängig von der erfolgreichen Platzierung des Genussrechts im Rahmen dieses Angebots. 

Die Emittentin plant das Anlageobjekt vollständig mit dem eingeworbenen Genussrechtskapital zu finanzieren. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen in Bezug auf das Anlageobjekt auch keine Fremdmittel, weder 

als End‐ noch als Zwischenfinanzierung. Die Aufnahme von Fremdmitteln zum Erwerb des Anlageobjekts ist we‐

der in Form einer Endfinanzierung noch in Form einer Zwischenfinanzierung vorgesehen. Insbesondere dient das 

von der Emittentin im März 2015 bei einer privaten Beteiligungsgesellschaft aufgenommene Darlehen in Höhe 
von 1 Mio. Euro nicht dem Ankauf der Anlagetranchen und stellt damit ausdrücklich keine Zwischenfinanzierung 
des Anlageobjekts dar. Die angestrebte Fremdkapitalquote für die Investition in das Anlageobjekt selbst beträgt 

 %. Hebeleffekte treten nicht auf. 

Die Emissionskosten setzen sich zusammen aus den Mitteln für die Vermittlung des Genussrechts (1. Vermitt-
lungsprovision), den Kosten für die rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Beratung bei der Prospekterstellung 
sowie den Kosten für Layout, Produktion, Druck und Verteilung des Verkaufsprospekts (2. Prospekterstellung), 
den Kosten der rechtliche Beratung für die Erstellung der Genussrechtsbedingungen, der Zeichnungsscheine, 
Risikohinweise, Widerrufsbelehrungen, Annahmebestätigungen etc. (3. Rechtsberatung), den Kosten der steuer-
liche Beratung für die Erstellung des Zwischenabschlusses (4. Steuerberatung), den Kosten für die Werbeagentur 
insbesondere für die Erstellung von gedruckten Werbeunterlagen, Werbematerialien und Präsentationsunterla-
gen sowie die Gestaltung der Website (5. Werbekosten) des Weiteren die Gebühren der BaFin für die Billigung 
und Aufbewahrung des Verkaufsprospekts und des Vermögensanlageinformationsblatts sowie Reisekosten und 
andere Verwaltungskosten (6. Sonstige Kosten). 

Konditionen und Fälligkeiten der Eigenmittel: 

Der Gesamtnennbetrag der Genussrechte beläuft sich auf 5 Mio. Euro. Das Agio beträgt 5 % auf den Ausgabe-
betrag. Die Genussrechte gewähren eine Basisverzinsung von 4,5 % p.a. und eine variable gewinnabhängige 

 Mittelherkunftsprognose Euro  Mittelverwendungsprognose Euro

 a) Eigenkapital  a) Anlageobjekt

Emission der Genussrechte 5.000.000    Zusätzliches Geschäftskapital 4.660.000   

für den Ankauf von 

 b) Fremdkapital ‐                 Provisionsforderungen 

gegenüber Energielieferanten

 Zwischensumme 5.000.000   

 b) Emissionskosten 340.000      

Agio i.H.v. 5%  250.000      

des Genussrechtskapitals davon:

1. Vermittlungsprovision 275.000  

2. Prospekterstellung 38.000    

3. Rechtsberatung 12.000    

4. Steuerberatung 3.000       

5. Werbekosten 6.000       

6. Sonstige Kosten 6.000       

 Mittelherkunft gesamt 5.000.000    Mittelverwendung gesamt 5.000.000  

 ISPEX Financial Services GmbH ‐ Mittelherkunft und Mittelverwendung für das Genussrecht (PROGNOSE)
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Vergütung von 1,0 % p.a. Die Laufzeit der Genussrechte ist grundsätzlich unbestimmt. Eine Kündigung kann 
frühestens zum 31.12.2021 erfolgen. 

10. WESENTLICHE GRUNDLAGEN DER STEUERLICHEN KONZEPTION DER VERMÖGENSANLAGE 

10.1. VORBEMERKUNG 

Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage darge-
stellt. Die Emittentin weist darauf hin, dass die konkreten Auswirkungen auf den Anleger immer auch von seiner 
persönlichen steuerlichen Situation abhängen. Die Ausführungen erheben deshalb keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Die Emittentin empfiehlt dem Anleger in Zweifelsfragen insbesondere im Hinblick auf seine persönliche 
steuerliche Situation einen qualifizierten Angehörigen der steuerberatenden Berufe zu konsultieren. Die Gesetz-
gebung in Deutschland, insbesondere die Steuergesetzgebung und deren Auslegung unterliegt einem stetigen 
Wandel. Die Emittentin weist deshalb darauf hin, dass sämtliche Ausführungen in diesem Kapital den Stand der 
Steuergesetzgebung und deren Auslegung zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wiedergeben. Die Emittentin 
übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung für Folgen, die dem Anleger aus einer zukünftigen Ände-
rung der Steuergesetzgebung und deren Auslegung entstehen können. Im Falle einer Änderung der Steuergesetz-
gebung und deren Auslegung, bei der die steuerliche Behandlung von Genussrechten betroffen ist, wird die Ge-
sellschaft gegebenenfalls die Genussrechtsbedingungen anpassen, um potenziellen Schaden vom Anleger fern-
zuhalten. 

Bei den nachfolgenden Ausführungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern um in der Bun-
desrepublik Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige natürliche Personen handelt, die die Genuss-
rechte an der ISPEX Financial Services GmbH im vollen Umfang aus Eigenkapital finanzieren und im Privatver-
mögen halten. Andere Anleger, insbesondere solche, die Genussrechte im Betriebsvermögen halten wollen, sowie 
juristische Personen und gewerbliche Personengesellschaften sollten erst nach einer Beratung durch ihren steu-
erlichen Berater Genussrechte zeichnen. Zudem basiert die folgende Darstellung auf der Annahme, dass die 
Genussrechte aus steuerlicher Sicht als schuldrechtlicher Anspruch ohne Beteiligungscharakter seitens der Fi-
nanzverwaltung anzuerkennen sind. 

10.2. EINKOMMENSTEUER 

10.2 .1 .  BESTEUERUNG DER GENUSSRECHTSVERGÜTUNG 

Mit der Einzahlung des Genussrechtskapitals überlässt der Anleger dem Unternehmen Kapitalvermögen zur Nut-
zung. Dafür erhält der Anleger eine Genussrechtsvergütung als Entgelt. Die Einnahmen aus der Genussrechts-
vergütung stellen steuerlich Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) dar und unterliegen damit 
der Einkommensteuer. Maßgeblich für die Besteuerung ist der Zeitpunkt des Zuflusses der Zinsen an den Gläubi-
ger, d.h., es gilt das Zuflussprinzip, wenn der Gläubiger das Genussrecht im Privatvermögen hält oder den Gewinn 
als Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermittelt. Hält der Gläubiger das Genussrecht 
in seinem Betriebsvermögen und ermittelt er seinen Gewinn auf bilanzieller Grundlage, so realisiert er den Zins 
für steuerliche Zwecke in dem Moment, in dem der Zins entsteht und nach bilanziellen Gesichtspunkten realisiert 
ist. 

Der Zins unterliegt gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 43a Abs. 1 Satz 1 EStG der Kapitaler-
tragssteuer in Höhe von 25% und dem Solidaritätszuschlage in Höhe von 5,5% sowie ggf. der Kirchensteuer zum 
jeweiligen Steuersatz von 8% (in Bayern und Baden-Württemberg) bzw. 9% (in den übrigen Bundesländern) auf 
die Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuer, der Solidaritätszuschlag und, bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen, auch der Kirchensteuerabzug werden durch die Emittentin direkt an das Finanzamt abgeführt. Der an den 
Anleger auszuzahlende bzw. gutzuschreibende Betrag reduziert sich somit um den Steuerabzug. Durch die Ab-
geltungssteuer ist die Höhe der Steuern auf 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer begrenzt, 
auch wenn der persönliche Einkommensteuersatz des Anlegers über 25% liegt. 
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Über die Zahlung dieser Steuern erhält der Anleger von der Emittentin eine Bescheinigung. Die einbehaltene und 
abgeführte Kapitalertragssteuer entfaltet grundsätzlich Abgeltungswirkung (§ 32d Abs. 1 Satz 1 EStG). 
Liegt der persönliche Grenzsteuersatz des Gläubigers unter 25%, kann die Einbeziehung dieser Einkünfte in die 
persönliche Einkommensteuerveranlagung beantragt werden (§ 32d Abs. 6 EStG). Die einbehaltene und abge-
führte Kapitalertragssteuer wird in diesem Fall bei der Veranlagung der Einkommensteuer als Vorauszahlung auf 
die tatsächliche Steuerlast angerechnet. 

Sind die Genussrechte einem Betriebsvermögen zuzuordnen, gelten gesonderte Regelungen. Neben der Erfas-
sung der Zinsausschüttungen als Betriebseinnahmen kommt insbesondere die Abgeltungswirkung der einbehal-
tenen und abgeführten Kapitalertragsteuer nicht zur Anwendung. Hinsichtlich der steuerlichen Behandlung der 
Zinseinnahmen empfiehlt die Emittentin die Konsultation eines Steuerberaters. 

10 .2 .2 .  SPARERFREIBETRAG 

Die Genussrechtsvergütung bleibt steuerfrei, soweit sie zusammen mit sonstigen Einkünften des Anlegers aus 
Kapitalvermögen den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von EUR 801,- für Ledige und getrennt veranlagte Ehegatten 
bzw. EUR 1.602,- bei zusammenveranlagten Ehegatten nicht übersteigt. Der Genussrechtszeichner kann der 
Emittentin einen entsprechenden Freistellungsauftrag für Kapitalerträge bis zu den oben genannten Sparer-
Pauschbeträgen vorlegen. Die den jeweiligen Sparer-Pauschbetrag übersteigende Genussrechtsvergütung wird 
nach den oben aufgezeigten Grundsätzen besteuert. 

10 .2 .3 .  BESTEUERUNG VON PRIVATEN VERÄUSSERUNGSGESCHÄFTEN 

Hält der Anleger die Genussrechte aus dieser Emission im Privatvermögen, werden Veräußerungsgewinne aus 
diesen Genussrechten ebenfalls mit dem Abgeltungssteuersatz besteuert. Erzielt er jedoch aus den Genussrech-
ten steuerliche Verluste, z. B. in Folge einer Veräußerung des Genussrechtes, so können diese Verluste nur mit 
positiven Kapitaleinkünften des laufenden oder eines späteren Jahres ausgeglichen werden (§ 20 Abs. 6 EStG). 

10.3. ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER 

Der Erwerb von Genussrechten von Todes wegen sowie die Schenkung von Genussrechten unter Lebenden unter-
liegen u. a. dann der Erbschafts- und Schenkungssteuer, wenn der Erblasser oder Schenker oder der Erbe, Be-
schenkte oder sonstige Erwerber zum Zeitpunkt des Erbanfalls oder der Schenkung ein Inländer war. Ein Inländer 
ist insbesondere derjenige, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat. Für Familienangehörige und Verwandte 
kommen Freibeträge in unterschiedlicher Höhe zur Anwendung. 

10.4. NICHTVERANLAGUNGSBESCHEINIGUNG 

Nichtveranlagte Personen, welche ein Jahreseinkommen von maximal EUR 8.472 (ab 2016: EUR 8.652) bei Al-
leinstehenden und maximal EUR 16.944 (ab 2016: EUR 17.304) bei Verheirateten haben, können der Emittentin 
eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorlegen, wonach diese die Genussrechtsvergütung ohne Abzug der Ab-
geltungssteuer ausbezahlen kann. 

10.5. SONSTIGE STEUERN 

Der Erwerb von Genussrechten ist umsatzsteuerfrei. Ebenso erhebt die Bundesrepublik Deutschland keine Bör-
senumsatz-, Gesellschafts-, Stempel- oder ähnliche Steuern auf die Übertragung von Genussrechten. 

 

Die auf die Genussrechtsvergütung entfallende Kapitalertragssteuer, der Solidaritätszuschlag und, bei Vorliegen 
der Voraussetzungen, auch der Kirchensteuerabzug werden durch die Emittentin direkt an das Finanzamt abge-
führt. Unabhängig davon übernimmt die Emittentin oder eine andere Person nicht die Zahlung von Steuern für 
die Anleger. Die persönlichen Steuern des Anlegers wie beispielsweise die Einkommensteuer, der Solidaritätszu-
schlag und die Erbschafts- und Schenkungssteuer sind von den Anlegern selbst zu tragen und zu entrichten und 
werden von der Emittentin nicht getragen oder erstattet. 
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11. ANGABEN ZU DER ANLEGERGRUPPE, AUF DIE DIE VERMÖGENSANLAGE ABZIELT 

Die Anleger sollten ein langfristiges Engagement anstreben und die investierten Mittel nicht kurzfristig anderwei-
tig benötigen. Aufgrund der Langfristigkeit der Anlage (unbegrenzte Laufzeit mit erstmaliger Kündigungsmög-
lichkeit zum 31.12.2021) eignet sich die Investition nur für Anleger, die während dieses Zeitraums über ausrei-
chend andere Geldmittel verfügen. Die Anlage ist somit für Investoren mit langfristigem Horizont gedacht, die 
jährliche Ausschüttungen mit einem attraktiven Zinssatz anstreben. Dabei sollten die Anleger sich insbesondere 
der Möglichkeit einer Insolvenz der Emittentin mit den damit verbundenen Zinsausfällen und Verlusten – gege-
benenfalls auch dem Totalverlust des investierten Betrages – bewusst sein und wirtschaftlich in der Lage sein, 
solche Nachteile sowie notfalls auch einen Totalverlust zu tragen. 

Ferner zielt die Anlage primär auf Investoren ab, die in der Bundesrepublik Deutschland steuerpflichtig sind. 

VII . ALLGEMEINE ANGABEN ZU DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH 

1.1. GRÜNDUNG, FIRMA, SITZ UND GESCHÄFTSANSCHRIFT 

Die Firma der Emittentin lautet ISPEX Financial Services GmbH. Die ISPEX Financial Services GmbH wurde mit 
Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Bayreuth unter HRB 6095 am 14. Januar 2015 gegründet. 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und unterliegt deutschem 
Recht. Die ISPEX Financial Services GmbH hat ihren Sitz in Bayreuth und ist im Handelsregister des Amtsgerichts 
Bayreuth unter der Registernummer HRB 6095 eingetragen. 

Die Geschäftsanschrift der ISPEX Financial Services GmbH lautet: Nürnberger Straße 38, 95448 Bayreuth. Tele-
fonisch ist die Gesellschaft unter 0921 / 150 911 190 erreichbar. 

Das Geschäftsjahr der ISPEX Financial Services GmbH ist das Kalenderjahr. 

Als nach deutschem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung unterliegt die ISPEX Financial Ser-
vices GmbH der deutschen Rechtsordnung einschließlich des deutschen Gesellschaftsrechts. 

1.2. DAUER DER GESELLSCHAFT UND AUFLÖSUNG 

Die Dauer der ISPEX Financial Services GmbH ist unbeschränkt. Sie kann jedoch durch einen Beschluss der Ge-
sellschafterversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit der bei Beschlussfassung abgegebenen Stimmen aufge-
löst werden. In diesem Fall wird das nach Tilgung der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen der ISPEX Finan-
cial Services GmbH entsprechend den Vorgaben des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung ("GmbHG") unter den Gesellschaftern verteilt. Das Vermögen ist nach dem Verhältnis der Beteiligung 
der Gesellschafter entsprechend der Anzahl der Geschäftsanteile zu verteilen. 

1.3. UNTERNEHMENSGEGENSTAND 

Gegenstand der ISPEX Financial Services GmbH ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags – soweit die nachfolgend 
aufgeführten Geschäfte keiner Erlaubnis oder Lizenz bedürfen sowie keiner Aufsicht unterstehen – die Vornahme 
von Finanzgeschäften mit der ISPEX AG und ihren verbundenen Unternehmen, insbesondere auf den Gebieten 
des Factorings sowie der Leasing-, Projekt- und Konzernfinanzierung sowie alle damit in Zusammenhang stehen-
den Geschäfte und Dienstleistungen; Finanzierungsgeschäfte aller Art mit der ISPEX AG und deren verbundenen 
Unternehmen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an 
solchen beteiligen, gegebenenfalls auch unter Übernahme von deren Geschäftsführung/Vertretung und der un-
beschränkten Haftung. Sie darf Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, 
die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. 
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1.4. ORGANISATIONSSTRUKTUR 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist Teil eines Konzerns ("ISPEX-Gruppe" oder "ISPEX") mit der ISPEX AG als 
Obergesellschaft. Die ISPEX Financial Services GmbH ist damit ein Konzernunternehmen. 

Die ISPEX-Gruppe ist seit dem Jahr 2006 im Bereich der Energieberatung für Unternehmen tätig. In Deutschland, 
Österreich und der Schweiz bietet ISPEX für Gewerbe- und Industriekunden, gemeinnützige Organisationen, öf-
fentliche Einrichtungen und die Wohnungswirtschaft innovative Lösungen in allen Bereichen der Energiebeschaf-
fung und des Energiemanagements. 

In der Energiebeschaffung optimiert ISPEX die Energiekosten über eine selbstentwickelte Online-Auktionsplatt-
form für Strom und Gas. An diesem Energiehandelsplatz sind mehr als 550 Energieversorgungsunternehmen 
angeschlossen, die um die Kunden der ISPEX bieten können. 

Die ISPEX AG agiert als Holdinggesellschaft innerhalb der ISPEX-Gruppe. Das operative Geschäft betreiben die 
Tochtergesellschaften, welche die Kunden der ISPEX beraten und betreuen. 

Für größere Unternehmen bietet die ISPEX Consulting GmbH Leistungen in der Energiebeschaffung, im Ener-
giecontrolling und im umfassenden Energiemanagement gegen Beratungshonorar an.  

Für kleinere Unternehmen sind die ISPEX Energie Service GmbH und die E.Q Energy GmbH mit dem Energiemak-
lerpool in der unabhängigen Optimierung von Strom- und Gaslieferverträgen tätig. 

Die Emittentin, die ISPEX Financial Services GmbH, entwickelt Finanzierungslösungen für die ISPEX Gruppe und 
setzt diese innerhalb der Gruppe um. 

Das folgende Schaubild verdeutlicht die Struktur der ISPEX-Gruppe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ISPEX AG als Konzernobergesellschaft hält weiter noch eine Beteiligung an der ife - Institut für Energieeffizienz 
GmbH in Höhe von 100%. Die ife - Institut für Energieeffizienz GmbH geht jedoch keiner operativen Geschäfts-
tätigkeit mehr nach und ist kein aktiver Bestandteil der ISPEX-Gruppe. 

Die ISPEX AG als Konzernobergesellschaft hält darüber hinaus noch eine nicht in die ISPEX-Gruppe eingebundene 
Minderheitsbeteiligung in Höhe von 25% an der Sektor Energie GmbH mit Sitz in Köln. Die Sektor Energie GmbH 
ist als Energiemakler dem Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH angeschlossen und erhält für ihre Vermitt-
lungstätigkeit Provisionen und Provisionsvorschüsse über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH. 
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Der Energiemaklerpool bietet eine zentrale Plattform für über 250 angeschlossenen Energiemaklerorganisatio-
nen mit mehr als 2.000 unabhängigen Energiemaklern und selbstständigen Energieberatern in ganz Deutsch-
land. Als Vertriebsdachorganisation stellt der Energiemaklerpool den angebundenen Energiemaklern zentrale 
Dienste und Produkte, Angebote für die Strom- und Gasversorgung inklusive der notwendigen Provisionsrahmen-
vereinbarungen mit Energielieferanten zur Verfügung. 

Die Tätigkeit der Energiemakler besteht in der Beratung und der Vermittlung von Strom- und Gaslieferverträgen 
insbesondere an größere Gewerbe- und kleinere Industriekunden, Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie an 
Unternehmen aus der Wohnungswirtschaft. 

Der Energiemakler tritt in der Beratung und Vermittlung im eigenen Namen auf. Der Energieliefervertrag wird 
direkt zwischen Energieabnehmer und Energielieferant geschlossen. Die Abrechnung der Provisionsforderungen 
gegenüber dem Energielieferanten erfolgt über den Energiemaklerpool. 

Die Energielieferverträge zwischen Energiekunden und Energieversorgern werden in der Regel für eine Laufzeit 
von mehreren Jahren geschlossen. Dabei wird die Provision seitens der Energieversorger zumeist jährlich zu Be-
ginn des jeweiligen Lieferjahres ausbezahlt. Die Energiemakler erhalten ihre anteilige Provision für die Gesamt-
laufzeit des Strom- oder Gasliefervertrags hingegen häufig sofort zum Teil als Provisionsvorschuss von der E.Q 
Energy GmbH nach Annahme des Energieliefervertrags durch den Energieversorger. 

Diese Provisionsvorschüsse an die Energiemakler finanzierte die E.Q Energy GmbH bis Ende 2014 selbst. Die 
rasante Entwicklung des Maklergeschäfts bedingt jedoch zusätzliche Finanzierungsmittel. Zu diesem Zweck 
wurde Ende des Jahres 2014 die ISPEX Financial Services GmbH gegründet. Auf der Basis eines Forderungskauf-
vertrags erwirbt die ISPEX Financial Services GmbH einen Teil der bereits entstandenen oder noch entstehenden 
zukünftig fälligen Provisionsforderungen der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energieversorgern. Auf diesem 
Weg erhält die E.Q Energy GmbH als Betreiberin des Energiemaklerpools die für die Vorschusszahlungen an die 
Energiemakler notwendige Liquidität. 

Die ISPEX Financial Services GmbH hat am 14.12.2015 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
gemäß §§ 291 ff. AktG mit der ISPEX AG mit Wirkung zum 1.1.2015 abgeschlossen. Der Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag wurde mit Eintragung in das Handelsregister der ISPEX Financial Services GmbH am 
16.12.2015 wirksam. 

VIII .  ANGABEN ÜBER DAS KAPITAL DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH 

1. STAMMKAPITAL 

Das Stammkapital der ISPEX Financial Services GmbH beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung EUR 
25.000. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist das Stammkapital in 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag 
von jeweils EUR 1,00 eingeteilt. Sämtliche 25.000 Geschäftsanteile der ISPEX Financial Services GmbH befinden 
sich im Eigentum der ISPEX AG. Ausstehende Einlagen auf das Kapital bestehen zum Zeitpunkt der Prospektauf-
stellung nicht. Darüber hinaus hat die ISPEX AG als Alleingesellschafterin zur Finanzierung der laufenden Ge-
schäftstätigkeit der Kapitalrücklage der Gesellschaft eine Einlage in Höhe von EUR 75.000 zugeführt. 

2. HAUPTMERKMALE DER ANTEILE UND DIE DAMIT EINHERGEHENDEN RECHTE UND PFLICHTEN 
DER GESELLSCHAFTER DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH ZUM ZEITPUNKT DER 
PROSPEKTAUFSTELLUNG 

2.1. DIVIDENDENRECHT 

Die Geschäftsanteile gewähren den Gesellschaftern Anspruch auf den Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinn-
vortrags und abzüglich eines Verlustvortrags. 
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2.2. TEILNAHME- UND STIMMRECHTE 

Die Geschäftsanteile gewähren den Gesellschaftern das Recht, an den Gesellschafterversammlungen der ISPEX 
Financial Services GmbH teilzunehmen und dort ihr Stimmrecht auszuüben. Je EUR 1 eines Geschäftsanteils 
gewähren eine Stimme. Beschränkungen des Stimmrechts bestehen nach dem Gesellschaftsvertrag der Emitten-
tin nicht. 

2.3. AUSKUNFTS- UND EINSICHTSRECHTE 

Die Geschäftsanteile gewähren den Gesellschaftern das Recht, vom Geschäftsführer der ISPEX Financial Services 
GmbH unverzüglich Auskunft über die Angelegenheiten der ISPEX Financial Services GmbH zu erhalten und Ein-
sicht in deren Bücher und Schriftverkehr zu nehmen. 

2.4. RECHT AUF ANTEIL AM LIQUIDATIONSERLÖS 

Die Geschäftsanteile gewähren den Gesellschaftern das Recht auf Erhalt des Vermögens der Emittentin, welches 
am Ende der Liquidation der Emittentin noch vorhanden ist. 

2.5. PFLICHT ZUR EINLAGENZAHLUNG 

Die Gesellschafter sind verpflichtet, die Einlagen auf die von ihnen im Rahmen der Gründung der ISPEX Financial 
Services GmbH übernommenen Geschäftsanteile vollständig an die ISPEX Financial Services GmbH zu zahlen. 
Gleiches gilt, soweit die Gesellschafter im Rahmen etwaiger Kapitalerhöhungen Geschäftsanteile an der ISPEX 
Financial Services GmbH übernehmen. Ausstehende Einlagen auf das Kapital bestehen zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht. 

2.6. HAFTUNG 

Den Gläubigern der ISPEX Financial Services GmbH haftet nur das Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft; eine 
persönliche Haftung der Gesellschafter der Emittentin gegenüber den Gläubigern der Emittentin besteht daher 
nicht. 

2.7. ÜBERTRAGBARKEIT DER GESCHÄFTSANTEILE / VERBRIEFUNG DER GESCHÄFTSANTEILE 

Die Geschäftsanteile der ISPEX Financial Services GmbH sind frei übertragbar. Es bedarf hierzu nach dem 
GmbHG eines in notarieller Form geschlossenen Vertrags. Eine Verbriefung von Geschäftsanteilen einer GmbH 
ist ausgeschlossen. Nach jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteili-
gung ist eine aktualisierte Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen. 

2.8. KÜNDIGUNG 

Die ISPEX AG ist die alleinige Gesellschafterin der ISPEX Financial Services GmbH. Der Gesellschaftsvertrag der 
ISPEX Financial Services GmbH sieht daher keine Regelung zur Kündigung der Beteiligung oder der Gesellschaft 
insgesamt sowie zum Austritt eines Gesellschafters oder zur Auflösung der Gesellschaft vor. 

2.9. TREUEPFLICHT 

Die Gesellschafter sind der Gesellschaft zur Treue verpflichtet. Sie dürfen diese z. B. nicht vorsätzlich schädigen 
und sind zur Mitwirkung an Gesellschafterbeschlüssen verpflichtet, die im Interesse der Gesellschaft unerlässlich 
sind. Aus der Treuepflicht der Gesellschafter kann im Einzelfall auch die Verpflichtung erwachsen, es zu unterlas-
sen, in Wettbewerb zur Gesellschaft zu treten. 

2.10. ABWEICHENDE RECHTE DER GESELLSCHAFTER DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH ZUM 
ZEITPUNKT DER PROSPEKTAUFSTELLUNG 

Die vorstehend beschriebenen Rechte und Pflichten betreffen ausschließlich die Gesellschafter der ISPEX Finan-
cial Services GmbH und weichen von unter "VI. Die Genussrechte – 2. Die Hauptmerkmale der Genussrechte" 
auf Seite 37 bis 38 beschriebenen Rechten der Genussrechtsinhaber ab. Bei den Genussrechten der zukünftigen 
Genussrechtsinhaber und den Anteilen der Gesellschafter der ISPEX Financial Services GmbH zum Zeitpunkt der 
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Prospektaufstellung handelt es sich um vollkommen unterschiedliche Arten von Beteiligungen und die hieraus 
resultierenden Rechte und Pflichten sind unterschiedlich in ihrer Rechtsnatur. Es bestehen für die Gesellschafter 
der ISPEX Financial Services GmbH keine Rechte aus den angebotenen Genussrechten. 

3. ANSPRÜCHE EHEMALIGER GESELLSCHAFTER DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH 

Die alleinige Gesellschafterin der ISPEX Financial Services GmbH, die ISPEX AG, hält sämtliche Anteile an der 
ISPEX Financial Services GmbH seit deren Gründung. Es gibt daher keine ehemaligen Gesellschafter der ISPEX 
Financial Services GmbH, denen Ansprüche aus ihrer früheren Beteiligung an der ISPEX Financial Services GmbH 
zustehen könnten. 

4. BISHER VON DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH AUSGEGEBENE WERTPAPIERE UND 
VERMÖGENSANLAGEN 

In Bezug auf die Emittentin sind bisher keine Wertpapiere oder Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 
des Vermögensanlagengesetzes ausgegeben worden  

IX. ANGABE ÜBER MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG, 
AUFSICHTSGREMIEN, BEIRÄTE DER EMITTENTIN 

1. MITGLIEDER DER GESCHÄFTSFÜHRUNG DER EMITTENTIN 

Mitglieder der Geschäftsführung der ISPEX Financial Services GmbH sind Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco 
Böttger. Zwischen den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin findet keine Funktionstrennung statt. Die 
Geschäftsanschrift der Mitglieder der Geschäftsführung der ISPEX Financial Services GmbH lautet: Nürnberger 
Straße 38, 95448 Bayreuth. 

1.1. GEWINNBETEILIGUNGEN, ENTNAHMERECHTE UND JAHRESBETRAG DER SONSTIGEN 
GESAMTBEZÜGE 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Marco Böttger und Herr Dr. Stefan Arnold, sind zu-
gleich bis zum 31.01.2018 zu ordentlichen Mitgliedern des Vorstands der ISPEX AG bestellt. Für diese Tätigkeit 
erhalten die genannten Mitglieder des Vorstands eine feste jährliche Vergütung inkl. Sachbezügen in Höhe von 
derzeit insgesamt 240.000 Euro. Darüber steht Herrn Marco Böttger und Herrn Dr. Stefan Arnold in ihrer Eigen-
schaft als Vorstand der ISPEX AG eine erfolgsabhängige variable Vergütung in Höhe von insgesamt bis zu 80.000 
Euro pro Jahr (Prognose) zu. Die Höhe dieser Vergütungsbestandteile hängt u. a. vom Erfolg und den Ergebnissen 
der ISPEX AG sowie der unveränderten Fortführung der bestehenden Vorstandsverträge und Vergütungsverein-
barungen ab und kann deshalb nicht sicher prognostiziert werden. Über den gesamten Planungszeitraum bis 
zum 31.12.2021 könnten sich die festen und variablen Vergütungsbestandteile der genannten Vorstände der 
ISPEX AG auf insgesamt bis zu 1,920 Mio. Euro (Prognose) belaufen, die vollständig von der ISPEX AG getragen 
werden. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Marco Böttger ist mit 3,03 % am gezeichneten Kapital 
der ISPEX AG beteiligt. Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Dr. Stefan Arnold, ist mit 2,46 % 
am gezeichneten Kapital der ISPEX AG beteiligt. Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin stehen 
daher Dividendenbezugsrechte bei der ISPEX AG zu, die in der Höhe nicht genannt werden können. Darüber 
hinaus stehen den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
Gewinnbeteiligungen, keine Entnahmerechte sowie sonstige Gesamtbezüge, wie Gehälter, Aufwandsentschädi-
gungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art zu. 

1.2. EINTRAGUNGEN IN EINEM FÜHRUNGSZEUGNIS IN BEZUG AUF VERURTEILUNGEN WEGEN EINER 
STRAFTAT 

Es sind keine Eintragungen in einem Führungszeugnis der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin in 
Bezug auf Verurteilungen wegen einer Straftat nach den §§ 263 bis 283d des Strafgesetzbuches, § 54 des Kre-
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ditwesengesetzes, § 38 des Wertpapierhandelsgesetzes oder § 369 der Abgabenordnung enthalten. Die zu-
grunde gelegten Führungszeugnisse sind zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht älter als sechs Monate. 
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin, welche beide die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sind 
auch nicht im Ausland wegen einer Straftat, die mit den vorgenannten Straftaten vergleichbar ist, verurteilt wor-
den. 

1.3. ANGABEN ÜBER INSOLVENZVERFAHREN 

Über das Vermögen der Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin wurde innerhalb der letzten fünf Jahre 
weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch mangels Masse abgewiesen. Die Mitglieder der Geschäftsführung 
der Emittentin waren innerhalb der letzten fünf Jahre nicht in der Geschäftsführung einer Gesellschaft tätig, über 
deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde. 

1.4. ANGABEN ÜBER DIE AUFHEBUNG VON ERLAUBNISSEN ZUM BETREIBEN VON BANKGESCHÄFTEN 
ODER ZUR ERBRINGUNG VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emittentin wurden in der Vergangenheit weder eine Erlaubnis zum 
Betreiben von Bankgeschäften noch eine Erlaubnis zur Erbringung von Finanzdienstleistungen durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht entzogen. 

2. ANGABEN ÜBER DIE TÄTIGKEIT FÜR UNTERNEHMEN GEMÄSS § 12 ABS. 2 VERMVERKPROSPV 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der 
angebotenen Vermögensanlage betraut sind. 

Bei der Emittentin bestehen Verrechnungskonten mit der ISPEX AG u.a. für die Verbuchung der Konzernumlage. 
Weiter wird der erwirtschaftete Jahresüberschuss planmäßig nicht an die ISPEX AG ausgezahlt, sondern steht 
der Emittentin als verzinsliches Gesellschafterdarlehen für ihr weiteres Wachstum, insbesondere für den Ankauf 
weiterer Provisionsforderungen zur Verfügung. Das Gesellschafterdarlehen wird ab der Feststellung des jeweili-
gen Jahresabschlusses bis zum Ende des fünften auf den Stichtag des Jahresabschlusses folgenden Geschäfts-
jahres gewährt. Eine Kündigung ist frühestens zum 31.12.2021 zulässig. Die ISPEX AG reicht daher Fremdkapital 
an die Emittentin aus. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco 
Böttger sind zugleich Mitglieder des Vorstands der ISPEX AG. Als Mitglieder des Vorstands der ISPEX AG erbrin-
gen sie dort typische Geschäftsleitungstätigkeiten eines Vorstands einer Aktiengesellschaft wie die Führung der 
laufenden Geschäfte (insbesondere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach au-
ßen. 

Bei der Emittentin bestehen Verrechnungskonten mit der E.Q Energy GmbH u.a. für die interne Verbuchung von 
Kaufpreiszahlung, Kaufpreisabschlag und Kaufpreiseinbehalt bzgl. der Provisionsforderungen. Die E.Q Energy 
GmbH reicht daher Fremdkapital an die Emittentin aus. Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Herr 
Dr. Stefan Arnold ist zugleich Mitglied der Geschäftsführung der E.Q Energy GmbH erbringt er dort typische 
Geschäftsleitungstätigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbeson-
dere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. 

Darüber hinaus ist kein Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 
Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Die Emittentin erbringt die folgenden Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des 
Anlageobjekts. Die Emittentin erbringt im Zusammenhang mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Forderungen 
von der E.Q Energy GmbH bestimmbare Leistungen, u. a. die Übernahme der Abrechnung, des Ausfallrisikos 
(„Delkredererisiko“) und der Vorfinanzierung über die Laufzeit der Forderungen. Für diese Leistungen erhält die 
Emittentin eine Vergütung vergleichbar einer „Factoring-Gebühr“. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emit-
tentin Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco Böttger erbringen bei der Emittentin typische Geschäftsleitungstä-
tigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbesondere Strategie, Ver-
trieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. 
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Die ISPEX AG erbringt Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts, 
da die ISPEX AG für ihre 100%igen Tochtergesellschaften E.Q Energy GmbH und ISPEX Energie Service GmbH 
typische Leistungen einer Konzernobergesellschaft wie Managementdienstleistungen, Finanzmanagement, Buch-
haltung, Controlling und Faktura erbringt. Sie erbringt damit auch Leistungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts bei ihren 100%igen Tochtergesellschaften E.Q Energy GmbH und 
ISPEX Energie Service GmbH, da das Anlageobjekt bei der E.Q Energy GmbH entsteht und das Anlageobjekt auch 
aus solchen Provisionsforderungen bestehen kann, die aus der Vermittlungstätigkeit der ISPEX Energie Service 
GmbH entstanden sind. Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Herr Dr. Stefan Arnold und Herr 
Marco Böttger sind zugleich Mitglieder des Vorstands der ISPEX AG. Als Mitglieder des Vorstands der ISPEX AG 
erbringen sie dort typische Geschäftsleitungstätigkeiten eines Vorstands einer Aktiengesellschaft wie die Führung 
der laufenden Geschäfte (insbesondere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach 
außen. 

Die E.Q Energy GmbH erbringt die folgenden Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstel-
lung des Anlageobjekts. Die Emittentin erwirbt von der E.Q Energy GmbH bereits entstandene oder noch entste-
hende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten aus der Vermittlung 
von Strom- und Gaslieferungen an überwiegend gewerblich tätige Energieabnehmer. Die Vermittlung der Strom- 
und Gaslieferungen erfolgt gegen Lieferantenprovision durch die im Energiemaklerpool organisierten selbststän-
digen Energiemaklern, die hieraus einen "Unterprovisionsanspruch" gegenüber der E.Q Energy GmbH erwerben. 
Die E.Q Energy GmbH ist alleiniger Vertragspartner der mit den Energielieferanten geschlossenen Provisionsver-
einbarung. Der künftige Provisionsanspruch aus der erfolgreichen Vermittlung steht der E.Q Energy GmbH zu. 
Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Herr Dr. Stefan Arnold ist zugleich Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der E.Q Energy GmbH. Als Mitglied der Geschäftsführung der E.Q Energy GmbH erbringt er dort typische 
Geschäftsleitungstätigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbeson-
dere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. 

Die ISPEX Energie Service GmbH erbringt die folgenden Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder 
Herstellung des Anlageobjekts. Die ISPEX Energie Service GmbH, agiert als „Eigenmakler“ der ISPEX-Gruppe und 
vermittelt Strom- und Gaslieferungen überwiegend an gewerbliche Energieabnehmer über den Energiemakler-
pool der E.Q Energy GmbH. Die der ISPEX Energie Service GmbH zustehenden anteiligen Provisionsforderungen 
werden über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energielieferanten abgerechnet und 
ausgezahlt. Die Emittentin kann bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderun-
gen gegenüber Energielieferanten erwerben, die aus der Vermittlungstätigkeit der ISPEX Energie Service GmbH 
entstanden sind. Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Dr. Stefan Arnold ist zugleich Mitglied der 
Geschäftsführung der ISPEX Energie Service GmbH. Als Mitglied der Geschäftsführung der ISPEX Energie Service 
GmbH erbringt er dort typische Geschäftsleitungstätigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers wie die Führung der 
laufenden Geschäfte (insbesondere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach au-
ßen. 

Darüber hinaus ist kein Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung für 
Unternehmen tätig, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung 
des Anlageobjekts erbringen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin Herr Dr. Stefan Arnold und Herr Marco Böttger sind zugleich 
Mitglieder des Vorstands der ISPEX AG. Als Mitglieder des Vorstands der ISPEX AG erbringen sie dort typische 
Geschäftsleitungstätigkeiten eines Vorstands einer Aktiengesellschaft wie die Führung der laufenden Geschäfte 
(insbesondere Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach außen. Die ISPEX AG hält 
100% der Geschäftsanteile an der Emittentin. Die ISPEX AG ist damit ein mit der Emittentin und Anbieterin nach 
§ 271 des Handelsgesetzbuches verbundenes Unternehmen. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin Herr Dr. Stefan Arnold ist zugleich Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der E.Q Energy GmbH und der ISPEX Energie Service GmbH. Als Mitglied der Geschäftsführung der E.Q 
Energy GmbH und der ISPEX Energie Service GmbH erbringt er dort typische Geschäftsleitungstätigkeiten eines 
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GmbH-Geschäftsführers wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbesondere Strategie, Vertrieb, Finanzie-
rung und Personal) und die Vertretung nach außen. Die ISPEX AG hält 100% der Geschäftsanteile an der E.Q 
Energy GmbH, an der ISPEX Energie Service GmbH und an der Emittentin. Die E.Q Energy GmbH und die ISPEX 
Energie Service GmbH sind damit mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches ver-
bundene Unternehmen. 

Das Mitglied der Geschäftsführung Herr Marco Böttger ist zugleich Mitglied der Geschäftsführung der ISPEX 
Consulting GmbH. Als Mitglied der Geschäftsführung der ISPEX Consulting GmbH erbringt er dort typische Ge-
schäftsleitungstätigkeiten eines GmbH-Geschäftsführers wie die Führung der laufenden Geschäfte (insbesondere 
Strategie, Vertrieb, Finanzierung und Personal) und die Vertretung nach. Die ISPEX AG hält 100% der Geschäfts-
anteile an der ISPEX Consulting GmbH und an der Emittentin. Die ISPEX Consulting GmbH ist damit ein mit der 
Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches verbundenes Unternehmen. 

Darüber ist kein Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und 
Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

3. ANGABEN ÜBER BETEILIGUNGEN AN UNTERNEHMEN GEMÄSS § 12 ABS. 3 VERMVERKPROSPV 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht an Unternehmen in wesentlichem Umfang unmit-
telbar oder mittelbar beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage betraut sind. 

Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Marco Böttger ist mit 3,03 % am gezeichneten Kapital 
der ISPEX AG beteiligt. Das Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin, Herr Dr. Stefan Arnold, ist mit 2,46 % 
am gezeichneten Kapital der ISPEX AG beteiligt. 

Bei der Emittentin bestehen Verrechnungskonten mit der ISPEX AG u.a. für die Verbuchung der Konzernumlage. 
Der erwirtschaftete Jahresüberschuss der Emittentin wird planmäßig nicht an die ISPEX AG ausgezahlt, sondern 
steht der Emittentin als verzinsliches Gesellschafterdarlehen für ihr weiteres Wachstum, insbesondere für den 
Ankauf weiterer Provisionsforderungen zur Verfügung. Das Gesellschafterdarlehen wird ab der Feststellung des 
jeweiligen Jahresabschlusses bis zum Ende des fünften auf den Stichtag des Jahresabschlusses folgenden Ge-
schäftsjahres gewährt. Eine Kündigung ist frühestens zum 31.12.2021 zulässig. Das Gesellschafterdarlehen ist 
ab dem Bilanzstichtag linear mit 5 % pro Jahr zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig mit der Rückzahlung 
des Gesellschafterdarlehens fällig. Die ISPEX AG reicht daher Fremdkapital an die Emittentin aus. Die Mitglieder 
der Geschäftsführung der Emittentin sind an der ISPEX AG beteiligt und damit unmittelbar an einem Unterneh-
men beteiligt, welches der Emittentin Fremdkapital gibt. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin nicht an Unternehmen in wesentlichem 
Umfang unmittelbar oder mittelbar beteiligt, die der Emittentin Fremdkapital geben. 

Die ISPEX AG hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der Emittentin. Über ihre Beteiligung an der ISPEX 
AG sind damit die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin auch mittelbar an der Emittentin beteiligt. Die 
Emittentin erbringt die folgenden Leistungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des An-
lageobjekts. Die Emittentin erbringt im Zusammenhang mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Forderungen von 
der E.Q Energy GmbH bestimmbare Leistungen, u. a. die Übernahme der Abrechnung, des Ausfallrisikos („Del-
kredererisiko“) und der Vorfinanzierung über die Laufzeit der Forderungen. Für diese Leistungen erhält die Emit-
tentin eine Vergütung vergleichbar einer „Factoring-Gebühr“. 

Die ISPEX AG hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der E.Q Energy GmbH. Über ihre Beteiligung an 
der ISPEX AG sind damit die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin auch mittelbar an der E.Q Energy 
GmbH beteiligt. Die E.Q Energy GmbH erbringt folgende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des 
Anlageobjekts. Die Emittentin erwirbt von der E.Q Energy GmbH bereits entstandene oder noch entstehende 
zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten aus der Vermittlung von 
Strom- und Gaslieferungen an überwiegend gewerblich tätige Energieabnehmer. Die Vermittlung der Strom- und 
Gaslieferungen erfolgt gegen Lieferantenprovision durch die im Energiemaklerpool organisierten selbstständigen 
Energiemaklern, die hieraus einen "Unterprovisionsanspruch" gegenüber der E.Q Energy GmbH erwerben. Die 
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E.Q Energy GmbH ist alleiniger Vertragspartner der mit den Energielieferanten geschlossenen Provisionsverein-
barung. Der künftige Provisionsanspruch aus der erfolgreichen Vermittlung steht der E.Q Energy GmbH zu. 

Die ISPEX AG hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der ISPEX Energie Service GmbH. Über ihre Beteili-
gung an der ISPEX AG sind damit die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin auch mittelbar an der ISPEX 
Energie Service GmbH beteiligt. Die ISPEX Energie Service GmbH erbringt folgende Leistungen im Zusammen-
hang mit der Herstellung des Anlageobjekts. Die ISPEX Energie Service GmbH, agiert als „Eigenmakler“ der ISPEX-
Gruppe und vermittelt Strom- und Gaslieferungen überwiegend an gewerbliche Energieabnehmer über den Ener-
giemaklerpool der E.Q Energy GmbH. Die der ISPEX Energie Service GmbH zustehenden anteiligen Provisionsfor-
derungen werden über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energielieferanten abge-
rechnet und ausgezahlt. Die Emittentin kann bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Provi-
sionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwerben, die aus der Vermittlungstätigkeit der ISPEX Energie 
Service GmbH entstanden sind. 

Die ISPEX AG hält unmittelbar 25% der Geschäftsanteile an der Sektor Energie GmbH. Über ihre Beteiligung an 
der ISPEX AG sind damit die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin auch mittelbar an der Sektor Energie 
GmbH beteiligt. Die Sektor Energie GmbH erbringt folgende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung 
des Anlageobjekts. Die Sektor Energie GmbH vermittelt als Energiemakler Energielieferungen über den Ener-
giemaklerpool der E.Q Energy GmbH. Die der Sektor Energie GmbH zustehenden anteiligen Provisionsforderun-
gen werden über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energielieferanten abgerechnet 
und ausgezahlt. Die Emittentin kann bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsfor-
derungen gegenüber Energielieferanten erwerben, die aus der Vermittlungstätigkeit der Sektor Energie GmbH 
entstanden sind. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin nicht in wesentlichem Umfang unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt an Unternehmen, die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen. 

Die ISPEX AG ist aufgrund ihrer Stellung als Konzernobergesellschaft an allen Gesellschaften der ISPEX-Gruppe, 
wie sie im Abschnitt "VII. Allgemeine Angaben zu der ISPEX Financial Services GmbH – 1.4. Organisationsstruk-
tur" auf Seite 55 bis 56 genannt sind, unmittelbar beteiligt. Alle Gesellschaften der ISPEX-Gruppe sind Unterneh-
men, die mit der Emittentin und Anbieterin verbunden sind. 

Die ISPEX AG ist mit 25% der Geschäftsanteile an der Sektor Energie GmbH unmittelbar beteiligt. Die Sektor 
Energie GmbH ist damit ein Unternehmen, das mit der Emittentin und Anbieterin mittelbar über die ISPEX AG in 
einem Beteiligungsverhältnis steht. 

Darüber hinaus sind die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin nicht in wesentlichen Umfang unmittel-
bar oder mittelbar beteiligt an Unternehmen, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsge-
setzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

4. ANGABEN ÜBER VERTRIEB, ZURVERFÜGUNGSTELLUNG ODER VERMITTLUNG VON 
FREMDKAPITAL UND ERBRINGUNG VON LIEFERUNGEN ODER LEISTUNGEN GEMÄSS § 12 ABS. 4 
VERMVERKPROSPV 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind nicht selbst mit dem Vertrieb der emittierten Vermö-
gensanlage beauftragt und erbringen im Zusammenhang mit der Anschaffung und Herstellung des Anlageob-
jekts nicht selbst Lieferungen oder Leistungen. 

Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin haben der Emittentin weder Fremdkapital zur Verfügung 
gestellt noch vermittelt. 

5. ANGABEN ÜBER DEN TREUHÄNDER 

Es gibt für die Vermögensanlage keinen Treuhänder und keinen Mittelverwendungskontrolleur. 
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6. MITGLIEDER VON AUFSICHTSGREMIEN, BEIRÄTE 

Bei der Emittentin bestehen keine Aufsichtsgremien und keine Beiräte.  

Die Emittentin der angebotenen Vermögensanlage ist mit der Anbieterin und der Prospektverantwortlichen iden-
tisch. Sämtliche Angaben, die sich auf die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin beziehen, gelten des-
halb im selben Maße auch für die Mitglieder der Geschäftsführung der Anbieterin und der Prospektverantwortli-
chen. 

X. ANGABEN ÜBER GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTER DER EMITTENTIN UND ÜBER 
DIE GESELLSCHAFTER ZUM ZEITPUNKT DER AUFSTELLUNG DES 
VERKAUFSPROSPEKTS 

1. GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTER UND GESELLSCHAFTER ZUM ZEITPUNKT DER 
PROSPEKTAUFSTELLUNG; ART UND GESAMTBETRAG DER INSGESAMT GEZEICHNETEN UND DER 
EINGEZAHLTEN EINLAGEN 

Die alleinige Gründungsgesellschafterin ist mit der alleinigen Gesellschafterin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung identisch. Sämtliche Angaben, die sich auf die Gründungsgesellschafterin der Emittentin beziehen, gelten 
deshalb im selben Maße auch für die Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

Alleinige Gründungsgesellschafterin der Emittentin war die ISPEX AG, Nürnberger Straße 38, 94448 Bayreuth 
mit Sitz in Bayreuth. Die ISPEX AG hat bei Gründung sämtliche 25.000 Geschäftsanteile der Emittentin im Nenn-
betrag zu jeweils EUR 1 per Bareinlage übernommen und hierauf EUR 25.000 eingezahlt. Die Einlagen sind 
vollständig eingezahlt; es stehen insoweit keine Einlagen aus. 

So lautet der Gesamtbetrag der von der ISPEX AG als Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung insgesamt gezeichneten und eingezahlten Einlagen EUR 
25.000. Dieser ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile der Emittentin im Nennbetrag zu jeweils EUR 1. Hierbei 
handelt es sich um GmbH-Anteile. 

2. WEITERE ANGABEN 

2.1. GEWINNBETEILIGUNGEN, ENTNAHMERECHTE UND JAHRESBETRAG DER SONSTIGEN 
GESAMTBEZÜGE, DIE DEN GRÜNDUNGSGESELLSCHAFTERN UND DEN GESELLSCHAFTERN ZUM 
ZEITPUNKT DER PROSPEKTAUFSTELLUNG INSGESAMT ZUSTEHEN 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hat gemäß § 29 GmbH-Gesetz Anspruch auf Auszahlung des Jahresüberschusses zuzüglich eines Gewinn-
vortrags und abzüglich eines Verlustvortrags auf Basis des festgestellten Jahresabschlusses der Emittentin.  

Die ISPEX Financial Services GmbH hat am 14.12.2015 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
gemäß §§ 291 ff. AktG mit der ISPEX AG mit Wirkung zum 1.1.2015 abgeschlossen. Der Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrag wurde mit Eintragung in das Handelsregister der ISPEX Financial Services GmbH am 
16.12.2015 wirksam. 

Der prognostizierte Bilanzgewinn über die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2021, der aufgrund des ab-
geschlossen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags an die ISPEX AG abgeführt werden soll, beträgt ins-
gesamt rund 4,338 Mio. Euro (Prognose). Die ISPEX AG hat sich als alleinige Gesellschafterin der ISPEX Financial 
Services GmbH für mindestens fünf Jahre verpflichtet, den Anspruch auf Gewinnabführung gemäß des abge-
schlossenen Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrags nicht auszahlen zu lassen, sondern die liquiden Mit-
tel hieraus zum Ankauf weiterer Provisionsforderungen bei der Emittentin als verzinsliches Gesellschafterdarle-
hen zu belassen. Das Gesellschafterdarlehen wird ab der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses bis zum 
Ende des fünften auf den Stichtag des Jahresabschlusses folgenden Geschäftsjahres gewährt. Eine Kündigung 
ist frühestens zum 31.12.2021 zulässig. Das Gesellschafterdarlehen ist ab dem Bilanzstichtag linear mit 5 % pro 
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Jahr zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig mit der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens fällig. Die Zins-
erträge der ISPEX AG aus diesem Gesellschafterdarlehen betragen prognostiziert über die gesamte Planungspe-
riode bis zum 31.12.2021 insgesamt 447.883 Euro (Prognose). 

Auf der Ebene der ISPEX-Gruppe stehen der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emit-
tentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung, der ISPEX AG, Gewinnbeteiligungen und Entnahmerechte an den 
Schwesterngesellschaften der Emittentin, der ife - Institut für Energieeffizienz GmbH, der ISPEX Consulting 
GmbH, der ISPEX Energie Service GmbH und der E.Q Energy GmbH zu, die in der Höhe nicht genannt werden 
können. 

Weiter steht der der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung, der ISPEX AG, Gewinnbeteiligungen und Entnahmerechte an ihrer Minderheitsbeteiligung, 
der Sektor Energie GmbH zu, die in der Höhe nicht genannt werden können. 

Die ISPEX AG berechnet gegenüber der Emittentin eine pauschale Konzernumlage in Höhe von 30.000 Euro pro 
Geschäftsjahr. Diese beträgt damit prognostiziert über die gesamte Planungsperiode bis zum 31.12.2021 insge-
samt 180.000 Euro (Prognose). Die Konzernumlage umfasst die Kosten für Personaldienstleistungen, Finanzen, 
Controlling, Buchhaltung, Faktura, anteilige Bürokosten, Raumkosten und sonstigen Sachkosten. 

Von den vorstehend genannten Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechten und sonstigen Gesamtbezügen abgese-
hen stehen der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung keine Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte oder sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere Geh-
älter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistun-
gen jeder Art zu. 

2.2. EINTRAGUNGEN IN DAS FÜHRUNGSZEUGNIS IN BEZUG AUF VERURTEILUNGEN WEGEN EINER 
STRAFTAT 

Da es sich bei der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung um eine juristische Person handelt, deren Sitz und Geschäftsleitung sich im Inland befindet 
ist die Erstellung eines Führungszeugnisses nicht möglich. Bezüglich der genannten juristischen Personen beste-
hen keine ausländischen Verurteilungen. 

2.3. ANGABEN ÜBER INSOLVENZVERFAHREN 

Über das Vermögen der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung wurde innerhalb der letzten fünf Jahre kein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels 
Masse abgewiesen. Die Gründungsgesellschafterin war nicht innerhalb der letzten fünf Jahre in der Geschäfts-
führung einer Gesellschaft tätig, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse ab-
gewiesen wurde. 

2.4. ANGABEN ÜBER DIE AUFHEBUNG VON ERLAUBNISSEN ZUM BETREIBEN VON BANKGESCHÄFTEN 
ODER ZUR ERBRINGUNG VON FINANZDIENSTLEISTUNGEN DURCH DIE BUNDESANSTALT FÜR 
FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT 

Gegenüber der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung ist eine frühere Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder zur Erbringung von Finanz-
dienstleistungen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht aufgehoben worden.  

2.5. ANGABEN ÜBER BETEILIGUNGEN AN UNTERNEHMEN GEMÄSS § 7 ABS. 2 VERMVERKPROSPV 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die mit dem Vertrieb der angebotenen Ver-
mögensanlage beauftragt sind. 
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Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der E.Q Energy GmbH. Bei der Emittentin bestehen Verrech-
nungskonten mit der E.Q Energy GmbH u.a. für die interne Verbuchung von Kaufpreiszahlung, Kaufpreisabschlag 
und Kaufpreiseinbehalt bzgl. der Provisionsforderungen. Die E.Q Energy GmbH reicht daher Fremdkapital an die 
Emittentin aus.  

Darüber hinaus ist die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die der Emittentin Fremdka-
pital zur Verfügung stellen. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der Emittentin. Die Emittentin erbringt die folgenden Leis-
tungen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts. Die Emittentin erbringt im 
Zusammenhang mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Forderungen von der E.Q Energy GmbH bestimmbare 
Leistungen, u. a. die Übernahme der Abrechnung, des Ausfallrisikos („Delkredererisiko“) und der Vorfinanzierung 
über die Laufzeit der Forderungen. Für diese Leistungen erhält die Emittentin eine Vergütung vergleichbar einer 
„Factoring-Gebühr“. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der E.Q Energy GmbH. Die E.Q Energy GmbH erbringt fol-
gende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts. Die Emittentin erwirbt von der E.Q 
Energy GmbH bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber 
verschiedenen Energielieferanten aus der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen an überwiegend gewerb-
lich tätige Energieabnehmer. Die Vermittlung der Strom- und Gaslieferungen erfolgt gegen Lieferantenprovision 
durch die im Energiemaklerpool organisierten selbstständigen Energiemaklern, die hieraus einen "Unterprovisi-
onsanspruch" gegenüber der E.Q Energy GmbH erwerben. Die E.Q Energy GmbH ist alleiniger Vertragspartner 
der mit den Energielieferanten geschlossenen Provisionsvereinbarung. Der künftige Provisionsanspruch aus der 
erfolgreichen Vermittlung steht der E.Q Energy GmbH zu. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hält unmittelbar 100% der Geschäftsanteile an der ISPEX Energie Service GmbH. Die ISPEX Energie Service 
GmbH erbringt folgende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts. Die ISPEX Energie 
Service GmbH, agiert als „Eigenmakler“ der ISPEX-Gruppe und vermittelt Strom- und Gaslieferungen überwiegend 
an gewerbliche Energieabnehmer über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH. Die der ISPEX Energie 
Service GmbH zustehenden anteiligen Provisionsforderungen werden über den Energiemaklerpool der E.Q 
Energy GmbH gegenüber den Energielieferanten abgerechnet und ausgezahlt. Die Emittentin kann bereits ent-
standene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwer-
ben, die aus der Vermittlungstätigkeit der ISPEX Energie Service GmbH entstanden sind. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung hält unmittelbar 25% der Geschäftsanteile an der Sektor Energie GmbH. Die Sektor Energie GmbH erbringt 
folgende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts. Die Sektor Energie GmbH ver-
mittelt als Energiemakler Energielieferungen über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH. Die der Sektor 
Energie GmbH zustehenden anteiligen Provisionsforderungen werden über den Energiemaklerpool der E.Q 
Energy GmbH gegenüber den Energielieferanten abgerechnet und ausgezahlt. Die Emittentin kann bereits ent-
standene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwer-
ben, die aus der Vermittlungstätigkeit der Sektor Energie GmbH entstanden sind. 

Drüber hinaus ist die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung nicht unmittelbar oder mittelbar an Unternehmen beteiligt, die Lieferungen oder Leistungen 
im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist aufgrund ihrer Stellung als Konzernobergesellschaft an allen Gesellschaften der ISPEX-Gruppe, wie sie 
im Abschnitt "VII. Allgemeine Angaben zu der ISPEX Financial Services GmbH – 1.4. Organisationsstruktur" auf 
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Seite 56 bis 57 genannt sind, unmittelbar beteiligt. Alle Gesellschaften der ISPEX-Gruppe sind Unternehmen, die 
mit der Emittentin und Anbieterin verbunden sind. Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin 
der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ist mit 25% der Geschäftsanteile an der Sektor Energie 
GmbH unmittelbar beteiligt. Die Sektor Energie GmbH ist damit ein Unternehmen, das mit der Emittentin und 
Anbieterin mittelbar über die ISPEX AG in einem Beteiligungsverhältnis steht. Darüber hinaus bestehen keine 
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen der Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der 
Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung an Unternehmen, die mit der Emittentin und Anbieterin nach 
§ 271 des Handelsgesetzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 

2.6. ANGABEN ÜBER TÄTIGKEITEN FÜR UNTERNEHMEN GEMÄSS § 7 ABS. 3 VERMVERKPROSPV 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht für Unternehmen tätig, die mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensanlage beauftragt sind. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht für Unternehmen tätig, die der Emittentin Fremdkapital zur Verfügung stellen. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung erbringt für die E.Q Energy GmbH typische Leistungen einer Konzernobergesellschaft wie Management-
dienstleistungen, Finanzmanagement, Buchhaltung, Controlling und Faktura. Die E.Q Energy GmbH erbringt fol-
gende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts. Die Emittentin erwirbt von der E.Q 
Energy GmbH bereits entstandene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber 
verschiedenen Energielieferanten aus der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen an überwiegend gewerb-
lich tätige Energieabnehmer. Die Vermittlung der Strom- und Gaslieferungen erfolgt gegen Lieferantenprovision 
durch die im Energiemaklerpool organisierten selbstständigen Energiemaklern, die hieraus einen "Unterprovisi-
onsanspruch" gegenüber der E.Q Energy GmbH erwerben. Die E.Q Energy GmbH ist alleiniger Vertragspartner 
der mit den Energielieferanten geschlossenen Provisionsvereinbarung. Der künftige Provisionsanspruch aus der 
erfolgreichen Vermittlung steht der E.Q Energy GmbH zu. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung erbringt für die ISPEX Energie Service GmbH typische Leistungen einer Konzernobergesellschaft wie Ma-
nagementdienstleistungen, Finanzmanagement, Buchhaltung, Controlling und Faktura. Die ISPEX Energie Service 
GmbH erbringt folgende Leistungen im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlageobjekts. Die ISPEX Energie 
Service GmbH, agiert als „Eigenmakler“ der ISPEX-Gruppe und vermittelt Strom- und Gaslieferungen überwiegend 
an gewerbliche Energieabnehmer über den Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH. Die der ISPEX Energie 
Service GmbH zustehenden anteiligen Provisionsforderungen werden über den Energiemaklerpool der E.Q 
Energy GmbH gegenüber den Energielieferanten abgerechnet und ausgezahlt. Die Emittentin kann bereits ent-
standene oder noch entstehende zukünftig fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwer-
ben, die aus der Vermittlungstätigkeit der ISPEX Energie Service GmbH entstanden sind. 

Darüber hinaus ist die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung nicht für Unternehmen tätig, die die Lieferungen oder Leistungen im Zusammenhang mit 
der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts erbringen. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung erbringt für die E.Q Energy GmbH, die ISPEX Energie Service GmbH und die ISPEX Consulting GmbH typische 
Leistungen einer Konzernobergesellschaft wie Managementdienstleistungen, Finanzmanagement, Buchhaltung, 
Controlling und Faktura. Die E.Q Energy GmbH, die ISPEX Energie Service GmbH und die ISPEX Consulting GmbH 
sind mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsgesetzbuches verbundene Unternehmen.  

Darüber ist die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung nicht für Unternehmen tätig, die mit der Emittentin und Anbieterin nach § 271 des Handelsge-
setzbuches in einem Beteiligungsverhältnis stehen oder verbunden sind. 



 

 

68 

2.7. ANGABEN ÜBER VERTRIEB, ZURVERFÜGUNGSTELLUNG UND VERMITTLUNG VON FREMDKAPITAL 
UND ERBRINGUNG VON LIEFERUNGEN ODER LEISTUNGEN GEMÄSS § 7 ABS. 4 
VERMVERKPROSPV 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung ist nicht mit dem Vertrieb der emittierten Vermögensanlage beauftragt. 

Bei der Emittentin bestehen Verrechnungskonten mit der Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafte-
rin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung u.a. für die Verbuchung der Konzernumlage. Der erwirt-
schaftete Jahresüberschuss der Emittentin wird planmäßig nicht an die Gründungsgesellschafterin und alleinige 
Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung ausgezahlt, sondern steht der Emittentin 
als verzinsliches Gesellschafterdarlehen für ihr weiteres Wachstum, insbesondere für den Ankauf weiterer Provi-
sionsforderungen zur Verfügung. Das Gesellschafterdarlehen wird ab der Feststellung des jeweiligen Jahresab-
schlusses bis zum Ende des fünften auf den Stichtag des Jahresabschlusses folgenden Geschäftsjahres gewährt. 
Eine Kündigung ist frühestens zum 31.12.2021 zulässig. Das Gesellschafterdarlehen ist ab dem Bilanzstichtag 
linear mit 5 % pro Jahr zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig mit der Rückzahlung des Gesellschafterdarle-
hens fällig. Die Gründungsgesellschafterin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Pros-
pektaufstellung reicht daher Fremdkapital an die Emittentin aus. Darüber hinaus stellt die Gründungsgesellschaf-
terin und alleinigen Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung der Emittentin weder 
Fremdkapital zur Verfügung noch vermittelt sie der Emittentin Fremdkapital. 

Die Gründungsgesellschafterin und alleinige Gesellschafterin der Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung erbringt im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung des Anlageobjekts keine Lieferungen 
oder Leistungen. 

XI . BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT DER ISPEX FINANCIAL SERVICES 
GMBH 

1.1. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND FINANZIERUNGSKONZEPT 

Der alleinige Geschäftszweck der ISPEX Financial Services GmbH besteht in der Vornahme von Finanzgeschäften 
mit der ISPEX AG und ihren verbundenen Unternehmen, insbesondere auf den Gebieten des Factorings sowie der 
Leasing-, Projekt- und Konzernfinanzierung sowie allen damit in Zusammenhang stehenden Geschäften und 
Dienstleistungen. Außerdem kann die Emittentin Finanzierungsgeschäfte aller Art mit der ISPEX AG und deren 
verbundenen Unternehmen betreiben – soweit diese keiner Erlaubnis oder Lizenz bedürfen sowie keiner Aufsicht 
unterstehen. 

Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial Services GmbH ist der Ankauf von bereits entstandenen 
oder noch entstehenden zukünftig fälligen Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten von der E.Q 
Energy GmbH sowie deren Abrechnung und Einzug bei Fälligkeit. Die den Forderungen zugrundeliegenden Pro-
visionsansprüche stammen aus der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen über den von der E.Q Energy 
GmbH betriebenen Energiemaklerpool. Die Vermittlung von Strom und Gas erfolgt überwiegend an gewerbliche 
Energieabnehmer für die kommenden Lieferjahre. 

Die aus der Vermittlung von Energielieferungen entstehenden – in der Regel mit Aufnahme der Belieferung für 
das jeweilige Lieferjahr fälligen – Provisionsforderungen werden von der ISPEX Financial Services GmbH erwor-
ben. Die Forderungen werden mit allen Rechten von der E.Q Energy GmbH (die „Zedentin“) an die ISPEX Financial 
Services GmbH (die „Zessionarin“) abgetreten. Die Zessionarin wird wirtschaftliche Eigentümerin der Provisions-
forderungen und trägt mithin das Ausfallrisiko der Forderung, d. h. das Risiko des Ausfalls eines oder mehrerer 
Energielieferanten als Gläubiger der Ansprüche (das „Adressrisiko“). Für den rechtlichen Bestand der Forderung 
garantiert die E.Q Energy GmbH, d. h., bei teilweisem oder vollständigem Ausfall der Energielieferung bzw. des 
Energieabnehmers ist die Zedentin zum Ausgleich verpflichtet. 
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Zum Ausgleich des übernommenen Ausfallrisikos sowie der Vorfinanzierungs- und Abrechnungsfunktion erwirbt 
die ISPEX Financial Services GmbH die bereits entstandenen oder noch entstehenden zukünftig fälligen zum Zeit-
punkt der Abtretung nicht zahlungsgestörten Provisionsforderungen mit einem Abschlag (der „Kaufpreisab-
schlag“) auf den Bruttonominalwert. Der Bruttonominalwert entspricht dem wirtschaftlichen Nennwert der For-
derung im Zeitpunkt des Erwerbs. Zusätzlich behält die Zessionarin einen Anteil des Bruttokaufpreises (der „Kauf-
preiseinbehalt“) der Forderung zur Absicherung der Haftung der E.Q Energy GmbH für den rechtlichen Bestand 
der Forderung ein. Der Kaufpreiseinbehalt wird erst nach vollständiger Erfüllung des Geschäfts (oder Ausfall des 
Energielieferanten) an die Zedentin ausgezahlt. Die anfängliche Kaufpreiszahlung an die Verkäuferin der Forde-
rung beträgt in der Regel nicht mehr als 70 % des Bruttonominalwerts der Provisionsforderung. 

Dieser Wert kann bei veränderter Risikostruktur, veränderten Laufzeiten der Energielieferverträge, verändertem 
Zeitraum der Vorfinanzierung, verändertem Aufwand der Abrechnung und des Einzugs oder verändertem Risi-
koprofil der Energieabnehmer jederzeit angepasst werden. 

Explizit kauft die Emittentin im Rahmen eines Forderungskaufvertrages die von der E.Q Energy GmbH aus der 
Vermittlung von Energielieferungen von verschiedene Energielieferanten entstandene oder noch entstehende Pro-
visionsansprüche i. d. R. auf monatlicher Basis an. Durch den Verkauf dieser Forderungen an die ISPEX Financial 
Services GmbH wird die E.Q Energy GmbH in die Lage versetzt, den angeschlossenen Energiemaklern die übli-
cherweise in Jahresraten von den Energielieferanten auszuzahlende Provision anteilig vorschüssig bereits mit 
erfolgreicher Vermittlung des Energieliefervertrags auszubezahlen. Für diesen Provisionsvorschuss nehmen die 
angeschlossenen Energiemakler einen Abschlag auf ihren anteiligen Provisionsanspruch hin. 

Die Finanzierung aus dem Verkauf der Provisionsforderung dient dem gezielten Auf- und Ausbau des Vertriebs 
über den Energiemaklerpool und somit der Generierung zukünftiger Einnahmen aus der Vermittlung von Strom 
und Gaslieferungen. 

Die Emittentin ist in folgender Weise Abhängig von Patenten, Lizenzen, Verträgen oder neue Herstellungsverfah-
ren, die von wesentlicher Bedeutung für ihre Geschäftstätigkeit oder ihre Ertragslage sind. 

Die ISPEX Financial Services GmbH ist für ihre Geschäftstätigkeit und ihren wirtschaftlichen Erfolg in besonderer 
Weise davon abhängig, dass zukünftig stets eine ausreichende Anzahl von für ihr Geschäftsmodell zum Ankauf 
geeigneten Provisionsforderungen durch die E.Q Energy GmbH und somit von dem Energiemaklerpool und den 
dort organisierten Energiemaklern bereitgestellt werden können. Sie ist daher von dem mit der E.Q Energy ge-
schlossene Rahmenvertrag über den Ankauf von Provisionsforderungen vom 23.01.2015 abhängig. 

Ebenso ist die ISPEX Financial Services GmbH für ihre Geschäftstätigkeit von den von der E.Q Energy GmbH mit 
verschiedenen Energielieferanten geschlossenen Provisionsvereinbarungen abhängig, da die Emittentin ohne 
diese Provisionsvereinbarungen keine Provisionsforderungen ankaufen könnte. Der Bestand dieser Provisionsver-
einbarungen ist daher von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit und die Ertragslage der Emittentin.  

Weiter ist die ISPEX Financial Services GmbH vom Bestand des mit der ISPEX AG am 14.12.2015 geschlossenen 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abhängig. Zum einen, da durch diesen eine ertragssteuerliche 
Organschaft begründet wird. Hierdurch findet die Besteuerung auf der Ebene der ISPEX AG und nicht auf der 
Ebene der ISPEX Financial Services GmbH statt. Eine Besteuerung auf Ebene der ISPEX Financial Services GmbH 
würde sich negativ auf ihre Geschäftstätigkeit und die Ertragslage auswirken. Zum anderen, da sich die ISPEX 
AG als alleinige Gesellschafterin der ISPEX Financial Services GmbH für mindestens fünf Jahre verpflichtet hat, 
sich den Anspruch auf Gewinnabführung gemäß des abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungs-
vertrags – soweit steuerlich zulässig – nicht auszahlen zu lassen, sondern die liquiden Mittel hieraus als Gesell-
schafterdarlehen zum Ankauf weiterer Provisionsforderungen bei der Emittentin zu belassen. Die ISPEX Financial 
Services GmbH ist davon abhängig, dass ihr diese Gesellschafterdarlehen weiterhin gewährt werden, da sie an-
sonsten – sofern es ihr nicht gelingt anderweitige Fremdmittel aufzunehmen - ihre Geschäftstätigkeit ggf. ein-
schränken müsste, was wiederum negative Auswirkungen auf ihre Ertragslage hätte. 

Im Kreditvertrag vom 02.03.2015 konnte die ISPEX Financial Services GmbH ein Darlehen bei einer privaten 
Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 1 Mio. Euro aufnehmen. Die ISPEX Financial Services GmbH ist auch davon 
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abhängig, dass ihr diese Fremdmittel weiterhin gewährt werden, da sie ansonsten – sofern es ihr nicht gelingt 
anderweitige Fremdmittel aufzunehmen - ihre Geschäftstätigkeit ggf. einschränken müsste, was wiederum nega-
tive Auswirkungen auf ihre Ertragslage hätte. 

Darüber hinaus besteht keine Abhängigkeit der ISPEX Financial Services GmbH von Patenten, Lizenzen, Verträgen 
oder neue Herstellungsverfahren, die von wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder Ertragslage der 
Emittentin sind. 

Die derzeit bei der Emittentin getätigten Investitionen stellen sich wie folgt dar: 

Zum laufenden Ankauf der Provisionsforderungen hat die ISPEX Financial Services GmbH mit Wirkung zum 
23.01.2015 einen Rahmenvertrag mit der E.Q Energy GmbH abgeschlossen, der die rechtssichere Abtretung der 
Forderungen mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an die Emittentin regelt. Die Gesellschaft wird wirt-
schaftliche Eigentümerin der Provisionsansprüche und kann diese unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ im 
Umlaufvermögen der Bilanz aktivieren.  

Im März 2015 konnte die Gesellschaft ein Darlehen einer privaten Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 1 Mio. 
Euro aufnehmen. Mit dem Darlehen hat die Emittentin von der E.Q Energy GmbH zukünftig fällige Provisionsfor-
derungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten für die Lieferjahre 2016, 2017 und 2018 erworben.  

Bis zum Jahresende 2015 hat die Emittentin in zwölf monatlichen Tranchen („Ankaufstranchen 2015“) zukünftig 
fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten mit einem Bruttonennwert in Höhe von insgesamt 
2,882 Mio. Euro angekauft. Aus dem Ankauf erwartet die Gesellschaft eine Vergütung in Höhe in Höhe von 
0,605 Mio. Euro. Die erworbenen Provisionsforderungen werden in den Lieferjahren 2016, 2017 und 2018 fällig 
und von der ISPEX Financial Services GmbH jeweils mit Beginn der Energielieferung gegenüber den Energieliefe-
ranten abgerechnet. 

Darüber hinaus existieren keine weiteren laufenden Investitionen bei der Emittentin. 

Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst worden. 

Gerichts-, Schieds- oder Verwaltungsverfahren, die einen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Emittentin und 
die Genussrechte haben können, sind nicht anhängig. 

Die Grundlage für den Provisionsanspruch stellen die von der E.Q Energy GmbH mit den Energielieferanten ge-
schlossenen Provisionsvereinbarungen dar. Die Provisionsforderungen entstehen aus der Vermittlungstätigkeit 
der an den Energiemaklerpool angeschlossenen unabhängigen Energiemakler (die „Vermittler“). Das Geschäfts-
modell des Energiemaklerpools wird deswegen im Folgenden erläutert: 

1.2. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND MAKLERKONZEPT 

Der Energiemaklerpool ist eine Vertriebsdachorganisation, die nach dem Vorbild der in der Finanz- und Versiche-
rungsbranche verbreiteten Maklerpools funktioniert. Unabhängige und selbstständige Energiemakler schließen 
sich dem Energiemaklerpool an, der zentrale Dienste und vor allem Produkte (Strom und Gas) inklusive der not-
wendigen Provisionsrahmenvereinbarungen mit Energielieferanten zur Verfügung stellt. Die Tätigkeit der Ener-
giemakler besteht in der Vermittlung von Strom und Gas, insbesondere an größere Gewerbe- und kleinere Indust-
riekunden. Dabei erfolgt der Vertrieb vor Ort beim Kunden unter dem jeweiligen Außenauftritt des Maklers. Der 
Energiemaklerpool agiert dabei als eine Art „Back-Office“ des jeweiligen Maklers und tritt beim Kunden nicht in 
Erscheinung. 

Der Energiemaklerpool wird von der E.Q Energy GmbH (im Folgenden: E.Q Energy), einer hundertprozentigen 
Tochter der ISPEX AG, betrieben.  

Im Unterschied zu anderen Vertriebsdachorganisationen auf dem Energiemarkt, die sich an Tarifkunden wenden, 
konzentriert sich der Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH auf die Vermittlung von Energie zu individuell 
kalkulierten Preisen für Kunden aus dem gewerblichen und industriellen Sektor. 
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1.3. VERTRAGSVERHÄLTNISSE 

Abbildung: Vertragliche Beziehungen 

Folgende Vertragsverhältnisse bestehen zwischen den Beteiligten: 

Energielieferant – Endkunde 

Parteien des Energieliefervertrages sind Energielieferant und Endkunde. Weder der Energiemakler vor Ort noch 
die E.Q Energy GmbH, die den Energiemaklerpool betreibt, sind Vertragsparteien. 

Energielieferant – Energiemaklerpool  

Es besteht ein Rahmenvertrag, der E.Q Energy zum Vertriebspartner des Energielieferanten macht. Im Rahmen-
vertrag werden die Art der Vermittlung von Strom und Gas sowie die im Falle der erfolgreichen Vermittlung vom 
Lieferanten an E.Q Energy zu zahlende Provision geregelt. 

Energiemaklerpool – Energiemakler 

Es besteht ein Poolpartnervertrag, der die Anbindung des Energiemaklers an den Maklerpool regelt. Darin sind 
im Wesentlichen die Entstehung des Provisionsanspruchs des Energiemaklers sowie die Modalitäten der Auszah-
lung (Auszahlungszeitpunkt, Vorschuss, Stornoreserve, Rückzahlungsansprüche etc.) geregelt. 

Energiemakler – Endkunde 

Gegebenenfalls besteht ein Auftragsverhältnis oder ein Beratungsvertrag, wodurch der Energiemakler gegen-
über dem Endkunden verpflichtet / berechtigt wird, für diesen tätig zu werden. Auf dieses Verhältnis hat der 
Energiemaklerpool keinen Einfluss und ist nicht beteiligt und demnach auch nicht in einer Haftung. 

Demnach besteht kein Vertragsverhältnis zwischen Energielieferant und Energiemakler sowie zwischen Endkunde 
und Energiemaklerpool. 

1.4. PROVISIONSMODELL 

Die Tätigkeit der Makler wird grundsätzlich in Form von Provisionen von den vermittelten Lieferanten vergütet. 
Die Rahmenverträge für diese Provisionen schließt zentral die E.Q Energy GmbH ab, welche die Provisionen auch 
gegenüber den Energielieferanten abrechnet. Die eingenommenen Provisionen werden im Anschluss an die an-
geschlossenen Energiemakler, die jeweils die Vermittlungsleistung erbracht haben, ausgeschüttet, wobei ein Teil 
der Provisionen als Vergütung für den Energiemaklerpool in Abzug gebracht wird. 

Die Festlegung der Höhe der Provisionen erfolgt individuell angepasst an die jeweilige Situation des Kunden, für 
den ein Angebot bei den Energielieferanten eingeholt wird. Die Energielieferanten bieten einen reinen Energie-
preis an, auf den eine Provision für den Makler und eine Marge für den Energiemaklerpool (jeweils in ct/kWh) 
aufgeschlagen wird. Diese Aufschläge werden gegenüber dem Endkunden in den endgültigen Energiepreis ein-
gerechnet. 

Als Besonderheit im Energiemarkt ist zu beachten, dass Lieferverträge zwar bis zu drei Jahre in die Zukunft ab-
geschlossen werden können, die Provisionen jedoch üblicherweise erst mit Lieferbeginn für das begonnene Lie-
ferjahr im Voraus ausgeschüttet werden. Die erwirtschafteten Provisionen werden folglich erst im jeweiligen Lie-
ferjahr in der E.Q Energy GmbH zahlungs- und umsatzwirksam. 
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Die folgende Abbildung zeigt die wesentlichen Abläufe im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell des Ener-
giemaklerpools:  

Abbildung: Abläufe im Energiemaklerpool 

Die Abrechnung und Ausschüttung der Provisionen an den Energiemakler erfolgt entweder regulär zu Beginn 
eines jeden Lieferjahres oder vorschüssig nach Vertragsabschluss. 

Bei einer regulären Auszahlung rechnet die E.Q Energy GmbH den auf den Makler anfallenden Provisionsteil 
diesem gegenüber ab, sobald die jeweilige Provision vom Energielieferanten für das betreffende Lieferjahr aus-
bezahlt wurde. Für den Energiemaklerpool entsteht kein Finanzierungsbedarf. Er gibt lediglich einen Teil der er-
haltenen Provision weiter. 

Erhält ein Energiemakler die Provision vorschüssig, wird die Provision unter Beachtung der Absicherungsmecha-
nismen für Vorschussprovisionen bereits mit der Bestätigung des Vertragsabschlusses durch den jeweiligen Ener-
gielieferanten an den Makler ausgeschüttet, d.h., der Energiemaklerpool geht in diesem Falle in Vorleistung und 
es entsteht ein Finanzierungsbedarf. 

Dieses Abrechnungsmodell stellt ein Alleinstellungsmerkmal des Maklerpools dar und trägt erheblich zu dessen 
Erfolg bei. Es wurde gewählt, um in kurzer Zeit eine große Zahl leistungsstarker Energiemakler zu gewinnen. 

1.5. ABSICHERUNG DER VORSCHUSSPROVISIONEN 

1.5 .1 .  BONITÄTSAUSKUNFT ÜBER DIE  ENDKUNDEN 

Grundsätzlich wird bei Aufträgen mit einem höheren Provisionsvolumen über den betreffenden Energieabnehmer 
eine Bonitätsauskunft eingeholt. Die Auszahlung der Provision erfolgt nur bei ausreichender Bonität. 

Zusätzlich zur Bonitätsprüfung durch die E.Q Energy GmbH erfolgt bei Vertragsabschluss auch durch die meisten 
Energielieferanten eine Abfrage zur Bonität des Kunden. Die Lieferanten nehmen nur vertretbare Risiken an. 

1 .5 .2 .  BONITÄTSAUSKUNFT ÜBER DIE  MAKLER 

Generell erhalten Energiemakler eine vorschüssige Auszahlung von Provisionen nur nach positiver Bonitätsprü-
fung. 

1 .5 .3 .  STORNORESERVE 

Als Abschlussprovision werden derzeit maximal 80 % des auf den Energiemakler entfallenden künftigen Provisi-
onsanspruchs vorschüssig ausbezahlt. Die verbleibenden mindesten 20 % werden als sog. "Stornoreserve" ein-
behalten und dienen in voller Höhe der Absicherung sämtlicher Rückzahlungsansprüche, falls eine Energieliefe-
rung oder ein Energieabnehmer vollständig oder teilweise ausfällt. Die einbehaltene Stornoreserve kann von der 
E.Q Energy GmbH vollständig auch zur Deckung des Ausfalls anderer Kunden des Energiemaklers oder sonstiger 
Rückgewähransprüche aus der Vermittlungsleistungen herangezogen werden. Die E.Q Energy GmbH zahlt die 
Stornoreserve derzeit endfällig an den Energiemakler aus, sofern der Energieliefervertrag vollständig erfüllt 
wurde und keine Rückzahlungsansprüche bestehen. 
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1.6. BESTAND UND ENTWICKLUNG ZUKÜNFTIG FÄLLIGER PROVISIONSFORDERUNGEN 

Der Energiemaklerpool der E.Q Energy GmbH verfügte zum 29.02.2016 über zukünftig fällige Provisionsforde-
rungen aus der Vermittlung von Energielieferverträgen mit einem Nettonominalwert in Höhe von insgesamt etwa 
3,106 Mio. Euro, die aufgrund künftiger oder bereits begonnener Energielieferungen bis Ende 2020 gegenüber 
den betreffenden Energielieferanten abgerechnet werden können. 

Von diesen zukünftig fälligen Provisionsforderungen hat die ISPEX Financial Services GmbH bis zum 29.02.2016 
für die Lieferjahre 2016 bis 2019 Forderungen in einem Nettonominalwert in Höhe von etwa 2,536 Mio. Euro 
(dies entspricht einem Bruttonominalwert in Höhe von etwa 3,016 Mio. Euro) von der E.Q Energy GmbH erwor-
ben. Die Forderungen werden im Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2019 in der Regel auf monatlicher 
Basis von der ISPEX Financial Services GmbH gegenüber den betreffenden Energielieferanten abgerechnet. 

Die E.Q Energy GmbH wird ihren Wachstumspfad weiter fortsetzen und bindet permanent neue Energiemakler 
an. Der Finanzierungsbedarf für den Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeit, die Anbindung neuer Energiemakler 
sowie die Finanzierung der Provisionsvorschüsse an die Energiemakler soll mithilfe der ISPEX Financial Services 
GmbH aus der Veräußerung zukünftig fälliger Provisionsforderungen gedeckt werden. 

Das folgende Schaubild zeigt die Interaktionen zwischen ISPEX Financial Services GmbH und E.Q Energy GmbH: 

XII .  ANGABEN ÜBER DIE VERMÖGENS-,  FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER ISPEX 
FINANCIAL SERVICES GMBH 

Die nachfolgende Darstellung der bisherigen und der voraussichtlichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
ISPEX Financial Services GmbH nebst den Planannahmen und Planzahlen soll dem Anleger die Gelegenheit ge-
ben, das Genussrechtsangebot besser beurteilen zu können, um die Chancen und Risiken des zugrundeliegenden 
Geschäftsmodells der Emittentin besser einschätzen zu können. 

Da die Emittentin vor weniger als 18 Monaten gegründet worden ist und bisher keinen Jahresabschluss und 
Lagebericht nach § 24 des Vermögensanlagegesetzes erstellt hat, sind nachfolgend die Eröffnungsbilanz zum 
14.01.2015 und eine Zwischenübersicht zum 29.02.2016 sowie Angaben zur voraussichtlichen Vermögenslage, 
zur voraussichtlichen Finanzlage und zur voraussichtlichen Ertragslage für das Geschäftsjahr 2016 und die fol-
genden drei Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019 auf Basis der vorliegenden Geschäftsplanung bis zum Ge-
schäftsjahr 2021 (Prognose) aufgenommen. 

Zusätzlich sind Angaben zu den Planzahlen der Emittentin, insbesondere zu Investition, Finanzierung, Forderungs-
käufen, Umsatz und Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016 und die folgenden drei Geschäftsjahre 2017, 2018 und 
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2019 sowie Erläuterungen zu den wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhängen der Geschäftspla-
nung der ISPEX Financial Services GmbH enthalten. 

1.1. ERÖFFNUNGSBILANZ DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH ZUM 14. JANUAR 2015 

Die ISPEX Financial Services GmbH wurde mit Eintragung in das Handelsregister am 14.01.2015 gegründet. Die 

Eröffnungsbilanz zum 14.01.2015 ist nachfolgend vollständig abgedruckt. 

1 .1 .1 .  ERÖFFNUNGSBILANZ DER ISPEX F INANCIAL  SERVICES  GMBH ZUM 14.  JANUAR 2015 

Abbildung: Eröffnungsbilanz der Emittentin zum 14.01.2015 

 

1.2. ZWISCHENÜBERSICHT DER ISPEX FINANCIAL SERVICES GMBH ZUM 29. FEBRUAR 2016 

Zum 29.02.2016 hat die Gesellschaft eine Zwischenübersicht bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung erstellt, die nachfolgend vollständig abgedruckt ist. Die Zwischenübersicht zum 29.02.2016 ist ungeprüft. 

Die Zwischenübersicht zum 29.02.2016 gibt den aktuellen Stand der Finanzbuchhaltung der ISPEX Financial Ser-
vices GmbH zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wieder. Die Angaben in der Zwischenübersicht sind im Hin-
blick auf den noch nicht aufgestellten Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2015 als vorläufig zu betrach-
ten. 

  

Eröffnungsbilanz zum 14.01.2015

Euro Euro

A. Umlaufvermögen

I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.500,00

12.500,00

Euro Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00

nicht eingeforderte ausstehende

Kapitaleinlagen ‐12.500,00

eingefordertes Kapital 12.500,00

12.500,00

12.500,00 BILANZSUMME

 ISPEX Financial Services GmbH ‐ Eröffnungsbilanz zum 14.01.2015

AKTIVA

 BILANZSUMME

PASSIVA
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1 .2 .1 .  ZWISCHENBILANZ DER ISPEX F INANCIAL  SERVICES GMBH ZUM 29.  FEBRUAR 2016 

Abbildung: Zwischenbilanz der Emittentin zum 29.02.2016  

Zwischenbilanz zum 29.02.2016

Euro Euro

A. Umlaufvermögen

I.

1.  Forderungen aus Lieferung und Leistung 130.944               

2.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen 761.205               

3.  Sonstige Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte) 2.123.913            

3.016.062           

II.

162.137               

162.137               

3.178.199           

 PASSIVA Euro Euro

A. Eigenkapital

I. 25.000                 

II. 75.000                 

III. ‐                            

100.000               

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 31.380                 

31.380                 

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 2.232                   

‐ davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr Euro 2.231,78

2. Verbindlichkeiten gegenüber

verbundenen Unternehmen 833.220               

‐ davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr Euro 833.220,14

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 514.543               

‐ davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr Euro 514.542,76

4. 1.696.824            

‐ davon mit einer Restlaufzeit

bis zu einem Jahr Euro 1.696.823,89

3.046.819           

3.178.199           

 ISPEX Financial Services GmbH   ‐   Zwischenbilanz zum 29. Februar 2016

 BILANZSUMME

Gezeichnetes Kapital

Jahresüberschuss nach Gewinnabführung

Sonstige Verbindlichkeiten

 BILANZSUMME

und Schecks

 AKTIVA

Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 

Guthaben bei Kreditinstituten

Kapitalrücklage
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1 .2 .2 .  GEWINN-  UND VERLUSTRECHNUNG DER ISPEX  F INANCIAL  SERVICES  GMBH FÜR DEN ZEITRAUM 

VOM 14.  JANUAR 2015 B IS  29 .  FEBRUAR 2016 

Abbildung: Gewinn- und Verlustrechnung der Emittentin für den Zeitraum vom 14.01.2015 bis 29.02.2016 

1 .2 .3 .  WESENTLICHE ÄNDERUNGEN SE IT  DEM ST ICHTAG DER ZWISCHENÜBERSICHT 

Nach dem Stichtag der Zwischenübersicht zum 29.02.2016 sind keine wesentlichen Änderungen der Angaben 
zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Emittenten eingetreten.  

  

Gewinn‐ und Verlustrechnung vom 14.01.2015 bis zum 29.02.2016

Euro Euro

1. Umsatzerlöse 633.955               

2. Gesamtleistung 633.955               

3. sonstige betriebliche Erträge

a. ordentliche betriebliche Erträge

sonstige ordentliche Erträge 50.022                 

50.022                 

4. sonstige betriebliche Aufwendungen

a.

verschiedene betriebliche Kosten 228.874               

228.874               

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 80.129                 

‐ davon an verbundene

Unternehmen Euro 3.018,28

6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 374.974               

7. Gewinnabführung aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags 374.974               

8. Jahresüberschuss ‐                            

 ISPEX Financial Services GmbH   ‐   Gewinn‐ und Verlustrechnung vom 14.01.2015 bis zum 29.02.2016

ordentliche betriebliche Aufwendungen
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1.3. VORAUSSICHTLICHE VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN FÜR DAS 
GESCHÄFTSJAHR 2016 UND DIE FOLGENDEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SOWIE PLANZAHLEN 

Die Prognose der Bilanzwerte, Ergebnisse und Finanzmittel stellt die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung 
der Emittentin basierend auf den getroffenen Annahmen und Wirkungszusammenhänge des Geschäftsplans dar. 
Der Prognosezeitraum schließt an die Zwischenübersicht per 29.02.2016 an und umfasst das Geschäftsjahr 
2016 und die drei folgenden Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019. 

1 .3 .1 .  PROGNOSE DER VERMÖGENS- ,  F INANZ-  UND ERTRAGSLAGE DER EMITTENTIN FÜR DAS 

GESCHÄFTSJAHR 2016 UND DIE  FOLGENDEN DREI  GESCHÄFTSJAHRE SOWIE PLANZAHLEN 

1 .3 .2 .  VORBEMERKUNG ZU DEN ERLÄUTERUNGEN 

Die getroffenen Annahmen und Wirkungszusammenhänge des Geschäftsplans, die den abgedruckten Planzah-
len für das Geschäftsjahr 2016 und die drei folgenden Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019 zugrunde liegen, 
sind nachfolgend erläutert. 

1 .3 .3 .  PROGNOSE DER VERMÖGENSLAGE 

Abbildung: Prognose der Vermögenslage für das Geschäftsjahr 2016 und die drei folgenden Geschäftsjahre 2017, 2018 und 

2019  

 Voraussichtliche Vermögenslage  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019; Angaben in Euro)

 Planbilanz (Prognose) Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag

 AKTIVA 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

A. Umlaufvermögen

I.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.712.085          6.930.687          8.464.332          9.760.355         

    1.  Forderungen aus Lieferung und Leistung 20.112               48.967               77.985               95.462              

    2.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

    3.  Sonstige Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte) 4.691.973          6.881.720          8.386.347          9.664.893         

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 427.230             1.407.792          749.842             458.292            

 Bilanzsumme 5.139.315         8.338.479         9.214.174         10.218.646      

 Planbilanz (Prognose) Stichtag Stichtag Stichtag Stichtag

 PASSIVA 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

A. Eigenkapital 100.000             100.000             100.000             100.000            

I.   Gezeichnetes Kapital 25.000               25.000               25.000               25.000              

II.  Kapitalrücklage 75.000               75.000               75.000               75.000              

III. Gewinnrücklage ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

IV. Jahresüberschuss nach Gewinnabführung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

B. Genussrechtskapital 2.600.000          5.000.000          5.000.000          5.000.000         

C. Rückstellungen 33.400               53.400               77.400               103.400            

     1. Sonstige Rückstellungen 33.400               53.400               77.400               103.400            

         davon Rückstellungen für Bonitätsrisiken 28.400               48.400               72.400               98.400              

         davon Rückstellung für Prospekterstellung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

         davon Rückstellung für Aufbewahrung von Unterlagen 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                

         davon Rückstellung für Jahresabschluss und Prüfung 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                

D. Verbindlichkeiten 2.405.915          3.185.079          4.036.774          5.015.246         

     1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

     2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  613.325             862.404             981.972             1.102.254         

     3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,

         mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 660.562             1.059.671          1.692.470          2.467.184         

     4. sonstige Verbindlichkeiten 1.132.029          1.263.004          1.362.332          1.445.809         

 Bilanzsumme 5.139.315         8.338.479         9.214.174         10.218.646      
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1 .3 .4 .  ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ANNAHMEN UND WIRKUNGSZUSAMMENHÄNGE DER 

PROGNOSE DER VERMÖGENSLAGE 

AKTIVA 

A. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferung und Leistung 

Die fälligen Provisionsforderungen werden üblicherweise im Monat des Lieferbeginns für das jeweilige Lieferjahr 
im Voraus abgerechnet. In der Position „Forderungen aus Lieferung und Leistung“ werden die fälligen bereits 
abgerechneten aber noch nicht beglichenen Forderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten ausge-
wiesen: 

Abbildung: Bestandsveränderungen der Forderungen aus der Abrechnung gegenüber Energielieferanten 

Die noch nicht beglichenen Forderungen für Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres werden über den Ab-
schlussstichtag abgegrenzt und auf dem Unterkonto „Forderungen aus der Abrechnung gegenüber Energieliefe-
ranten“ verbucht. Diese Forderungen führen in der Regel im Januar des folgenden Jahres zu Einnahmen bei der 
Emittentin. 

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

Plangemäß bestehen keine Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen über den Bilanzstichtag hinaus. 

Abbildung: Bestandsveränderungen der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die möglichen Zahlungen von Energielieferanten an die E.Q Energy GmbH aus der Abrechnung von der Emitten-
tin erworbener fälliger Provisionsforderungen („Durchlaufende Posten“) oder möglicher Forderungen aufgrund 
der Bestandshaftung gegen die E.Q Energy GmbH („Veritätshaftung“) wären in der Planungsrechnung auf dem 
Verrechnungskonto als Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen erfasst, sofern und soweit die Auszah-
lung an die Emittentin zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht wurde. 

3. Sonstige Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte) 

Das Geschäftsmodell der Emittentin beruht auf dem Ankauf bereits entstandener oder noch entstehender zu-
künftig fälliger Provisionsforderungen der E.Q Energy GmbH gegenüber verschiedenen Energielieferanten aus 
der Vermittlung von Strom- und Gaslieferungen für die folgenden Lieferjahre mit einem Abschlag von derzeit 
25 % auf den wirtschaftlichen Nennwert. Die erworbenen Provisionsforderungen werden in der Regel mit Auf-
nahme der Belieferung durch den Energielieferanten im jeweiligen Lieferjahr fällig und können von der Gesell-
schaft vereinnahmt werden.  

Die erworbenen Provisionsforderungen werden zum wirtschaftlichen Nennwert inklusive der darauf entfallenden 
Umsatzsteuer („Bruttonennwert“) im Umlaufvermögen der Emittentin unter Sonstige Vermögensgegenstände als 
noch nicht fällige „Provisionsanwartschaftsrechte“ gegenüber Energielieferanten ausgewiesen. Der Zugang zum 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

1. Forderungen aus Lieferung und Leistung 20.112               48.967               77.985               95.462              

a.   Forderungen aus der Abrechnung gegenüber Energielieferanten* 20.112               48.967               77.985               95.462              

* Forderungen gegenüber Energielieferanten aus der Abrechnung von Provisionsansprüchen im Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres (Offene Posten).

 Forderungen zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

a.   Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen* ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

* Plangemäß bestehen keine Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen über den Bilanzstichtag hinaus

 Forderungen zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)
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Umlaufvermögen erfolgt mit dem Erwerb des Wirtschaftsguts zum Bruttonennwert in dem jeweiligen Wirtschafts-
jahr. Übersteigt der Abgang aus der Abrechnung fälliger Forderungen die Zuführung aus dem Ankauf künftiger 
Forderungen, entstehen liquide Mittel zum Ankauf weiterer Provisionsforderungen oder zur Rückführung u. a. des 
Genussrechtskapitals.  

Abbildung: Bestandsveränderungen der sonstigen Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte) 

Die zukünftig fälligen Provisionsforderungen für kommende Lieferjahre werden in der Regel auf monatlicher Basis 
aus dem vermittelten Neugeschäft des Energiemaklerpools angekauft. Das führt zu einem stetigen Anwachsen 
des Forderungsbestands im Umlaufvermögen der Emittentin. Mit Fälligkeit der Forderung wird diese gegenüber 
dem betreffenden Energielieferanten abgerechnet. Mit der Abrechnung und Begleichung der Forderung wird 
diese zum Bruttonominalwert aus dem Umlaufvermögen ausgebucht. Mit den Einnahmen können künftig weitere 
Provisionsforderungen angekauft oder eingeworbenes Kapital an die Anleger zurückgeführt werden. 

Der Bruttonominalwert der zukünftig fälligen Provisionsforderungen wird über die durchschnittliche Laufzeit von 
derzeit etwa 30 Monaten von der Vermittlung bis zur Abrechnung der fälligen Provisionsansprüche auf den Brut-
tobarwert abgezinst (Faktor aktuell 2,55 % p.a.). In jedem Monat bis zur Fälligkeit beginnend mit dem Monat des 
Ankaufs wird ein Dreißigstel (1/30) dem Bruttobarwert zeitanteilig linear ohne Berücksichtigung des Zeitpunkts 
der Leistung von Teilzahlungen auf einzelne Forderungen wieder zugerechnet, so dass im Monat der Abrechnung 
der Bruttobarwert rechnerisch wieder dem ursprünglichen wirtschaftlichen Nennwert („Bruttonennwert“) der Pro-
visionsforderung entspricht. 

Der Abzinsungsfaktor bestimmt sich auf Basis der jeweils aktuellen von der Bundesbank veröffentlichten Zinss-
ätze gemäß § 253 Absatz 2 HGB für die veranschlagte Laufzeit. Die durchschnittliche Laufzeit bis zum vollstän-
digen Ausgleich der Provisionsansprüche beträgt derzeit etwa 30 Monate. Die künftige Provisionsforderung ist 
gegenüber dem Energielieferanten unverzinslich. Bei den erworbenen gewinnrealisierenden Provisionsforderun-
gen aufgrund vollständig erbrachter Vermittlungsleistungen der E.Q Energy GmbH entspricht der wirtschaftliche 
Wert bei langfristiger Laufzeit (größer 12 Monate) dem Barwert der Anschaffungskosten. Die Abzinsung erfolgt 
mit einem der Laufzeit der Forderungen entsprechenden „marktüblichen“ Zinssatz. 

Fiele ein Energielieferant aus („Ausfallrisiko“), so würde der Forderungsbestand im Umlaufvermögen dem Wert 
nach berichtigt. Der teilweise oder vollständige Ausfall der Energielieferung („Bestandsrisiko“) würde zu einem 
Austausch der Forderung oder zu einer Rückabwicklung des Forderungskaufs führen. Für den Bestand der Forde-
rung garantiert die E.Q Energy GmbH als Verkäuferin. Zur Absicherung der Bestandshaftung behält die ISPEX 
Financial Services GmbH einen Kaufpreiseinbehalt von derzeit 10 % zurück. Damit stünden die Finanzmittel aus 
der Garantiehaftung der E.Q Energy GmbH zum Ankauf neuer Forderungen zur Verfügung. 

  

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

3. Sonstige Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte) 4.691.973         6.881.720         8.386.347         9.664.893        

a.   Anfangsbestand zum Beginn des Geschäftsjahres 1.984.081          4.691.973          6.881.720          8.386.347         

b.   Zugang aus dem Ankauf von Provisionsforderungen 3.827.040          4.712.400          5.464.480          6.102.320         

c.   Abzinsung auf die künftigen Provisionsforderungen (sbA)* 233.489             287.505             333.389             372.304            

d.   Zuschreibung auf die fälligen Provisionsforderungen (sbE)* 119.956             213.214             272.789             321.618            

e.   Abgang aus der Abrechnung von Provisionsforderungen 1.005.615          2.448.363          3.899.252          4.773.088         

f.   Endbestand zum Abschluss des Geschäftsjahres 4.691.973          6.881.720          8.386.347          9.664.893         

* sbA = sonstige betriebliche Aufwendungen; sbE = sonstiger betrieblicher Ertrag

 Sonstige Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag

  (Prognose; Angaben in EUR)
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II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten weisen die liquiden Mittel zum jeweiligen Bilanzstich-
tag aus.  

Abbildung: Veränderung des Kassenbestands und der Guthaben bei Kreditinstituten 

a. Anfangsbestand zum Beginn des Geschäftsjahres 

Der Anfangsbestand entspricht dem jeweiligen Endbestand der liquiden Mittel, insbesondere des Kassenbe-
stands und der Guthaben bei Kreditinstituten zum Abschluss des vorgegangenen Geschäftsjahres. 

b. Einzahlungen aus Finanzierung und Abrechnung von Provisionsforderungen 

Die erwarteten Einzahlungen stammen im Wesentlichen aus der Stammeinlage und der Einzahlung in die Kapi-
talrücklage des Gesellschafters, der Ausgabe des Genussrechts, aus dem Aufgeld auf das eingeworbene Genuss-
rechtskapital und ab dem Geschäftsjahr 2016 aus der Abrechnung der fälligen Provisionsforderungen gegenüber 
den Energielieferanten. Im März 2015 konnte zur Finanzierung der Forderungskäufe in 2015 ein Darlehen über 
1 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 8 % p.a. (linear-unterjährig, nachschüssig) eingeworben werden. 

c. Auszahlungen aus Investition und gewöhnlicher Betriebstätigkeit 

Die erwarteten Auszahlungen resultieren im Wesentlichen aus der Auszahlung der Genussrechtsvergütungen 
zum 30.06. des Folgejahres, aus der Auszahlung der Vermittlungsprovisionen, aus sonstigen betrieblichen Auf-
wendungen (Versicherungen und Beiträge, pauschale Konzernumlage, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- 
und Prüfungskosten, Kosten des Geldverkehrs, Werbe- und Reisekosten, Sonstige betriebliche Kosten u. a. für 
Geschäftsausstattung), aus Darlehenszinsen und aus den Auszahlungen für den Erwerb der zukünftig fälligen 
Provisionsforderungen. 

Die Auszahlungen für den Kaufpreiseinbehalt ergeben sich aus der Auflösung der Sicherungsreserve von derzeit 
10 % des Kaufpreises mit Abrechnung der fälligen Forderungen gegenüber den Energielieferanten. Aus dieser 
Sicherungsreserve könnten Bestandshaftungsfälle bei teilweisem oder vollständigem Ausfall der Energielieferung 
bzw. des Energieabnehmers („Bestandsgarantie“) ausgeglichen werden. Diese Sicherungsreserve wird bei Ankauf 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 427.230             1.407.792         749.842             458.292            

a.   Anfangsbestand zum Beginn des Geschäftsjahres 11.225               427.230             1.407.792          749.842            

b.   Einzahlungen aus Finanzierung und Abrechnung 3.715.503          4.939.508          3.870.234          4.755.611         

      davon Einzahlung der Gesellschafter auf die Stammeinlage ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

      davon Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

      davon Einzahlung aus der Ausgabe von Genussrechten 2.600.000          2.400.000          ‐                          ‐                         

      davon Einzahlung aus dem Aufgeld auf die Genussrechte 130.000             120.000             ‐                          ‐                         

      davon Einzahlung aus der Gewährung von Darlehen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

      davon Einzahlung aus Umsatzsteuererstattung* ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

      davon Einzahlung aus der Abrechnung mit Energielieferanten 985.503             2.419.508          3.870.234          4.755.611         

c.   Auszahlungen aus Investition und betrieblichen Aufwendungen 3.299.498          3.958.946          4.528.183          5.047.162         

      davon Auszahlungen für die Rückführung von Genussrechten ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

      davon Auszahlungen für Genussrechtsvergütungen 58.500               184.000             263.000             275.000            

      davon Auszahlungen für Vermittlungsprovisionen 273.000             252.000             ‐                          ‐                         

      davon Auszahlungen für sonstige betriebliche Aufwendungen 100.635             75.600               75.600               75.600              

      davon Auszahlungen für Zinsen und ähnlichen Aufwendungen 80.000               80.000               80.000               80.000              

      davon Auszahlungen für erhaltene Umsatzsteuer 149.981             82.125               130.792             160.103            

      davon Auszahlungen für den Kaufpreiseinbehalt 73.913               181.463             290.268             356.671            

      davon Auszahlungen für den Erwerb von Forderungen 2.563.469          3.103.758          3.688.524          4.099.788         

d.   Endbestand zum Abschluss des Geschäftsjahres 427.230             1.407.792          749.842             458.292            

* Die Umsatzsteuerzahlung und Umsatzsteuererstattung aus sonstigen betriebl. Kosten im laufenden Geschäftsjahr ist  nicht  abgegrenzt.

 Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)
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der zukünftig fälligen Provisionsforderung gebildet. Mit Auszahlung der fälligen Provisionsansprüche durch den 
Energielieferanten wird diese aufgelöst und der Kaufpreiseinbehalt an die E.Q Energy GmbH ausgezahlt. 

d. Endbestand zum Abschluss des Geschäftsjahres 

Der Endbestand zum Abschluss des Geschäftsjahres entspricht dem Anfangsbestand abzüglich der liquiditäts-
wirksamen Ausgaben aus Investitionen und gewöhnlicher Betriebstätigkeit, insbesondere der Auszahlungen vom 
Bankkonto im jeweiligen Geschäftsjahr, zuzüglich der liquiditätswirksamen Einnahmen aus Finanzierung und ge-
wöhnlicher Betriebstätigkeit, insbesondere der Einzahlungen auf das Bankkonto der ISPEX Financial Services 
GmbH im jeweiligen Geschäftsjahr. 

PASSIVA 

A. Eigenkapital 

Das gezeichnete Kapital der ISPEX Financial Services GmbH beträgt EUR 25.000. Die Stammeinlage wurde von 
der ISPEX AG als alleinige Gründungsgesellschafterin und Alleingesellschafterin übernommen.  

Abbildung: Entwicklung des Eigenkapitals der Emittentin 

Die Stammeinlage ist vollständig einbezahlt. Darüber hinaus hat die ISPEX AG als Alleingesellschafterin zur Fi-
nanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit der Kapitalrücklage der Gesellschaft eine Einlage in Höhe von 
EUR 75.000 zugeführt. 

B. Genussrechtskapital 

In dieser Position ist das emittierte Genussrechtskapital ausgewiesen. Vorgesehen ist, im Jahr 2016 
EUR 2.600.000 und im Jahr 2017 EUR 2.400.000 zuzüglich Agio einzuwerben.  

Abbildung: Entwicklung des Genussrechtskapitals der Emittentin 

Das Genussrechtskapital wird mit 4,5 % pro Jahr plus einen gewinnabhängigen Bonus von 1 % vergütet. Das 
Genussrechtskapital ist unbefristet überlassen. Das Genussrechtskapital kann frühestens zum 31.12.2021 ge-
kündigt werden. Eine Rückführung des Genussrechtskapitals ist nicht vor dem Jahr 2022 vorgesehen. 

  

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

A. Eigenkapital zum Bilanzstichtag 100.000             100.000             100.000             100.000            

a.   Gezeichnetes Kapital 25.000               25.000               25.000               25.000              

b.   Kapitalrücklage 75.000               75.000               75.000               75.000              

c.   Gewinnrücklage ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

d.   Jahresüberschuss nach Gewinnabführung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

 Eigenkapital zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

B. Genussrechtskapital zum Bilanzstichtag 2.600.000         5.000.000         5.000.000         5.000.000        

a.   Anfangsbestand zum Beginn des Geschäftsjahres ‐                          2.600.000          5.000.000          5.000.000         

b.   Zugang aus der Ausgabe von Genussrechten 2.600.000          2.400.000          ‐                          ‐                         

c.   Abgang aus der Rückzahlung von Genussrechtskapital ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

d.   Endbestand zum Abschluss des Geschäftsjahres 2.600.000          5.000.000          5.000.000          5.000.000         

 Genussrechtskapital zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)
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C. Rückstellungen 

1. Sonstige Rückstellungen 

Für das übernommene Bonitätsrisiko (Ausfall des Energielieferanten als Schuldner der erworbenen Provisionsfor-
derung) wird eine laufende Rückstellung vom Ertrag aus dem Erwerb der künftigen Provisionsforderungen als 
Risikovorsorge gebildet. Die Höhe der Rückstellung beträgt aufgrund des möglichen Risikos des Ausfalls eines 
oder mehrerer Energielieferanten derzeit 2 % des laufenden Ertrags aus dem Forderungsankauf (rein netto).  

Abbildung: Entwicklung der sonstigen Rückstellungen 

Die Höhe der Rückstellung wird regelmäßig an das übernommene Risiko, insbesondere die Entwicklung des Ener-
giemarkts, die Strom- und Gaspreisentwicklung an den Großhandelsmärkten, die Entwicklung der Bonität der 
Energielieferanten und der Energieabnehmer, die Verteilung der künftigen Provisionsforderungen auf einen oder 
mehrere Energielieferanten und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung im besonderen Maße in der Energie-
versorgung angepasst. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt ab dem siebten Jahr über eine monatliche risiko-
adjustierte Zuführung zum Ertrag auf Basis der im jeweiligen Monat realisierten Umsatzerlöse aus der Abrech-
nung fälliger Provisionsforderungen. 

Die gebildete Reserve dient als Absicherung für mögliche Zahlungsausfälle von Energielieferanten. Das Bonitäts-
risiko (Ausfall des Energielieferanten als Schuldner der künftigen Provisionsforderung) geht durch den Forde-
rungsankauf auf die ISPEX Financial Services GmbH über. Das Veritätsrisiko (teilweiser oder vollständiger Ausfall 
der Energielieferung oder des Energieabnehmers) des Bestands der Forderungen verbleibt bis zur vollständigen 
Erfüllung der Provisionsansprüche bei der E.Q Energy GmbH als Verkäuferin der entstandenen oder zukünftig 
entstehenden Provisionsforderungen. Das Veritätsrisiko wird teilweise über den Kaufpreiseinbehalt abgesichert. 

D. Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Position „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ weist die Zugänge und Abgänge von Verbind-
lichkeiten aus, bei denen die Leistung teilweise oder vollständig erbracht und abgerechnet wurde, die Zahlung 
aber noch nicht erfolgt ist. Über den jeweiligen Bilanzstichtag bestehen plangemäß keine entsprechenden Ver-
bindlichkeiten. Der Kauf der Anwartschaftsrechte im Umlaufvermögen der Emittentin ist unter Verbindlichkeiten 
gegenüber verbundenen Unternehmen auf dem Verrechnungskonto gegenüber der E.Q Energy GmbH erfasst, 
sofern und soweit die Kaufpreiszahlung zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht 
wurde.  

Abbildung: Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 

  

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

1. Sonstige Rückstellung zum Bilanzstichtag 33.400               53.400               77.400               103.400            

a.   Rückstellungen für Bonitätsrisiken auf dem Forderungsankauf 28.400               48.400               72.400               98.400              

b.   Rückstellungen für Genussrechtsprospekt u. a. ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

c.   Rückstellung für Aufbewahrung von Unterlagen 1.000                 1.000                 1.000                 1.000                

d.   Rückstellung für Jahresabschluss und Prüfung 4.000                 4.000                 4.000                 4.000                

 Sonstige Rückstellungen zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zum Bilanzstichtag ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

a.   Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

b.   Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)
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2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der ISPEX Gruppe werden mittels interner Verrechnungskonten für die in-
nerbetriebliche Leistungsverrechnung abgebildet:  

Abbildung: Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  

Bei der Emittentin bestehen entsprechende Verrechnungskonten mit der E.Q Energy GmbH u.a. für die interne 
Verbuchung von Kaufpreiszahlung, Kaufpreisabschlag und Kaufpreiseinbehalt und mit der ISPEX AG u.a. für die 
Verbuchung der geplanten Gewinnabführung und der Konzernumlage. 

a. Verrechnungskonto mit der E.Q Energy GmbH für Kaufpreiszahlungen 

Es besteht ein internes Verrechnungskonto mit der E.Q Energy GmbH, auf dem insbesondere die fälligen, aber 
noch nicht abgeführten Kaufpreiszahlungen (Bruttonominalwert abzgl. Kaufpreisabschlag und Kaufpreiseinbe-
halt) für den Ankauf von Provisionsforderungen zum Bilanzstichtag verbucht werden. Das Konto weist in der 
Zwischenbilanz der ISPEX Financial Services GmbH zum 29.02.2016 Verbindlichkeiten aus fälligen Kaufpreiszah-
lungen gegenüber der E.Q Energy GmbH in Höhe von insgesamt EUR 606.898 aus. 

b. Verrechnungskonto mit der E.Q Energy GmbH für Kaufpreiseinbehalte 

Es besteht ein internes Verrechnungskonto mit der E.Q Energy GmbH, auf dem der Kaufpreiseinbehalt als Siche-
rungsreserve der ISPEX Financial Services GmbH für die Bestandshaftung der E.Q Energy GmbH bei teilweisem 
oder vollständigem Ausfall der Energielieferung oder des Energieabnehmers verbucht wird. Das Konto weist in 
der Zwischenbilanz der ISPEX Financial Services GmbH zum 29.02.2016 Verbindlichkeiten aus Kaufpreiseinbe-
halten gegenüber der E.Q Energy GmbH in Höhe von insgesamt EUR 226.322 aus. 

3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der ISPEX Gruppe werden mittels interner Verrechnungskonten für die in-
nerbetriebliche Leistungsverrechnung abgebildet. Bei der Emittentin bestehen entsprechende Verrechnungskon-
ten mit der ISPEX AG u.a. für die Verbuchung der geplanten Gewinnabführung und der Konzernumlage.  

Abbildung: Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen  

Zwischen der ISPEX AG („Organträgerin“) und der ISPEX Financial Services GmbH („Organgesellschaft“) besteht 
eine umsatzsteuerliche Organschaft. Über das Verrechnungskonto wird u.a. die fällige Umsatzsteuer aus der 
Abrechnung gegenüber den Energielieferanten mit der Organträgerin verrechnet. 

a. Verrechnungskonto mit der ISPEX AG  

Es besteht ein internes Verrechnungskonto mit der ISPEX AG zur Verbuchung der Konzernumlage für Personal-
dienstleistungen, Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Faktura, Raumkosten, Bürokosten und weitere Sachkosten. 
Managementleistungen des Vorstands oder der Geschäftsführer werden gegenüber der ISPEX Financial Services 
GmbH nicht abgerechnet. 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 613.325             862.404             981.972             1.102.254        

a.   Verbindlichkeiten aus Kaufpreisforderung E.Q Energy GmbH 184.047             261.159             261.159             280.437            

b.   Verbindlichkeiten aus Kaufpreiseinbehalt E.Q Energy GmbH 429.278             601.245             720.814             821.817            

 Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

3. Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen 660.562             1.059.671         1.692.470         2.467.184        

a.   Verbindlichkeiten aus Verrechnungskonto ISPEX AG ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

b.   Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung an die ISPEX AG 280.258             366.987             582.327             695.126            

c.   Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen ISPEX AG* 380.304             692.684             1.110.143          1.772.058         

* Die Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführung werden der Emittentin nach dem Bilanzstichtag als  Gesellschafterdarlehen wieder zugeführt.

 Verbindlichkeiten gg. beteiligten Unternehmen zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)
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Auf dem Verrechnungskonto war bis zum 31.12.2015 die Einzahlung der ISPEX AG in die Kapitalrücklage der 
ISPEX Financial Services GmbH verbucht. Diese Einzahlung wurde mit dem vorläufigen Jahresabschluss zum 
31.12.2015 in Höhe von EUR 75.000 auf Grundlage des Gesellschafterbeschlusses der ISPEX AG als Alleinge-
sellschafterin in die Kapitalrücklage der Emittentin eingestellt. 

b. Gewinnabführung an die ISPEX AG  

Die ISPEX Financial Services GmbH hat am 14.12.2015 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
(BGAV) mit der ISPEX AG als Organträgerin und der ISPEX Financial Services GmbH als Organgesellschaft mit 
Wirkung zum 01.01.2015 abgeschlossen und zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Die Hauptver-
sammlung der ISPEX AG vom 14.12.2015 und die Gesellschafterversammlung der Emittentin am selben Tage 
haben dem Abschluss zugestimmt. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte zum 16.12.2015. 

Der Bilanzgewinn der ISPEX Financial Services GmbH wird auf Basis dieser Vereinbarung vollständig an die ISPEX 
AG abgeführt. Die Gewinnabführung wird zum Bilanzstichtag auf dem internen Verrechnungskonto verbucht.  

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag regelt, dass der gesamte Gewinn der beherrschten Gesell-
schaft an die herrschende Gesellschaft abzuführen ist. Im Gegenzug verpflichtet sich die ISPEX AG gemäß § 302 
Absatz 1 AktG, jeden Jahresfehlbetrag, welcher während der Vertragsdauer entsteht, auszugleichen. Durch den 
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsteht eine ertragssteuerliche Organschaft mit der ISPEX AG. 
Dieses Organschaftsverhältnis ermöglicht, steuerpflichtige Gewinne der Organgesellschaft im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen mit Verlusten und bestehenden Verlustvorträgen des Organträgers zu verrechnen. Da-
mit entsteht keine Ertragssteuerlast bei der ISPEX Financial Services GmbH. Entsprechend sind Steuern auf Ein-
kommen und Ertrag bei der Emittentin nicht geplant. 

c. Gesellschafterdarlehen der ISPEX AG  

Der Jahresüberschuss wird planmäßig nicht an die ISPEX AG ausgezahlt, sondern steht der Emittentin als ver-
zinsliches Gesellschafterdarlehen für ihr weiteres Wachstum, insbesondere für den Ankauf weiterer Provisions-
forderungen zur Verfügung. Das Gesellschafterdarlehen wird ab der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlus-
ses bis zum Ende des fünften auf den Stichtag des Jahresabschlusses folgenden Geschäftsjahres gewährt. Eine 
Kündigung ist frühestens zum 31.12.2021 zulässig. Das Gesellschafterdarlehen ist ab dem Bilanzstichtag linear 
mit 5 % pro Jahr zu verzinsen. Die Zinsen sind nachschüssig mit der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens 
fällig. 

4. Sonstige Verbindlichkeiten 

Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die Darlehensverbindlichkeiten der Emittentin und die übrigen Ver-
bindlichkeiten aus der laufenden Geschäftstätigkeit der ISPEX Financial Services GmbH gegenüber fremden – 
nicht mit der Emittentin verbundenen – Dritten, insbesondere die Verbindlichkeiten aus Steuern (hier: Umsatz-
steuer) und aus Provisionen für die Vermittlung der Genussrechte sowie durchlaufende Posten aus der Abrech-
nung fälliger Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten.  

Abbildung: Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten der Emittentin  

a. Darlehensverbindlichkeiten der Emittentin 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

4. Sonstige Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag 1.132.029         1.263.004         1.362.332         1.445.809        

a.   Darlehensverbindlichkeiten 1.000.000          1.000.000          1.000.000          1.000.000         

b.   Sonstige Verbindlichkeiten 132.029             263.004             362.332             445.809            

     davon Verbindlichkeiten aus Vermittlungsprovisionen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

     davon Verbindlichkeiten aus Genussrechtsvergütungen 13.000               38.000               50.000               50.000              

     davon Verbindlichkeiten aus nicht‐fälliger Umsatzsteuer (19%) 119.029             225.004             312.332             395.809            

     davon Verbindlichkeiten u.a. für Umsatzsteuerzahlungen ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

 Sonstige Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag

 (Prognose; Angaben in EUR)
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Die Emittentin konnte im Geschäftsjahr 2015 ein Darlehen einer Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 
EUR 1.000.000 aufnehmen. Das Darlehen wurde mit Kreditvertrag vom 02.03.2015 gewährt, zum 13.03.2015 
ausgezahlt und ist mit 8 % pro Jahr jährlich nachschüssig zu verzinsen. Die Zinsen werden dem Darlehen linear-
unterjährig zugerechnet, weshalb im Zwischenabschluss der Emittentin zum 29.02.2016 ein Zinsbetrag in Höhe 
von EUR 13.333 in den Darlehensverbindlichkeiten ausgewiesen ist. Mit dem Darlehen wurden entstehende zu-
künftig fällige Provisionsforderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten für die Lieferjahre 2016 bis 
2018 erworben, die mit Januar 2016 beginnend abgerechnet werden können. 

Zum 31.12.2015 waren Zinsen auf das vorgenannte Darlehen in Höhe von EUR 63.778 (287 Zinstage seit Aus-
zahlung) zur Zahlung fällig.  Die Zinsen wurden fristgerecht zum 31.12.2015 an den Darlehensgeber ausgezahlt. 

Das Darlehen ist unbefristet gewährt und valutiert in voller Höhe. Das Darlehen kann vom Kreditgeber frühestens 
ab dem 29.02.2016 durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Kreditnehmer unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens sechs Wochen gekündigt werden. Der Kreditnehmer kann das Darlehen seit dem 01.05.2015 jeder-
zeit durch schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen in gesamter Höhe 
oder in mehreren Teilbeträgen in Höhe von mindestens EUR 250.000 zurückführen. Zurückgezahlte Beträge kön-
nen nicht erneut in Anspruch genommen werden. 

b. Sonstige Verbindlichkeiten der Emittentin 

Die Sonstigen Verbindlichkeiten umfassen die zurückgestellte Umsatzsteuer aus der Vergütung („Kaufpreisab-
schlag“) von derzeit 25 % auf den Bruttonominalwert für den Ankauf der zukünftig fälligen Provisionsforderun-
gen, die zurückgestellte Vermittlungsprovision für die Genussrechte sowie die im jeweiligen Jahr aufgelaufenen 
Vergütungen für die Genussrechte und die sonstigen Rückstellungen u. a. für die Umsatzsteuererstattung der 
ISPEX AG aus der umsatzsteuerlichen Organschaft der Emittentin mit der Muttergesellschaft. 

Die Rückstellung für die Umsatzsteuer aus der Vergütung berechnet sich anhand der derzeitigen Werte für den 
Kaufpreisabschlag in Höhe von 25 % („Bruttovergütung“) und den Kaufpreiseinbehalt in Höhe von 10 % („Siche-
rungsreserve“) auf den Bruttonominalwert der Forderung wie folgt: 

Bruttonominalwert x 0,75 = Bruttokaufpreis (75 %) 

Bruttonominalwert x 0,25 = Kaufpreisabschlag (25 %) 

Bruttonominalwert abzgl. Bruttokaufpreis = Bruttovergütung (25 %) 

Bruttovergütung abzgl. Umsatzsteuer = Nettovergütung 

Bruttovergütung x 0,1 = Kaufpreiseinbehalt (10 %) 

Bruttovergütung abzgl. Kaufpreiseinbehalt = Kaufpreiszahlung (67,5 %) 

Die Umsatzsteuer auf den Kaufpreisabschlag wird erst mit Abrechnung gegenüber dem Energieversorger fällig 
und wird in der Folge an das Finanzamt abgeführt. Bis zur Abrechnung der zugrundeliegenden Provisionsforde-
rung wird die Umsatzsteuerzahllast auf den Vergütungsanteil als nichtfällige Umsatzsteuer zurückgestellt. Der 
Ausweis der nicht-fälligen Umsatzsteuer auf die erzielte Vergütung erfolgt unter den Sonstigen Verbindlichkeiten 
als Rückstellung für Steuern. 

c. Sonstige Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Posten („temporäres Durchlaufkonto“) 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zwischenabschluss zum 29.02.2016 temporär durchlaufende Pos-
ten aus der Abrechnung der fälligen Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten im Januar 2016 
in Höhe von EUR 629.338 inklusive der enthaltenden Umsatzsteuer ausgewiesen. Die Position auf dem tempo-
rären Durchlaufkonto wird mit der Abrechnung der erhaltenen Provisionen und der auf diese entfallenden Sperr-
beträge aus dem Kaufpreiseinbehalt sowie ggf. von der E.Q Energy GmbH empfangener Provisionsvorschüsse 
zwischen der ISPEX Financial Services GmbH als Käuferin der Provisionsforderungen und der E.Q Energy GmbH 
als Verkäuferin der Provisionsforderungen abgerechnet und über das Verrechnungskonto zwischen den Gesell-
schaften ausgeglichen. 
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Anmerkung: Das temporäre Durchlaufkonto hat zum jeweiligen Bilanzstichtag aufgrund der laufenden Verrech-
nung zwischen den Gesellschaften einen Saldo von Null und wird deshalb in den Planangaben zur Vermögens-
lage der Emittentin (Prognose) nicht dargestellt. Die Abschlussbuchung erfolgt gegen den Bestand der sonstigen 
Forderungen im Umlaufvermögen der Emittentin. 

1.3 .5 .  PROGNOSE DER F INANZLAGE 

Abbildung: Prognose der Finanzlage für das Geschäftsjahr 2016 und die drei folgenden Geschäftsjahre 2017, 2018 und 

2019 

1.3 .6 .  ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ANNAHMEN UND WIRKUNGSZUSAMMENHÄNGE DER 

PROGNOSE DER F INANZLAGE 

Die Kapitalflussrechnung stellt die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel der ISPEX Financial 
Services GmbH dar. Sie soll dem Anleger im Zusammenhang mit der Vermögens- und Ertragslage einen Einblick 
in die voraussichtliche Finanzlage der Emittentin geben. Als Datenbasis dienen die geplante Gewinn- und Ver-
lustrechnung und die Plan-Bilanz der Gesellschaft. 

Die erwartete Entwicklung der Finanzlage, insbesondere des Finanzmittelbestands der Gesellschaft, ist für das 
laufende und die drei folgenden Geschäftsjahre in der folgenden Tabelle kurz dargestellt:  

Abbildung: Entwicklung des Finanzmittelbestands 

Der prognostizierte Cash-Flow bestimmt sich weitgehend aus Einwerbung liquider Mittel, z.B. aus Darlehen oder 
Genussrechten in der Außenfinanzierung, und aus dem Verhältnis zwischen den Auszahlungen für den Ankauf 
von zukünftig fälligen Provisionsforderungen von der E.Q Energy GmbH und der Einzahlung aus der Abrechnung 
fälliger Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten. 

In der Wachstumsphase überwiegt erwartungsgemäß die Auszahlung für den Ankauf von Forderungen (Investi-
tionstätigkeit) die Einzahlungen aus der Abrechnung der fälligen Forderungen (Innenfinanzierungstätigkeit). Des-
halb erwartet die Emittentin in den ersten drei bis fünf Jahren einen Finanzierungsbedarf, der mit liquiden Finanz-
mitteln von außerhalb der Gesellschaft gedeckt werden soll (Außenfinanzierungstätigkeit). Zu diesem Zweck hat 
die Gesellschaft ein Darlehen aufgenommen und begibt die nämlichen Genussrechte. Die Genussrechte können 

 Voraussichtliche Finanzlage  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019; Angaben in Euro)

Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum

 Kapitalflussrechnung 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

 Prognose 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

 1. Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 11.225               427.230             1.407.792          749.842            

2. Cash‐Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 100.635 ‐            75.600 ‐              75.600 ‐              75.600 ‐             

3. Cash‐Flow aus Investitionstätigkeit 1.801.860 ‐         947.838 ‐            239.349 ‐            139.049            

4. Cash‐Flow aus Finanzierungstätigkeit 2.318.500          2.004.000          343.000 ‐            355.000 ‐           

5. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 416.005             980.562             657.949 ‐            291.551 ‐           

 Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 427.230             1.407.792         749.842             458.292            

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr (direkte Ermittlung)

1. Zahlungsmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahres 11.225               427.230             1.407.792          749.842            

2. Cash‐Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 100.635 ‐            75.600 ‐              75.600 ‐              75.600 ‐             

3. Cash‐Flow aus Investitionstätigkeit 1.801.860 ‐         947.838 ‐            239.349 ‐            139.049            

4. Cash‐Flow aus Finanzierungstätigkeit 2.318.500          2.004.000          343.000 ‐            355.000 ‐           

5. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 416.005             980.562             657.949 ‐            291.551 ‐           

6. Zahlungsmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 427.230             1.407.792          749.842             458.292            

 Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)
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aus den erwirtschafteten zukünftigen Finanzmittelüberschüssen nach Erreichen des Anlageziels zurückgeführt 
oder für neues Wachstum eingesetzt werden. 

Das Wachstum der Emittentin ist durch den Zufluss liquider Mittel für den Erwerb von Forderungen und durch 
die Entwicklung des Bestands zukünftig fälliger Provisionsforderungen im Energiemaklerpool der E.Q Energy 
GmbH bestimmt. Die geplante Genussrechtsemission mit einem Volumen von 5 Mio. EUR würde nach derzeitiger 
Planung – bei Volleinzahlung binnen zwölf bis vierundzwanzig Monaten – ausreichen, um das damit verbundene 
Anlageziel zu erreichen. Für weiteres Wachstum wäre die ISPEX Financial Services GmbH auf den Zufluss zusätz-
licher liquider Mittel angewiesen. 

1. Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Geschäftsjahres 

Der Bestand liquider Zahlungsmittel (Bank, Kasse u. a.) zum Anfang des jeweiligen Geschäftsjahres ergibt sich 
direkt aus dem Endbestand des vorangegangenen Geschäftsjahres. 

2. Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 

Der voraussichtliche Liquiditätsüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit entsteht aus der Differenz der Ein-
zahlungen und Auszahlungen für das operative Geschäft. Die Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 
ergeben sich aus den Umsatzerlösen resultierend aus der Bruttovergütung und den sonstigen betrieblichen Er-
trägen. Die aus der Bruttovergütung (Kaufpreisabschlag nebst Kaufpreiseinbehalt) erwachsenden Einzahlungs-
überschüsse können für den Ankauf weiterer Provisionsforderungen verwendet werden und sind im Cash-Flow 
aus Investitionstätigkeit mit ausgewiesen. 

Die Auszahlungen für die laufende Geschäftstätigkeit bestimmen sich weitgehend aus den Ausgaben für sonstige 
betriebliche Aufwendungen u. a. Versicherungen und Beiträge, Konzernumlage für Abrechnung und Forderungs-
management, Rechts- und Steuerberatung inklusive Prospekterstellung, Buchführung, Abschluss und Prüfung, 
Kontoführung und Geldverkehr, Investoreninformation (Investors Relation) und Öffentlichkeitsarbeit (Public Rela-
tion) insbesondere für Informationsveranstaltung, Informationsaussendungen und Informationsmaterial sowie 
für sonstige betriebliche Kosten der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Auszahlungen für Steuern auf Einkommen 
und Ertrag spielen aufgrund des abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags für die Be-
trachtung der Finanzlage der ISPEX Financial Services GmbH keine Rolle. 

3. Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 

Der prognostizierte Cash-Flow der laufenden Investitionstätigkeit bildet sich aus den Einzahlungen aus dem Ab-
gang des Umlaufvermögens vermindert um die Auszahlungen für den Erwerb des Umlaufvermögens. Der Cash-
Flow aus Investitionstätigkeit der Emittentin beruht überwiegend auf der Differenz zwischen den Auszahlungen 
für den Ankauf von zukünftig fälligen Provisionsforderungen von der E.Q Energy GmbH und den Einzahlungen 
für die Abrechnung von fälligen Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten (vgl. dazu die Entwick-
lung des Forderungsbestands im Umlaufvermögen) sowie der Auszahlung des Sperrbetrags aus dem Kaufpreis-
einbehalt. 

In der Investitionsphase werden aus dem Wachstum des Vermittlungsgeschäfts des Energiemaklerpools mehr 
zukünftig fällige Forderungen erworben als fällig gestellt und abgerechnet werden können. Es entsteht ein Finan-
zierungsbedarf. In der Rückführungsphase werden mehr fällige Forderungen abgerechnet als neu entstehende 
zukünftig fällige Provisionsforderungen angekauft werden können. Es entsteht ein Finanzierungsüberschuss, der 
z. B. zur Rückführung des aufgenommenen Kapitals verwendet werden kann. 

4. Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit 

Der prognostizierte Cash-Flow der laufenden Finanzierungstätigkeit errechnet sich aus den Einzahlungen in das 
Stammkapital der Gesellschaft und den Einzahlungen aus der Aufnahme von Fremdkapital vermindert um die 
Auszahlungen an Gesellschafter und die Tilgung von Fremdkapital sowie der Auszahlung der Zinsaufwendungen 
und der Aufwendungen für die Genussrechtsvergütung. Den Einzahlungen der Gesellschafter auf die Stammein-
lage und der Einzahlung des Darlehens im Geschäftsjahr 2015 sowie der geplanten Einzahlung des Genuss-
rechtskapitals nebst Aufgeld (Agio) in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 stehen voraussichtlich im laufenden 
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und in den drei folgenden Geschäftsjahren außer den Vermittlungsprovisionen, den Zinsen auf das überlassene 
Darlehen und den Genussrechtsvergütungen keine wesentlichen Abflüsse aus der Finanzierungstätigkeit gegen-
über. Der Bilanzgewinn steht der Gesellschaft plangemäß zur Innenfinanzierung in voller Höhe zur Verfügung. 
Das führt zu einem Liquiditätsüberschuss in der Finanzierung des laufenden Geschäfts, der für die geplanten 
Investitionen in den Ankauf von zukünftig fälligen Provisionsforderungen verwendet werden kann, die im Umlauf-
vermögen der Emittentin ausgewiesen werden.  

5. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 

Die erwartete zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands der Planungsperiode ergibt sich aus 
dem Saldo des Cash-Flows aus operativer Geschäftstätigkeit, laufender Investitions- und laufender Finanzie-
rungstätigkeit. Die Veränderung des Finanzmittelbestands zeigt eine Vermehrung oder Verminderung der liqui-
den Mittel an. Die ISPEX Financial Services GmbH weist im laufenden und in den zwei folgenden Geschäftsjahren 
plangemäß zunächst einen Anstieg der liquiden Mittel aus der Aufnahme des Darlehens und der Einzahlung des 
Genussrechtskapitals auf. Im dritten Jahr kommt es dann zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestands durch 
die geplante Investitionstätigkeit. Für die Zukunft erwartet die Emittentin einen deutlich steigenden Stand der 
liquiden Mittel aus der Abrechnung der erworbenen zukünftig fälligen Provisionsforderungen für die Frontjahre. 
Die Gesellschaft baut mit dem zur Verfügung gestellten Kapital einen entsprechenden Bestand zukünftig fälliger 
Provisionsforderungen auf und führt das Kapital aus den künftigen Rückflüssen an die Anleger zurück. Die Finan-
zierungskosten tragen sich aus dem Gewinn, den die Emittentin mit dem Erwerb der Provisionsforderungen er-
wirtschaftet. 

6. Zahlungsmittel am Ende des Geschäftsjahres 

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres errechnet sich aus dem 
Anfangsbestand zuzüglich des Finanzmittelüberschusses der laufenden Periode bzw. abzüglich des Finanzmittel-
fehlbetrags der laufenden Periode. Der erwartete Zahlungsmittelbestand ist mit dem geplanten Kassenbestand 
und dem Guthaben bei Kreditinstituten in der Bilanz der Gesellschaft identisch.  

1 .3 .7 .  PROGNOSE DER ERTRAGSLAGE 

Abbildung: Prognose der Ertragslage für das Geschäftsjahr 2016 und die drei folgenden Geschäftsjahre 2017, 2018 und 

2019 

  

 Voraussichtliche Ertragslage  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019; Angaben in Euro)

Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum

 Gewinn‐ und Verlustrechnung 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

 Prognose 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

1. Umsatzerlöse 804.000             990.000             1.148.000          1.282.000         

2. sonstige betriebliche Erträge 249.956             333.214             272.789             321.618            

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 604.089             635.105             432.989             473.904            

4. Zinsen und ähnliche Erträge ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 98.110               112.123             130.472             159.588            

6. Genussrechtsvergütung (Zins + Bonus) 71.500               209.000             275.000             275.000            

 Jahresüberschuss/‐fehlbetrag 280.258             366.987             582.327             695.126            
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1 .3 .8 .  ERLÄUTERUNGEN DER WESENTLICHEN ANNAHMEN UND WIRKUNGSZUSAMMENHÄNGE DER 

PROGNOSE DER ERTRAGSLAGE 

1. Umsatzerlöse 

Die ausgewiesenen Umsatzerlöse der Emittentin erwachsen aus der Bruttovergütung in Höhe von derzeit 25 % 
des Bruttonominalwerts der erworbenen Provisionsforderung abzüglich der hierauf entfallenden Umsatzsteuer. 
Sie entsprechen dem Kaufpreisabschlag auf den wirtschaftlichen Nennwert ohne Umsatzsteuer („Nettonominal-
wert“) für Abrechnung und Einzug, Übernahme des Ausfallrisikos („Adressausfallrisiko“) und der Vorfinanzierung 
bis zum Eintritt der Fälligkeit der erworbenen Provisionsforderung.  

Abbildung: Berechnung der Umsatzerlöse  

Die Umsatzerlöse entstehen mit dem erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Kaufgeschäfts durch Abtretung der 
Forderung an die Emittentin. Mit der Übernahme des wirtschaftlichen Risikos durch die ISPEX Financial Services 
GmbH ist deren Leistung vollständig erbracht („echtes Factoring“). Die Umsatzsteuer aus der Bruttovergütung 
wird in der Planbilanz unter Sonstige Verbindlichkeiten als nicht-fällige Umsatzsteuer passiviert und erst mit Ab-
rechnung der zugrundeliegenden Provisionsforderung gegenüber dem Energielieferanten an das Finanzamt ab-
geführt. 

Die erworbene zukünftig fällige Provisionsforderung wird als Provisionsanwartschaftsrecht mit dem vollen wirt-
schaftlichen Nennwert inklusive der darauf entfallenden Umsatzsteuer („Bruttonominalwert“) im Umlaufvermö-
gen der Gesellschaft unter Sonstige Vermögensgegenstände erfasst. 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

Bei dieser Position handelt es sich um das prognostizierte vereinnahmte Agio auf das ausgegebene Genussrechts-
kapital. Das Aufgeld beträgt plangemäß 5 % des erwarteten Genussrechtskapitals und ist vom Anleger zusätzlich 
zum Genussrechtskapital einzuzahlen.  

Abbildung: Berechnung der sonstigen betrieblichen Erträge 

Bei der Berechnung des Aufgelds geht die Gesellschaft von den erwarteten Einzahlungen des Genussrechtskapi-
tals aus, wie aus der Aufstellung in der Planbilanz ersichtlich. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge aus der Aufzinsung auf den derzeit über eine durchschnittliche Laufzeit von 
30 Monaten abgezinsten Bruttonennwert der zukünftig fälligen Provisionsforderungen beruhen auf der monatli-
chen zeitanteiligen Auflösung der entsprechenden Position und der Werterhöhung der Anwartschaftsrechte 
(„Sonstige Vermögensgegenstände“) im Umlaufvermögen der Emittentin. Die Aufzinsung erfolgt zeitanteilig li-
near mit derzeit einem Dreißigstel (1/30) des Abschreibungsbetrags über die Restlaufzeit ohne Berücksichtigung 
des Zeitpunkts der Leistung von Teilzahlungen. 

  

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 804.000             990.000             1.148.000         1.282.000        

a.   Nettonominalwert der erworbenen Provisionsforderungen 3.216.000          3.960.000          4.592.000          5.128.000         

b.   Kaufpreisabschlag auf den Nettonominalwert (25%) 804.000             990.000             1.148.000          1.282.000         

 Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

2. Sonstige betriebliche Erträge für das Geschäftsjahr 249.956             333.214             272.789             321.618            

a.   Erträge aus der Aufzinsung auf den abgezinsten Bruttonennwert 119.956             213.214             272.789             321.618            

b.   Aufgeld auf das Genussrechtskapital (Agio) 130.000             120.000             ‐                          ‐                         

 Sonstige betriebliche Erträge für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)



 

 

90 

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die prognostizierten sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Emittentin setzen sich zusammen aus den lau-
fenden Kosten des ordentlichen Geschäftsbetriebs, der Konzernumlage sowie den Provisionen für die Vermittlung 
der Genussrechte, den Aufwendungen für die Abzinsung des zukünftig fälligen Forderungsbestands auf den Brut-
tobarwert und dem Aufwand aus der Rückstellung für die Risikovorsorge. Die sonstigen betrieblichen Aufwen-
dungen sind nach ihrer Verwendung im Folgenden detailliert aufgeschlüsselt:  

Abbildung: Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 

Die Emittentin hat aus wirtschaftlichen Erwägungen keine eigenen Räume angemietet, besitzt keine eigenen 
Fahrzeuge, verfügt im Wesentlichen über keine eigene Betriebs- und Geschäftsausstattung und hat kein eigenes 
Personal angestellt. Diese Kosten fallen bei der ISPEX AG an, weshalb eine pauschale Konzernumlage abgerech-
net wird. Die Konzernumlage umfasst die Kosten für Personalüberlassung, Finanzen, Controlling, Buchhaltung, 
Faktura, anteilige Bürokosten, Raumkosten und sonstigen Sachkosten. Managementleistungen sowie die Tätig-
keit des Vorstands oder der Geschäftsführung werden nicht gegenüber der ISPEX Financial Services GmbH ab-
gerechnet und folglich auch in den Planungen nicht berücksichtigt. Abschreibungen fallen plangemäß nicht an. 

Die prognostizierten Rechts- und Beratungskosten entstehen insbesondere im Zusammenhang mit der Genuss-
rechtsemission, der Erstellung und Prüfung des Vermögensanlageverkaufsprospekts sowie der laufenden rechtli-
chen, wirtschaftlichen und steuerlichen Beratung und der pflichtgemäßen Aufstellung und Prüfung der Jahresab-
schlüsse der Emittentin. Das Geschäftsmodell der ISPEX Financial Services GmbH weist eine Vielzahl von rechtli-
chen und steuerlichen Sonderfragen, Chancen und Risiken auf, die einer entsprechenden Prüfung, Beratung und 
Begutachtung bedürfen. 

Die Abschluss- und Prüfungskosten hängen mit der verpflichtenden Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüs-
sen gem. Vermögensanlagegesetz zusammen. 

Die Werbe- und Reisekosten beziehen sich auf den Entwurf, das Layout und den Satz sowie die Druckkosten des 
Prospekts und der weiteren Unterlagen, wie Informationsbroschüren, Vermögensanlageinformationsblätter, 
Zeichnungsscheine, Investoreninformationen, sowie auf die Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Fachta-
gungen und Seminaren zur Vermarktung des Geschäftskonzepts. Die Ausgaben dienen der Kontaktpflege und 
Information der Investoren und der positiven Darstellung der Gesellschaft in der Öffentlichkeit. 

Für die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells ist die ISPEX Financial Services GmbH auf die Gewinnung 
interessierter Anleger angewiesen. Deshalb erhält der Vertrieb für die erfolgreiche Vermittlung des Genussrechts-
kapitals eine einmalige Provision in Höhe von 10,5 % des eingeworbenen Genussrechtskapitals. Entsprechend 
der Prognoserechnung zur Einwerbung des Genussrechtskapitals spiegelt diese Position die anfallenden erwar-
teten Vermittlungsprovisionen wider. 

Die Aufwendungen aus der Abzinsung des Provisionsanwartschaftsrechts zum Bruttonennwert über die durch-
schnittliche Laufzeit bis zur vollständigen Erfüllung des Provisionsanspruchs und die Aufwendung für die Rück-
stellung aufgrund des von der ISPEX Financial Services GmbH im Rahmen des Forderungsankaufs von der E.Q 

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Geschäftsjahr 604.089             635.105             432.989             473.904            

a.   Versicherungen und Beiträge 600                     600                     600                     600                    

b.   Konzernumlage für interne Dienstleistungen insbes. Abrechnung 30.000               30.000               30.000               30.000              

c.   Rechts‐ und Beratungskosten inkl. Prospektkosten 24.000               18.000               18.000               18.000              

d.   Abschluss‐ und Prüfungskosten inkl. Buchführungskosten 12.000               12.000               12.000               12.000              

e.   Nebenkosten des Geldverkehrs 600                     600                     600                     600                    

f.   Werbe‐ und Reisekosten inkl. Vertriebsmaterial 12.000               12.000               12.000               12.000              

g.   Sonstige betriebliche Kosten 2.400                 2.400                 2.400                 2.400                

h.   Vermittlungsprovision für Genussrechte 273.000             252.000             ‐                          ‐                         

i.   Aufwand aus der Abzinsung auf den Bruttonennwert 233.489             287.505             333.389             372.304            

j.   Aufwand aus der Rückstellung für das Bonitätsrisiko 16.000               20.000               24.000               26.000              

 Sonstige betriebliche Aufwendungen für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)
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Energy GmbH übernommenen Bonitätsrisikos (Ausfall des Schuldners der Forderung) sind in den sonstigen be-
trieblichen Aufwendungen berücksichtigt. Die Auflösung der Positionen über die Laufzeit führt zu sonstigen be-
trieblichen Erträgen. 

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Die Emittentin finanziert sich aktuell über ein Darlehen in Höhe von EUR 1.000.000. Dieses Darlehen wurde am 
13.03.2015 ausgezahlt und wird nachschüssig mit 8 % pro Jahr verzinst.  

Abbildung: Berechnung der Darlehenszinsen 

Das Darlehen valutiert in voller Höhe. Die Zinsen werden linear-unterjährig der Darlehenssumme zugerechnet 
und jährlich nachschüssig abgerechnet. Die Auszahlung der Zinsen erfolgt zum Ende eines jeden Kalenderjahres. 

Der gemäß Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag an die ISPEX AG abgeführte Bilanzgewinn wird der 
Gesellschaft – soweit steuerlich zulässig – mit Aufstellung des Jahresabschlusses als verzinsliches Darlehen wie-
der zugeführt. Das Gesellschafterdarlehen ist ab dem Bilanzstichtag linear mit 5 % pro Jahr zu verzinsen. Die 
Zinsen werden dem Darlehensbetrag jährlich ohne Zinses-Zinseffekt zugerechnet. Die Zinsen sind nachschüssig 
mit der Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens fällig. 

5. Genussrechtsvergütung 

Die emittierten Genussrechte werden gemäß den geltenden Genussrechtsbedingungen mit einem Basiszins in 
Höhe von 4,5 % pro Jahr und einer gewinnabhängigen Vergütung in Höhe von 1 % pro Jahr ab dem auf die 
Einzahlung folgenden Tag verzinst:  

Abbildung: Berechnung der Genussrechtsvergütung 

Bei der Berechnung wurde unterstellt, dass das Genussrechtskapital innerhalb des prognostizierten Zeitraums 
von Januar 2016 bis Dezember 2017 sukzessive emittiert wird. Die Genussrechtsvergütungen werden jeweils bis 
zum 30.06. des Folgejahres ausbezahlt und folglich bis zur Fälligkeit unter den sonstigen Verbindlichkeiten in der 
Planbilanz ausgewiesen. 

  

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen für das Geschäftsjahr 98.110               112.123             130.472             159.588            

a.   Darlehensverbindlichkeiten mit Einzahlung am 13.03.2015 1.000.000          1.000.000          1.000.000          1.000.000         

b.   Darlehenszinsen (8% p.a. jährlich nachschüssig fällig) 80.000               80.000               80.000               80.000              

c.   Darlehensverbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen ISPEX AG 362.194             642.452             1.009.439          1.591.766         

d.   Darlehenszinsen (5% p.a. jährlich nachschüssig endfällig) 18.110               32.123               50.472               79.588              

 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

5. Genussrechtsvergütungen für das Geschäftsjahr 71.500               209.000             275.000             275.000            

a.   Eingezahltes Genussrechtskapital im Jahresdurchschnitt 1.300.000          3.800.000          5.000.000          5.000.000         

b.   Vergütung auf das eingezahlte Genussrechtskapital 71.500               209.000             275.000             275.000            

 Aufwendungen für Genussrechtsvergütung für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)



 

 

92 

6. Steuern auf Einkommen und Ertrag 

Die Emittentin hat am 14.12.2015 mit der ISPEX AG einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BGAV) 
abgeschlossen. Mit der Eintragung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags in das Handelsregister 
besteht mit Wirkung zum 01.01.2015 eine ertragssteuerliche Organschaft zwischen den Gesellschaften.  

Abbildung: Steuern auf Einkommen und Ertrag 

Dadurch fallen auf Ebene der Emittentin planmäßig keine Steuern auf Einkommen und Ertrag an und sind folglich 
auch nicht in den Planzahlen berücksichtigt. 

7. Jahresüberschuss 

Der jeweilige Jahresüberschuss ist aufgrund des abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trags vollständig an die ISPEX AG abzuführen.  

Abbildung: Verwendung des Jahresüberschusses 

Um die Liquidität der Emittentin zu verbessern, wird der jeweilige Jahresüberschuss für den Planungszeitraum 
nicht an die Muttergesellschaft ausgezahlt, sondern auf dem Verrechnungskonto zu Gunsten der ISPEX AG pas-
siviert. 

  

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

6. Steuern auf Einkommen und Ertrag für das Geschäftsjahr ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

a.   Körperschaftssteuer ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

b.   Gewerbesteuer ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

 Steuern auf Einkommen und Ertrag für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)

01.01.2016

31.12.2016

01.01.2017

31.12.2017

01.01.2018

31.12.2018

01.01.2019

31.12.2019

EUR EUR EUR EUR

7. Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

a.   Jahresüberschuss vor Gewinnabführung an die ISPEX AG 280.258             366.987             582.327             695.126            

b.   Zuführung zur Gewinnrücklage ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

c.   Gewinnabführung an die ISPEX AG* 280.258             366.987             582.327             695.126            

d.   Jahresüberschuss nach Gewinnabführung (Bilanzgewinn) ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

* Die ISPEX AG hat mit der ISPEX Financial Services GmbH einen Gewinnabführungs‐ und Beherrschungsvertrag mit Datum vom 15.12.2015 geschlossen.

 Handelsrechtliches Ergebnis für das Geschäftsjahr

 (Prognose; Angaben in EUR)
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1 .3 .9 .  PLANZAHLEN 

Die Planzahlen der ISPEX Financial Services GmbH zu den Forderungskäufen beruhen zu einem wesentlichen Teil 
auf den voraussichtlichen Ergebnissen und der geplanten Geschäftsentwicklung der E.Q Energy GmbH insbeson-
dere auf der Entstehung neuer Provisionsansprüche gegenüber Energielieferanten im Energiemaklerpool, die von 
der Emittentin auf Basis der geschlossenen Forderungskaufverträge mit den entsprechenden Abschlägen und 
Einbehalten erworben werden können. Auch ist die Geschäftsentwicklung der ISPEX Financial Services GmbH 
wesentlich von der Einbringlichkeit der Provisionsforderungen gegenüber den Energielieferanten, den jeweiligen 
Zahlungszeitpunkten, der umsatzsteuerlichen Behandlung der Forderungskäufe und der Erfüllung etwaiger Ga-
rantieansprüche durch die E.Q Energy GmbH abhängig. Die Prognose zur zukünftigen Geschäftsentwicklung 
stellt einen möglichen Verlauf der Geschäfte unter den getroffenen Annahmen und Wirkungszusammenhängen 
dar. Die tatsächliche Entwicklung der Geschäfte kann davon erheblich abweichen.  

Abbildung: Planzahlen zur Geschäftstätigkeit der Emittentin 

1.3 .10 .  ERLÄUTERUNG DER WESENTLICHEN ANNAHMEN UND WIRKUNGSZUSAMMENHÄNGE ZU DEN 

PLANZAHLEN 

1. Investition 

Die Emittentin investiert ihr Geschäftskapital in den Ankauf zukünftig fälliger nicht zahlungsgestörter Provisions-
forderungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten. Der Erwerb erfolgt zum wirtschaftlichen Nennwert in-
klusive der auf die Forderungen entfallenden Umsatzsteuer („Bruttonennwert“). Dargestellt ist der Zugang aus 
dem Ankauf einwandfreier Provisionsforderungen zum Bruttonennwert im jeweiligen Geschäftsjahr. Die Investi-
tionsauszahlung im Geschäftsjahr berechnet sich als Bruttonennwert abzüglich Kaufpreisabschlag („Vergütung“ 
für Forderungsmanagement, Delkredererisiko und Finanzierung) und Kaufpreiseinbehalt („Sperrbetrag“ für Veri-
tätshaftung der Verkäuferin). 

Anmerkung: Die Emittentin stellt den Bestand der erworbenen Provisionsforderungen in der Bilanz aufgrund der 
Langfristigkeit der Investition zum abgezinsten Bruttonennwert („Bruttobarwert“) und nicht zum Bruttonennwert 
dar. Die erworbenen Provisionsforderungen aus der erfolgreichen Vermittlung von Energielieferverträgen werden 
in der Regel in den drei auf das Geschäftsjahr des Ankaufs folgenden Geschäftsjahren zur Abrechnung fällig. 
Da die erworbenen Provisionsforderungen über den Abschluss des Geschäftsjahres hinaus im Umlaufvermögen 
der Gesellschaft verbleiben, werden diese über eine durchschnittliche Laufzeit von 30 Monaten auf den Brutto-
barwert abgezinst. Der Bruttobarwert wird monatlich mit einem Dreißigstel des Abzinsungsbetrags wieder auf-
geholt. 

2. Umsatz 

Die Emittentin erbringt im Zusammenhang mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Forderungen von der E.Q 
Energy GmbH bestimmbare Leistungen, u. a. die Übernahme der Abrechnung, des Ausfallrisikos („Delkredereri-
siko“) und die Vorfinanzierung über die Laufzeit der Forderungen. Für diese Leistungen erhält die Emittentin eine 
Vergütung vergleichbar einer „Factoring-Gebühr“. Die Emittentin erzielt daher "Umsatzerlöse aus der Vergütung 
für den Erwerb der zukünftig fälligen Provisionsforderungen". 

 Planzahlen zur Geschäftstätigkeit  (Prognose für die Geschäftsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019; Angaben in Euro)

Zeitraum Zeitraum Zeitraum Zeitraum

 Planzahlen zur Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

 Prognose 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

1. 3.827.040          4.712.400          5.464.480          6.102.320         

2. 804.000             990.000             1.148.000          1.282.000         

3. 280.258             366.987             582.327             695.126            

4. Planzahlen zur Produktion bzw. Leistungserstellung* ‐ ‐ ‐ ‐

* Da es sich bei der Emittentin nicht um ein produzierendes Unternehmen handelt, können keine Planzahlen zur Produktion dargestellt werden.

Investition in Provisionsforderungen zum Bruttonennwert

Umsatz aus der Vergütung für den Forderungsankauf

Handelsrechtliches Ergebnis vor Gewinnabführung
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Diese umsatzwirksamen Leistungen der Emittentin sind - analog dem "echten Factoring" - mit dem Übergang des 
wirtschaftlichen Eigentums an den Provisionsforderungen vollständig erbracht. Die Emittentin weist die Umsatz-
erlöse aus der erzielten Vergütung daher bereits mit dem Ankauf der zukünftig fälligen Forderungen und nicht 
erst mit der Abrechnung der angekauften Forderungen aus. Die Emittentin erhält für die erbrachten Leistungen 
jedoch keine gesonderte Zahlung, sondern verrechnet die Vergütung für die Leistungen mit dem Kaufpreis für die 
erworbenen Provisionsforderungen in Form eines Kaufpreisabschlags in Höhe von derzeit 25 %. 

Die Umsatzerlöse werden bis zur Fälligkeit der Provisionsforderung durch eine pauschale Rückstellung für die 
Risikovorsorge („Rückstellung für Bonitätsrisiken“) gemindert. Der Kaufpreiseinbehalt in Höhe von derzeit 10 % 
bildet einen Sperrbetrag und mithin eine Verbindlichkeit der Emittentin gegenüber der E.Q Energy GmbH als 
Verkäuferin der Provisionsforderung. Der Sperrbetrag wird mit der Abrechnung der Provisionsforderung gegen-
über dem Energielieferanten aufgelöst. 

3. Ergebnis 

Das handelsrechtliche Ergebnis vor Gewinnabführung an die ISPEX AG berechnet sich aus den Umsatzerlösen 
zuzüglich der sonstigen betrieblichen Erträge abzüglich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, der Zinsauf-
wendungen und der Vergütung für das Genussrecht. Steuern auf Einkommen und Ertrag fallen bei der Emittentin 
aufgrund des Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags nicht an. 

4. Produktion 

Da es sich bei der Emittentin nicht um ein produzierendes Unternehmen handelt, können keine Planzahlen zur 
Produktion oder Leistungserstellung dargestellt werden. 

Anmerkung: Die ausgewählten Planzahlen zur Geschäftsentwicklung zeigen die Investition in den Erwerb von 
zukünftig fälligen Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten (Investition der Emittentin zum Brutto-
nennwert vor Abzinsung über die Laufzeit), die zum jeweiligen Bilanzstichtag ausgewiesenen Provisionsforderun-
gen nach Abzinsung auf den Bruttobarwert (Zugang zu den Anwartschaftsrechten im Umlaufvermögen der Emit-
tentin), die aus dem Kaufpreisabschlag bei Erwerb der Provisionsforderungen entstehende Nettovergütung (Um-
satzerlöse der Emittentin) für das jeweilige Geschäftsjahr, die geplante Abrechnung fälliger Provisionsforderun-
gen gegenüber Energielieferanten im jeweiligen Geschäftsjahr zum Bruttonennwert (Abgang aus den Anwart-
schaftsrechten im Umlaufvermögen der Emittentin nach Aufzinsung über die Laufzeit) und das handelsrechtliche 
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit vor Gewinnabführung an die ISPEX AG (Bilanzgewinn vor Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag – BGAV). 
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XIII .  ANGABEN ÜBER DEN JÜNGSTEN GESCHÄFTSGANG UND DIE 
GESCHÄFTSAUSSICHTEN 

1. JÜNGSTE GESCHÄFTSENTWICKLUNGEN IM MARKT 

Das Strom- und Gaspreisniveau für Gewerbe- und Industriekunden ist auf niedrigem Stand. Die Wechselbereit-
schaft und die Abschlussquote im Segment der Gewerbekunden und der gewerblichen Wohnungswirtschaft sind 
nach wie vor sehr hoch. Unternehmen können in der aktuellen Marktlage erhebliche Einsparungen in der Ener-
giebeschaffung realisieren. Aufgrund der Vielzahl der Gewerbe- und Industriekunden bleibt die Wettbewerbssi-
tuation im Markt für Unternehmenskunden bisher entspannt. Derzeit deuten u. E. keine Anzeichen auf eine we-
sentliche Änderung der Marktlage hin. Aufgrund dieser Parameter rechnet die ISPEX Financial Services GmbH 
damit, dass der Energiemaklerpool als Forderungsgeber weiterhin dynamisch wächst und auch für die Zukunft 
das geplante Volumen an neuen Forderungen zur Verfügung stellen kann. 
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2. ANGABEN ÜBER DEN JÜNGSTEN GESCHÄFTSGANG 

Für das Geschäftsjahr 2016 rechnet die Emittentin mit einer positiven Entwicklung der Finanz-, Vermögens- und 
Ertragslage. Die E.Q Energy GmbH konnte als Verkäuferin der zukünftig fälligen Provisionsforderungen der Emit-
tentin im Geschäftsjahr 2015 eine ausreichende Anzahl geeigneter Forderungen für die Lieferjahre 2016, 2017 
und 2018 zum Erwerb anbieten. Die ISPEX Financial Services GmbH konnte die geplante Anzahl von zukünftig 
fälligen Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten erwerben. 

Zum laufenden Ankauf der Provisionsforderungen hat die ISPEX Financial Services GmbH mit Wirkung zum 
23.01.2015 einen Rahmenvertrag mit der E.Q Energy GmbH abgeschlossen, der die rechtssichere Abtretung der 
Forderungen mit Übergang des wirtschaftlichen Eigentums an die Emittentin regelt. Die Gesellschaft wird wirt-
schaftliche Eigentümerin der Provisionsansprüche und kann diese unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ im 
Umlaufvermögen der Bilanz aktivieren. Die Haftung für den rechtlichen Bestand der Forderung („Bestandsrisiko“ 
bzw. „Veritätsrisiko“) verbleibt bei der E.Q Energy GmbH, das wirtschaftliche Risiko des Ausfalls der Forderung, 
das heißt des Ausfalls eines oder mehrerer Energielieferanten („Adressrisiko“ bzw. „Bonitätsrisiko“), trägt die 
Emittentin. 

Im März 2015 konnte die Gesellschaft ein Darlehen einer privaten Beteiligungsgesellschaft in Höhe von 1 Mio. 
EUR aufnehmen. Mit dem Darlehen hat die Emittentin von der E.Q Energy GmbH zukünftig fällige Provisionsfor-
derungen gegenüber verschiedenen Energielieferanten für die Lieferjahre 2016, 2017 und 2018 erworben.  

Bis zum Jahresende 2015 hat die Emittentin in zwölf monatlichen Tranchen („Ankaufstranchen 2015“) zukünftig 
fällige Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten mit einem Bruttonennwert in Höhe von insgesamt 
2,882 Mio. Euro angekauft. Aus dem Ankauf erwartet die Gesellschaft eine Vergütung in Höhe in Höhe von 
0,605 Mio. Euro. Die erworbenen Provisionsforderungen werden in den Lieferjahren 2016, 2017 und 2018 fällig 
und von der ISPEX Financial Services GmbH jeweils mit Beginn der Energielieferung gegenüber den Energieliefe-
ranten abgerechnet. 

Das angekaufte Forderungsvolumen (Provisionsanwartschaftsrechte 2015) im Umlaufvermögen der Emittentin 
zum 31.12.2015 belief sich nach Abzinsung über eine durchschnittliche Laufzeit von dreißig Monaten und mo-
natlicher Aufzinsung vorläufig auf insgesamt 2,745 Mio. Euro (Stand: 31.12.2015). 

Im Januar 2016 und Februar hat die ISPEX Financial Services GmbH plangemäß fällige Provisionsforderungen 
gegenüber Energielieferanten in Höhe von insgesamt 683.491 Euro abgerechnet. Die Rechnungsbeträge sind 
vollständig auf dem Konto der Emittentin gutgeschrieben. 

Im Geschäftsjahr 2016 hat die Emittentin bis dato zukünftig fällige Provisionsforderungen mit einem Bruttono-
minalwert in Höhe von 0,135 Mio. Euro erworben. Aus dem Ankauf erzielte die Emittentin eine Nettovergütung 
in Höhe von 0,028 Mio. Euro. Weitere Forderungen wurden seit dem Stichtag des Zwischenabschlusses nicht 
angekauft. Das erworbene Forderungsvolumen im Umlaufvermögen der Emittentin (bilanziell ausgewiesen als 
„Sonstige Vermögensgegenstände (Anwartschaftsrechte)“) belief sich nach Abzinsung und anteiliger Aufzinsung 
auf insgesamt 2,124 Mio. Euro nach Abrechnung (Stichtag 29.02.2016). 

Zur Darstellung des Bestands und der Entwicklung der erworbenen zukünftig fälligen Provisionsforderungen siehe 
auch Abschnitt XI. 1.6 „Bestand und Entwicklung zukünftig fälliger Provisionsforderungen“ auf Seite 73. 

Im Zuge einer gruppeninternen Bündelung von Abrechnungsprozessen hat die E.Q Energy GmbH mit Wirkung 
ab dem 01.01.2016 ihr Schwesterunternehmen, die ISPEX Financial Services GmbH mit der Abrechnung und 
Einziehung der fälligen Provisionsforderungen gegenüber Energielieferanten beauftragt. Die ISPEX Financial Ser-
vices GmbH ist dementsprechend ermächtigt, sämtliche Provisionsforderungen aus vermittelten Energielieferver-
trägen der E.Q Energy GmbH gegenüber den Energieversorgungsunternehmen abzurechnen und einzuziehen. 

Ein Teil der eingegangenen Rechnungsbeträge wird entsprechend an die E.Q Energy GmbH weitergeleitet. 
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3. ANGABEN ÜBER DIE GESCHÄFTSAUSSICHTEN - PROGNOSE 

Bis zum Jahresende 2016 plant die Emittentin mit dem eingeworbenen Genussrechtskapital weitere Provisions-
forderungen gegenüber Energielieferanten für die Lieferjahre 2017, 2018 und 2019 mit einem Bruttonennwert 
in Höhe von insgesamt 3,827 Mio. Euro („Ankaufstranchen 2016“) von der E.Q Energy GmbH zu erwerben. 

Sollte die E.Q Energy GmbH über die an den Energiemaklerpool angeschlossenen Energiemakler eine geringere 
Energiemenge vermitteln bzw. ein niedrigeres zukünftig fälliges Provisionsvolumen erwirtschaften, würde sich 
das angekaufte Forderungsvolumen entsprechen reduzieren. 

Die liquiden Mittel für die erwartete Kaufpreiszahlung 2016 in Höhe von 2,583 Mio. Euro (Bruttonennwert abzgl. 
Kaufpreisabschlag und Kaufpreiseinbehalt) stammen im Wesentlichen aus den prognostizierten Einzahlungen 
auf das Genussrechtskapital (Genussrechtskapital 2016) in Höhe von 2,6 Mio. Euro zzgl. Agio in Höhe von 0,130 
Mio. Euro und teilweise aus den erwarteten Einzahlungen der Energielieferanten für die im Geschäftsjahr 2016 
abrechenbaren Provisionsforderungen (Provisionsabrechnung 2016) in Höhe von 1,006 Mio. Euro brutto (Prog-
nose). 

Sollte in 2016 ein geringeres als das geplante Genussrechtskapital eingezahlt werden oder der Emittentin weni-
ger als der erwartete Abrechnungsbetrag aus im Lieferjahr 2016 fälligen Provisionsforderungen zur Verfügung 
stehen, würde sich das angekaufte Forderungsvolumen und somit die von der ISPEX Financial Services GmbH zu 
leistende Kaufpreiszahlung entsprechend reduzieren. 

Für die Vermittlung der Genussrechte, die Genussrechtsvergütung, die Zahlung von Zinsen und ähnlichen Auf-
wendungen, Umsatzsteuerzahlungen auf die Vergütung für den Forderungskauf, die geplante Auszahlung des 
Kaufpreiseinbehalts sowie die Auszahlung für sonstige betrieblichen Aufwendungen und Kosten plant die Gesell-
schaft mit Ausgaben von voraussichtlich etwa 0,736 Mio. Euro. 

Aus dem Ankauf erwartet die Gesellschaft eine Nettovergütung (Umsatzerlöse 2016) in Höhe von etwa 
0,804 Mio. Euro. Das erworbene Forderungsvolumen (Provisionsanwartschaftsrechte 2016) im Umlaufvermögen 
der Emittentin wird sich zum 31.12.2016 nach Provisionsabrechnung, Abzinsung und Aufzinsung voraussichtlich 
auf insgesamt 3,594 Mio. Euro belaufen (Prognose). 

Die prognostizierten Werte, Planangaben und Planannahmen sind nicht garantiert. Die geplanten Einnahmen 
können niedriger als erwartet ausfallen oder später als erwartet eintreten. Die geplanten Ausgaben können höher 
als erwartet ausfallen oder früher als erwartet eintreten. Diese Faktoren können den zukünftigen Geschäftsgang, 
die Geschäftsentwicklung oder/und die Geschäftsaussichten negativ beeinflussen. 



 

 

98 

  

XIV. GENUSSRECHTSBEDINGUNGEN 

GENUSSRECHTSBEDINGUNGEN	FÜR	DIE		
NACHRANGIGEN	NAMENSGENUSSRECHTE	2016		

der	ISPEX	Financial	Services	GmbH	

1. Genussrechtskapital 

1.1 Die ISPEX Financial Services GmbH (die "Gesellschaft") begibt aufgrund der von der Gesellschaf-

terversammlung vom 30. Oktober 2015 erteilten Ermächtigung Genussrechte im Gesamtnennbe-

trag von bis zu EUR 5.000.000 (in Worten: Euro fünf Millionen) zu den nachfolgenden Bedingun-

gen. 

1.2 Die Genussrechte lauten auf den Namen und sind eingeteilt in bis zu 5.000 Stück untereinander 

gleichberechtigte Genussrechte im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000. 

1.3 Die Genussrechte werden in das Genussrechtsregister der Gesellschaft gemäß Ziffer 4 eingetra-

gen. Das Recht auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. 

1.4 Eine Verpflichtung der Gesellschaft zur vollständigen Platzierung des Genussrechtskapitals im 

Gesamtnennbetrag besteht nicht. 

2. Erwerb von Genussrechten / Mindestzeichnungssumme 

2.1 Zeichnungsberechtigt ist jede natürliche und juristische Person mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutsch-

land. 

2.2 Jeder Genussrechtsinhaber muss mindestens zehn (10) Genussrechte in einem Gesamtnennbe-

trag von EUR 10.000 (die "Mindestzeichnungssumme") zeichnen. Zusätzlich wird ein Agio auf die 

Zeichnungssumme (das "Agio") erhoben. Über die Mindestzeichnungssumme hinaus können die 

Genussrechte im Nennbetrag von EUR 1.000 (zuzüglich des Agios) einzeln gezeichnet werden. 

2.3 Der Genussrechtsvertrag kommt durch die Abgabe des entsprechenden Zeichnungsantrags (der 

"Zeichnungsschein") und durch die Annahme durch die Gesellschaft zustande. Der Zeichnungs-

schein bedarf der Schriftform und ist an die auf dem Zeichnungsschein angegebene Anschrift der 

Gesellschaft zu schicken. 
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2.4 Die Zuteilung erfolgt grundsätzlich nach dem "Windhund–Verfahren", d.h. die Zuteilung erfolgt 

in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der unterschriebenen Zeichnungsscheine. Im Übrigen 

steht es der Gesellschaft frei, Zeichnungsanträge nicht oder nur teilweise anzunehmen. Die Ge-

sellschaft behält sich insbesondere das Recht vor, Zeichnungen eines Zeichners, die einen Ge-

samtnennbetrag von EUR 250.000 überschreiten, nur teilweise anzunehmen. 

2.5 Nach Vertragsschluss werden die Genussrechtszeichner von der Gesellschaft schriftlich über die 

Anzahl und die Zeichnungssumme der dem Genussrechtszeichner zugeteilten Genussrechte sowie 

über den Betrag des dazugehörigen Agios informiert (Zeichnungssumme und Agio zusammen: 

der "für den Erwerb der zugeteilten Genussrechte erforderliche Betrag") und unter Setzung einer 

Frist von sieben (7) Tagen aufgefordert, den gesamten für den Erwerb der zugeteilten Genuss-

rechte erforderlichen Betrag auf das in Ziffer 3.1 angegebene Konto der Gesellschaft einzuzahlen. 

2.6 Gerät der Genussrechtsinhaber mit der Zahlung des für den Erwerb der zugeteilten Genussrechte 

erforderlichen Betrags in Verzug, so kann die Gesellschaft den Rücktritt vom Genussrechtsvertrag 

erklären. In diesem Fall werden dem Genussrechtsinhaber etwaige bereits geleistete Teilzahlun-

gen innerhalb von vier (4) Wochen nach Erklärung des Rücktritts erstattet. 

2.7 Die Einzahlung des Genussrechtskapitals gegen Gewährung der Genussrechte erfolgt durch Ein-

malzahlung. Der jeweilige Genussrechtsinhaber wird nach Zahlung des für den Erwerb der zuge-

teilten Genussrechte erforderlichen Betrags in das Genussrechtsregister eingetragen und erhält 

eine Bestätigung über den Eingang der Zeichnungssumme sowie eine Bestätigung über den Ein-

trag in das Genussrechtsregister. Die Bestätigung verbrieft kein Recht und ist kein Wertpapier. 

2.8 Die Gesellschaft ist grundsätzlich berechtigt – soweit gesetzlich zulässig –, eigene Genussrechte 

zurück zu erwerben und diese wieder zu veräußern. 

3. Zahlungen 

3.1 Der Genussrechtsinhaber hat die Zeichnungssumme zuzüglich Agio für die ihm gemäß Ziffer 2.4 

zugeteilten Genussrechte auf das nachfolgende Konto der Gesellschaft zur Einzahlung zu brin-

gen: 
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 ISPEX Financial Services GmbH 

 IBAN: DE47 7739 0000 0005 1751 86 

 BIC: GENODEF1BT1 

 Geldinstitut: VR-Bank Bayreuth 

 Verwendungszweck: Genussrechtskapital 2016 

3.2 Sämtliche gemäß diesen Genussrechtsbedingungen von der Gesellschaft zu zahlenden Beträge 

(insbesondere Ausschüttungen und Rückzahlungen) sind von der Gesellschaft als Zahlstelle direkt 

an den Genussrechtsinhaber nach Maßgabe von Ziffer 4.3 zu zahlen. 

3.3 Die Gesellschaft ist berechtigt durch Bekanntmachung gemäß Ziffer 15 weitere Zahlstellen zu 

benennen oder die Bestellung einzelner Zahlstellen zu widerrufen. 

4. Genussrechtsregister / Anzeigepflicht 

4.1 Die Gesellschaft führt ein Genussrechtsregister, in dem die personenbezogenen Daten der Ge-

nussrechtsinhaber und sämtliche weiteren Daten, die zu einer ordnungsgemäßen Verwaltung der 

Genussrechte notwendig sind (insb. bei natürlichen Personen: Name, Anschrift, Religionszugehö-

rigkeit, Steueridentifikationsnummer, Kontoverbindung), eingetragen werden. Jedem Genuss-

rechtsinhaber wird auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden im Genussrechtsregister einge-

tragenen Daten gewährt. 

4.2 Der Genussrechtsinhaber ist verpflichtet der Gesellschaft Änderungen seines Namens, Anschrift, 

Religionszugehörigkeit, Kontoverbindung und anderer wichtiger personen- und vertragsbezoge-

ner Daten unverzüglich in Textform mitzuteilen. 

4.3 Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Genussrechtsinhaber nur, wer als solcher im Genussrechts-

register eingetragen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zahlungen mit schuldbefreiender Wir-

kung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Personen unter der dort hinterlegten Konto-

verbindung zu leisten. Zur Durchführung einer Bekanntmachung durch die Gesellschaft ist es 

ausreichend, die Bekanntmachung an die im Genussrechtsregister eingetragenen Personen zu 

bewirken. 
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4.4 Handelt es sich bei dem Genussrechtsinhaber um eine Personenmehrheit (z. B. Erbengemein-

schaft oder Personengesellschaft), so hat sie gegenüber der Gesellschaft durch gemeinsame Er-

klärung einen Erklärungsvertreter bzw. Empfangsbevollmächtigten zu benennen, welcher für die 

Personenmehrheit verbindliche Erklärungen im Zusammenhang mit den Genussrechten abgeben 

kann und solche Erklärungen von der Gesellschaft entgegennehmen kann. Hat die Personenmehr-

heit nach Aufforderung und Fristsetzung von zwei (2) Wochen keinen solchen Empfangsbevoll-

mächtigten bzw. Erklärungsvertreter bestellt, kann die Gesellschaft ein Mitglied der Personen-

mehrheit als solchen Erklärungs- und Empfangsvertreter benennen, welcher verbindliche Erklä-

rungen im Rahmen des Genussrechtsverhältnisses für die Personenmehrheit abgeben und entge-

gennehmen kann. 

5. Laufzeit / Kündigung 

5.1 Die Laufzeit der Genussrechte ist grundsätzlich unbestimmt. Es ist jedoch jeweils eine (unter Ziffer 

5.2. und 5.3 beschriebene) feste Zeitspanne vereinbart, in der die Parteien das Genussrecht je-

weils nicht ordentlich kündigen können. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung für beide 

Parteien bleibt hiervon unberührt. 

5.2 Vom Genussrechtsinhaber können die Genussrechte nicht mit Wirkung zu einem Beendigungs-

zeitpunkt ordentlich gekündigt werden, der vor dem 31.12.2021 liegt. Eine ordentliche Kündigung 

ist darüber hinaus nur unter Beachtung der Kündigungsfrist möglich. Die Kündigungsfrist für die 

Genussrechtsinhaber beträgt sechs (6) Monate zum Jahresende. Um den erstmaligen Beendi-

gungszeitpunkt (=31.12.2021) in Anspruch nehmen zu können, muss der Genussrechtsinhaber 

somit spätestens am 30.06.2021 wirksam kündigen. 

5.3 Von der Gesellschaft können die Genussrechte nicht mit Wirkung zu einem Beendigungszeitpunkt 

ordentlich gekündigt werden, der vor dem 31.12.2021 liegt. Eine ordentliche Kündigung ist dar-

über hinaus nur unter Beachtung der Kündigungsfrist möglich. Die Kündigungsfrist für die Ge-

sellschaft beträgt sechs (6) Monate zum Jahresende.  

5.4 Kündigt keine der beiden Parteien das Genussrecht, so läuft dieses auf unbestimmte Zeit weiter. 

5.5 Die Kündigung hat schriftlich durch eingeschriebenen Brief gegenüber der jeweils anderen Partei 

zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist kommt es auf den Zugang der Kündigung an. Seitens der 

Gesellschaft kann die Kündigung auch durch Bekanntmachung gemäß Ziffer 15 erfolgen. Zur 

Wahrung der Frist kommt es in diesem Falle auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung an. 
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6. Genussrechtsvergütung 

6.1 Der Genussrechtsinhaber erhält vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen für jedes Ge-

schäftsjahr innerhalb der Laufzeit eine – dem Gewinnanteil der Gesellschafter vorgehende – Aus-

schüttung ("Genussrechtsvergütung") auf jedes von ihm gehaltene Genussrecht bestehend aus  

6.1.1 einer Basisvergütung nach Maßgabe der Ziffern 6.5 und 6.6 während der gesamten Laufzeit in 

Höhe von 4,5 % p.a. des Nennbetrags des Genussrechts ("Basisvergütung") sowie 

6.1.2 einer variablen Vergütung nach Maßgabe der Ziffern 6.5 und 6.7 während der gesamten Laufzeit 

in Höhe von bis zu 1 % p.a. des Nennbetrags des Genussrechts ("variable Vergütung"). 

6.2 Der Anspruch auf Genussrechtsvergütung gemäß Ziffer 6.1 berechnet sich ab dem Tag, der auf 

den Tag der Wertstellung der jeweiligen Einzahlung der Zeichnungssumme zuzüglich Agio auf 

das Konto der Gesellschaft ("Wertstellung") folgt.  

6.3 Für das erste und ggfs. letzte Jahr der Laufzeit erfolgt die Genussrechtsvergütung entsprechend 

zeitanteilig. Sind Genussrechtsvergütungen nicht für ein volles Geschäftsjahr zu berechnen, wer-

den sie berechnet auf der Grundlage eines Jahres von 360 Tagen mit zwölf Monaten zu je 30 

Tagen. 

6.4 Bemessungsgrundlage der jährlichen Genussrechtsvergütung ist der Nennbetrag der Genuss-

rechte zum Bilanzstichtag des abgelaufenen Geschäftsjahres. Das Agio wird nicht bei der Ermitt-

lung der Bemessungsgrundlage berücksichtigt. 

6.5 Grundlage der Berechnung einer Vergütung nach Ziffer 6.6 und 6.7 ist der Jahresüberschuss (§ 

275 Abs. 2 HGB) der Gesellschaft vor Abzug ertragsabhängiger Steuern und Aufwendungen für 

sämtliche von der Gesellschaft – auch künftig – begebenen Genussrechte (der "relevante Jahres-

überschuss"). Ist die Gesellschaft aufgrund eines Unternehmensvertrages gemäß §§ 291 ff. AktG 

bzw. §§ 291 ff. AktG analog (z.B. Gewinnabführungsvertrag) verpflichtet, ihren Gewinn oder ei-

nen Teil des Gewinns abzuführen, bestimmt sich der relevante Jahresüberschuss jeweils vor 

Durchführung dieser (Teil-)Abführung. 

6.6 Die Basisvergütung nach Ziffer 6.1.1 wird gewährt, soweit durch die Basisvergütung für sämtliche 

von der Gesellschaft – auch künftig – begebenen Genussrechte nicht ein negativer relevanter 

Jahresüberschuss entsteht oder sich erhöhen würde. 
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6.6.1 Reicht der relevante Jahresüberschuss zur Zahlung der Basisvergütung sämtlicher von der Ge-

sellschaft begebener Genussrechte nicht oder nicht vollständig aus, so vermindert sich der auf 

die jeweiligen Genussrechte entfallende Ausschüttungsbetrag entsprechend, d.h. sofern sich 

durch diese Begrenzung die Ausschüttung der Basisvergütung vermindert, erfolgt die verminderte 

Ausschüttung auf diese Genussrechte im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zu-

einander. Dies gilt entsprechend auch für zukünftig begebene Genussrechte, sofern deren Bedin-

gungen eine entsprechende Regelung vorsehen. 

6.6.2 Im Falle einer Verminderung der Basisvergütung gemäß Ziffer 6.6.1 oder im Falle des Vorliegens 

eines Zwingenden Aufschubs gemäß Ziffer 7.5 ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den darauf-

folgenden Geschäftsjahren (unverzinslich) nachzuzahlen; Ziffer 6.6.1 gilt für etwaige Nachzah-

lungen der Basisvergütung entsprechend. Die Nachzahlung wird anteilig im Verhältnis der jewei-

ligen Basisvergütungsansprüche der Genussrechtsinhaber zueinander vorgenommen. Dies gilt 

entsprechend auch für zukünftig begebene Genussrechte, sofern deren Bedingungen einen ent-

sprechenden Nachzahlungsanspruch vorsehen. Eine Nachzahlungspflicht besteht nur während 

der Laufzeit der Genussrechte. 

6.7 Die variable Vergütung nach Ziffer 6.1.2 wird gewährt, soweit nach Abzug des Betrages für die 

Basisvergütung (inkl. Nachzahlungen) sämtlicher von der Gesellschaft begebener Genussrechte 

vom relevanten Jahresüberschuss ein positiver Betrag verbleibt. Reicht dieser Betrag nicht oder 

nicht vollständig zur Zahlung der variablen Vergütung sämtlicher von der Gesellschaft begebener 

Genussrechte aus, so vermindert sich die auf die jeweiligen Genussrechte entfallende, variable 

Vergütung entsprechend. Für aufgrund dieser Regelung nicht erfolgte variable Vergütungen be-

steht kein Anspruch auf Nachzahlung in den Folgejahren. 

6.8 Die einzelnen Vergütungsansprüche (Basisvergütung, Nachzahlung, variable Vergütung) stehen 

untereinander in folgendem Rangverhältnis: 

 -  Vorrangig sind Nachzahlungen auf die Basisvergütung, wobei die älteren vorgehen, aus dem 

relevanten Jahresüberschuss zu leisten. 

 - Sodann ist die aktuelle Basisvergütung zu leisten. 

 - Sodann ist die variable Vergütung zu leisten. 

6.9 Die Zahlungen der Basisvergütung (inkl. Nachzahlungen) und der variablen Vergütung stehen 

unter dem Vorbehalt der Regelungen gemäß Ziffer 11 und 7.5. 
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7. Auszahlung der Genussrechtsvergütung / Zwingender Aufschub 

7.1 Die Auszahlungen der Genussrechtsvergütung erfolgen einmal jährlich. 

7.2 Die Genussrechtsvergütungen auf die Genussrechte für das jeweils abgelaufene Geschäftsjahr 

sind grundsätzlich jeweils nachträglich am 30. Juni des folgenden Geschäftsjahres fällig (erst-

mals am 30. Juni 2017), jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach endgültiger Feststellung 

des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, für das die Ausschüttung erfolgen 

soll (der "Ausschüttungstag"). Ist der Ausschüttungstag kein Geschäftstag, wird die Ausschüttung 

auf den darauffolgenden Geschäftstag verschoben. Der Genussrechtsinhaber ist nicht berechtigt, 

Zinsen oder sonstige Zahlungen aufgrund einer solchen Verschiebung zu verlangen. 

 "Geschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem Geschäftsbanken für den allgemeinen Geschäfts-

verkehr in Bayreuth geöffnet sind. 

7.3 Sämtliche Genussrechtsvergütungen bzw. Ausschüttungen auf die Genussrechte erfolgen unter 

Einbehaltung der gesetzlich vorgesehenen Steuern und Abgaben. Dies umfasst insbesondere die 

Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag sowie ggfs. die Kirchensteuer.  

7.4 Jeder Genussrechtsinhaber erklärt sich damit einverstanden, dass die Gesellschaft und deren 

Dienstleister beim Bundeszentralamt für Steuern sowie bei jeder weiteren hierfür zuständigen 

Stelle die Kirchensteuermerkmale des Genussrechtsinhabers abfragen. Der Genussrechtsinhaber 

kann der Herausgabe seiner Daten durch das Bundeszentralamt für Steuern widersprechen. Hier-

für muss der Genussrechtsinhaber gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern einen Sperrver-

merk erteilen. Ein einmal erteilter Sperrvermerk bleibt bis auf einen schriftlichen Widerruf beste-

hen. 

7.5 Die Gesellschaft wird an einem Ausschüttungstag zur Zahlung vorgesehene Vergütungen nicht 

zahlen, wenn diese Leistungspflichten zu dem jeweiligen Zeitpunkt dazu führen würden, dass das 

Eigenkapital der Gesellschaft unter den Gesamtbetrag des (x) Stammkapitals der Gesellschaft 

zuzüglich (y) gesetzlicher Rücklagen sowie (z) sonstiger zu dem jeweiligen Zeitpunkt bestehender 

Eigenkapitalbestandteile, die gegen Ausschüttungen besonders geschützt sind ((x), (y) und (z) 

zusammen das "Geschützte Eigenkapital"), fiele ("Zwingender Aufschub"). Die Gesellschaft hat 

den Genussrechtsinhabern das Vorliegen eines Zwingenden Aufschubs der an einem Ausschüt-

tungstag zur Zahlung vorgesehenen Vergütungen nicht weniger als zehn (10) und nicht mehr als 

fünfzehn (15) Tagen vor dem betreffenden Ausschüttungstag durch eine Mitteilung gemäß Ziffer 

15 mitzuteilen, es sei denn, das Vorliegen der Voraussetzungen eines Zwingenden Aufschubs 

kann dann noch nicht bestimmt werden. 
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8. Rückzahlung / Keine Verlustbeteiligung 

8.1 Die Rückzahlung der Genussrechte nach Ende ihrer Laufzeit erfolgt zu 100 % des Nennbetrags 

(ohne Agio) ("Rückzahlungsbetrag"). 

8.2 Der Rückzahlungsbetrag ist – vorbehaltlich der Regelungen gemäß Ziffer 11 – binnen 30 Tagen 

nach Wirksamwerden der Kündigung zur Zahlung fällig (der "Rückzahlungstag"). Ansprüche auf 

Genussrechtsvergütung gemäß Ziffer 6 für das Jahr, in dem die Kündigung wirksam wird, bleiben 

unberührt. Die Auszahlung dieser Genussrechtsvergütung erfolgt gemäß Ziffer 7.1. 

8.3 Die Genussrechtsinhaber nehmen während der Laufzeit und zum Zeitpunkt der Beendigung nicht 

an etwaigen Verlusten der Gesellschaft teil. 

9. Rechte der Genussrechtsinhaber / Abgrenzung zu Gesellschafterrechten 

9.1 Die Genussrechte begründen Gläubigerrechte auf lediglich schuldrechtlicher Ebene, keine Gesell-

schafterrechte, insbesondere keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in den Gesellschaf-

terversammlungen der Gesellschaft. Den Genussrechtsinhabern steht kein Weisungsrecht gegen-

über der Geschäftsführung der Gesellschaft zu. 

9.2 Mit dem Erwerb der Genussrechte ist weder von der Gesellschaft noch dem Genussrechtsinhaber 

der Abschluss einer stillen Beteiligung im Sinne der §§ 230 ff. HGB oder eines Darlehensvertrages 

im Sinne des § 488 BGB beabsichtigt. Eine Nachschusspflicht im Zusammenhang mit den Ge-

nussrechten besteht nicht. 

9.3 Die Genussrechte gewähren keinen Anteil am Liquidationserlös der Gesellschaft. 

10. Begebung weiterer Genussrechte / Aufnahme weiteren Kapitals 

10.1 Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, weitere Genussrechte zu gleichen oder anderen Be-

dingungen zu begeben. Insbesondere behält sich die Gesellschaft vor, jederzeit ohne Zustimmung 

der Genussrechtsinhaber weitere Genussrechte mit gleicher Ausstattung in der Weise zu bege-

ben, dass sie mit den Genussrechten zusammengefasst werden, eine einheitliche Tranche mit 

ihnen bilden und ihren Gesamtnennbetrag erhöhen. Der Begriff "Genussrechte" umfasst im Falle 

einer solchen Erhöhung auch solche zusätzlich begebenen Genussrechte. 

10.2 Ein Bezugsrecht der Genussrechtsinhaber bei der Ausgabe weiterer Genussrechte ist nur gege-

ben, wenn die Gesellschafterversammlung dies beschließt. 
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10.3 Die Genussrechtsinhaber haben keinen Anspruch darauf, dass ihre Ausschüttungsansprüche vor-

rangig vor den Ausschüttungsansprüchen bedient werden, die auf weitere Genussrechte entfal-

len. 

10.4 Neben der Ausgabe von weiteren Genussrechten ist die Gesellschaft berechtigt, auch andere 

vorrangige Finanzierungsinstrumente auszugeben, z. B. Unternehmensanleihen, Inhaberschuld-

verschreibungen oder Wandelschuldverschreibungen. 

11. Status / Nachrangigkeit / Aufrechnung 

11.1 Die Forderungen aus den Genussrechten (insb. Genussrechtsvergütung und Rückzahlung gem. 

Ziffer 6 und 7 dieser Bedingungen) begründen nachrangige nichtbesicherte Verbindlichkeiten der 

Gesellschaft, die untereinander und mit gleichrangigen Ansprüchen aus anderen Genussrechten 

gleichrangig sind.  

11.2 Die Genussrechtsinhaber treten hiermit gemäß § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO mit ihren sämtlichen 

Ansprüchen gegen die Gesellschaft aus den Genussrechtsvertrag (insb. Genussrechtsvergütung 

und Rückzahlung) im Rang hinter sämtliche Forderungen gegenwärtiger und zukünftiger anderer 

Gläubiger (mit Ausnahme gegenüber anderen Rangrücktrittsgläubigern, insbesondere anderen 

nachrangigen Genussrechtsinhabern oder den Gesellschaftern) in den Rang hinter die Forderun-

gen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO zurück. 

 Die Genussrechtsvergütung und die Rückzahlung sowie sämtliche anderen Ansprüche der Ge-

nussrechtsinhaber sind demnach insbesondere solange und soweit ausgeschlossen, wie (i) im 

Falle der Auflösung der Gesellschaft die Ansprüche der im Rang hinter den Forderungen i.S.d. § 

39 Abs. 1 Nr. 5 InsO nachrangigen Gläubiger aus dem Vermögen der Gesellschaft noch nicht 

erfüllt worden sind; oder (ii) die Ansprüche einen Grund für die Eröffnung eines Insolvenzverfah-

rens herbeiführen würden oder (iii) sich die Gesellschaft in Insolvenz befindet. 

 Die Erfüllung dieser nachrangigen Ansprüche kann nur aus einem etwaigen frei verfügbaren Jah-

res- oder Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft 

übersteigenden frei verfügbaren Vermögen geltend gemacht werden, und zwar nur nach Befrie-

digung sämtlicher anderer Gläubiger der Gesellschaft. 

11.3 Die Aufrechnung mit den Ansprüchen aus den Genussrechten gegen Forderungen der Gesell-

schaft ist ausgeschlossen. 
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12. Übertragung der Genussrechte 

12.1 Die Genussrechte können nur übertragen werden, wenn der Gesamtnennbetrag der zu veräu-

ßernden Genussrechte insgesamt mindestens EUR 10.000 beträgt (die "Mindestveräußerungs-

summe"). Eine Übertragung bedarf darüber hinaus der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung der Gesellschaft. Die Übertragung von Teilen eines Genussrechts ist nicht möglich. 

12.2 Fällt der Gesamtnennbetrag der von dem veräußernden Genussrechtsinhaber gehaltenen Ge-

nussrechte infolge einer Veräußerung von Genussrechten unter die Mindestzeichnungssumme, 

so muss der veräußernde Genussrechtsinhaber auch die übrigen von ihm gehaltenen Genuss-

rechte zusammen mit der Mindestveräußerungssumme veräußern. 

12.3 Von den Regelungen gemäß Ziffer 12.1 und 12.2 kann nur mit Zustimmung der Gesellschaft ab-

gewichen werden. 

12.4 Im Falle der Übertragung sind sowohl der alte als auch der neue Genussrechtsinhaber verpflich-

tet der Gesellschaft, binnen einer Frist von vier (4) Wochen nach Übertragung sämtliche zur ord-

nungsgemäßen Verwaltung des Genussrechtskapitals notwendigen, in dem Zeichnungsschein 

aufgeführten Daten zu melden. Eine Umschreibung im Genussrechtsregister erfolgt erst, wenn 

die vorgenannten Daten von beiden Verpflichteten vollständig der Gesellschaft gemeldet wurden. 

Auf die Regelung gemäß Ziffer 4.3 Satz 1 wird hingewiesen. 

13. Tod des Genussrechtsinhabers 

13.1 Verstirbt ein Genussrechtsinhaber, so wird die Gesellschaft den Genussrechtsvertrag mit seinen 

Erben fortsetzen.  

13.2 Sind mehrere Erben vorhanden, so gelten die Regelungen gemäß Ziffer 4.4. 

13.3 Die Erbfolge ist durch Vorlage eines Erbscheins nachzuweisen. Entsprechendes gilt für Vermächt-

nisnehmer. Eine Umschreibung im Genussrechtsregister auf die Erben bzw. die Vermächtnisneh-

mer ist darüber hinaus erst möglich, wenn der Gesellschaft sämtliche für die Umschreibung not-

wendigen Daten mitgeteilt wurden. 

14. Vertragsänderungen 

14.1 Die in Ziffer 8.3 geregelte Nicht-Teilnahme am Verlust, die in Ziffer 11 geregelte Nachrangigkeit 

sowie die in Ziffer 5.1 geregelte Mindestlaufzeit können nicht geändert, nicht beschränkt oder 

verkürzt werden. 
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14.2 Die Gesellschaft kann durch einseitige Erklärung nach billigem Ermessen und insbesondere unter 

Berücksichtigung der Interessen des Unternehmens, der Gesellschafter sowie der Genussrechts-

inhaber mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung die Genussrechtsbedingungen ändern 

oder anpassen, (i) wenn dies durch eine Änderung der steuerlichen Behandlung von Genussrech-

ten bei der Gesellschaft erforderlich ist, (ii) wenn es sich um Änderungen des Wortlauts und/oder 

der Reihenfolge (Fassung) der Regelungen der Genussrechtsbedingungen handelt oder (iii) wenn 

Änderungen für einen börslichen oder außerbörslichen Handel der Genussrechte erforderlich wer-

den. 

15. Bekanntmachungen 

15.1 Bekanntmachungen der Gesellschaft, welche die Genussrechte betreffen, erfolgen (nach Wahl 

der Gesellschaft im jeweiligen Einzelfall) im Bundesanzeiger oder mittels eingeschriebenen Brief 

an die im Genussrechtsregister eingetragenen Genussrechtsinhaber. Als Zeitpunkt der Bekannt-

machung gilt im Falle des Bundesanzeigers der Tag der Veröffentlichung, im Falle der brieflichen 

Bekanntmachung der Tag der Posteinlieferung. 

15.2 Erfolgt eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger, z.B. eine Benennung einer weiteren Zahlstelle 

nach Ziffer 3.3, so ist die Gesellschaft verpflichtet, unverzüglich nach der Veröffentlichung den 

im Genussrechtsregister eingetragenen Genussrechtsinhabern einen Hinweis auf die Veröffentli-

chung zukommen zu lassen. Der Hinweis hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. 

15.3 Veröffentlichungen aufgrund der Veröffentlichungspflichten nach § 11a VermAnlG bleiben von 

den vorstehenden Regelungen in Ziffer 15.1 und 15.2 unberührt. 

16. Bestandsschutz 

16.1 Der Bestand der Genussrechte wird weder durch einen Rechtsformwechsel noch durch Verschmel-

zung bzw. sonstigen Umwandlungsvorgang nach dem Umwandlungsgesetz oder Bestandsüber-

tragung der Gesellschaft berührt. 

17. Anwendbares Recht 

17.1 Die Genussrechtsbedingungen, sowie alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten, bestim-

men sich ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

17.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus den in diesen 

Genussrechtsbedingungen geregelten Rechtsverhältnissen ergeben, ist Bayreuth, soweit nicht 

zwingende gesetzliche Vorschriften etwas Anderes bestimmen. 
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18. Sonstige Bestimmungen 

18.1 Sollte eine Bestimmung dieser Genussrechtsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein o-

der werden oder die Bestimmungen lückenhaft sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Best-

immungen der Genussrechtsbedingungen hiervon unberührt. Beide Vertragspartner verpflichten 

sich, ungültige Bestimmungen durch wirtschaftlich und sachlich möglichst gleichkommende Best-

immungen zu ersetzen. 

18.2 Die zur Vertragserfüllung notwendigen anlegerbezogenen Daten werden elektronisch gespei-

chert und verarbeitet. Sofern eine Weitergabe erforderlich ist, wird diese ausschließlich aufgrund 

vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes er-

folgen. 
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XV. SATZUNG 

§1 

Firma, Sitz 

 Die Firma der Gesellschaft lautet: 

ISPEX Financial Services GmbH 

 Sitz der Gesellschaft ist Bayreuth. 

 

§2 

Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist — soweit die nachfolgend aufgeführten Geschäfte keiner Erlaubnis o-
der Lizenz bedürfen sowie keiner Aufsicht unterstehen — die Vornahme von Finanzgeschäften mit der 
ISPEX AG und ihren verbundenen Unternehmen, insbesondere auf den Gebieten des Factorings sowie der 
Leasing-, Projekt- und Konzernfinanzierung sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte und 
Dienstleistungen; außerdem Finanzierungsgeschäfte aller Art mit der ISPEX AG und deren verbundenen 
Unternehmen. 

2. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen 
beteiligen, gegebenenfalls auch unter Übernahme von deren Geschäftsführung/Vertretung und der unbe-
schränkten Haftung. Sie darf Zweigniederlassungen errichten. 

3. Die Gesellschaft darf alle Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. 

 

§3 

Dauer, Geschäftsjahr 

1. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung im Handels-
register und endet am folgenden Kalenderjahresschluss. 

 

§4 

Stammkapital, Stammeinlagen 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 

25.000,00 € 

- in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro -. 

2. Auf dieses Stammkapital übernimmt hiermit anlässlich der Gründung: 

 ISPEX AG 25.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag zu je 1,00 € (Geschäftsanteil Nrn. 1-25.000) 

3. Die Stammeinlage ist in bar zu leisten und zur Hälfte sofort zur Zahlung fällig. 
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§ 5 

Geschäftsführung 

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat sie nur einen Geschäftsführer, so vertritt 
dieser die Gesellschaft allein. 

2. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder 
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

3. Die Gesellschafter können die Vertretung und Geschäftsführung abweichend regeln, insbesondere einzel-
nen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis erteilen und sie von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreien. Gleiches gilt für Liquidatoren. 

 

§ 6 

Gesellschafterversammlung 

1. Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. Es genügt die Einberufung 
durch einen Geschäftsführer. 

2. Die Versammlung ist zu berufen, wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich wird oder 
wenn die Einberufung aus einem sonstigen Grunde im Interesse der Gesellschaft liegt. 

3. Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich in Versammlungen gefasst. Sie können aber auch brief-
lich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Telefax und auch im Übrigen unter Verzicht auf alle verzicht-
baren Frist- und Formvorschriften gefasst werden, wenn alle Gesellschafter mit dieser Art der Beschluss-
fassung einverstanden sind. 

 

§ 7 

Gesellschafterbeschlüsse 

1. Je 1,00 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. 

2. Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung abgege-
benen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder diese Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. 

3. Gesellschafterbeschlüsse sind vom Versammlungsleiter schriftlich zu protokollieren (zu Beweiszwecken, 
nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung). Abschrift des Protokolls ist jedem Gesellschafter auszuhändigen. 

4. Die Unwirksamkeit oder Anfechtung eines Gesellschafterbeschlusses kann nur innerhalb eines Monats, 
gerechnet ab dem Tage des Zugangs des Protokolls gemäß Abs. 3, geltend gemacht werden. 

 

§ 8 

Jahresabschluss 

1. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (ggf. mit Anhang und Lagebericht) sind von den Geschäftsfüh-
rern innerhalb der gesetzlichen Frist aufzustellen. Der festgestellte Jahresabschluss ist von allen Ge-
schäftsführern zu unterschreiben. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB bleibt unberührt. 
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2. Für die Buchführung und Bilanzierung gelten die steuerlichen Grundsätze der Gewinnermittlung, soweit 
zwingendes Handelsrecht nicht entgegensteht. 

 

§ 9 

Gewinnverwendung 

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Ergebnisverwendung, also darüber, ob der Jahres-
überschuss zuzüglich eines Gewinnvortrages und abzüglich eines etwaigen Verlustvortrages in Gewinn-
rücklagen eingestellt, als Gewinn vorgetragen oder an die Gesellschafter ausgeschüttet wird. 

2. Die Verteilung des Reingewinns erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. 

3. Vorabausschüttungen auf den zu erwartenden Gewinn des Geschäftsjahres können bereits vor dessen 
Ablauf beschlossen werden. 

 

§ 10 

Leistungsverkehr 

 Die Organe der Gesellschaft sind nicht befugt, einem Gesellschafter außerhalb satzungsmäßiger Gewinn-
ausschüttungsbeschlüsse Vorteile zu gewähren, die einem Dritten bei ordnungsgemäßer Geschäftsfüh-
rung nicht gewährt würden. Wird hiergegen verstoßen, so hat der begünstigte Gesellschafter den Vorteil 
an die Gesellschaft zurückzuerstatten. Das gilt insbesondere dann, wenn von der Finanzverwaltung rechts-
kräftig eine verdeckte Gewinnausschüttung angenommen wird. Der Anspruch entsteht bereits im Zeit-
punkt der Vorteilsgewährung. Zurückliegende Bilanzen sind entsprechend zu berichtigen. 

 

§ 11 

Allgemeines 

1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-
tigkeit der Satzung im Übrigen hiervon nicht berührt. 

 Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung einer Lücke ist eine angemessene Regelung 
zu vereinbaren, die dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach 
dem Sinn und Zweck der Satzung gewollt hätten, sofern sie den Punkt bedacht hätten. 

 

§ 12 

Gründungskosten 

 Die Kosten der Beurkundung des Gesellschaftsvertrages, der Bekanntmachung, der Anmeldung der Ge-
sellschaft und ihrer Eintragung im Handelsregister und die Kosten einer Gründungsberatung trägt die 
Gesellschaft bis zu einem geschätzten Betrag von 

2000,00 € 

 etwa darüber hinausgehende Gründungskosten tragen die Gesellschafter. 
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§ 13 

Zulassung konkurrierender Tätigkeiten 

 Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit einstimmig beschließen, dass ein Gesellschafter, auch 
wenn er zugleich Geschäftsführer der Gesellschaft ist, im Geschäftsbereich (§ 2) als Einzelunternehmer, 
als Gesellschafter und/oder Geschäftsführer einer Kapital- und/oder Personengesellschaft konkurrierend 
tätig sein darf, ohne hierdurch gegen ihm etwa obliegende Treuepflichten zu verstoßen. Die Zulassung 
solcher Tätigkeiten kann unentgeltlich erfolgen. 

 

Bayreuth, den 23. Dezember 2014 

 

 

___________________________ 

ISPEX AG 

Dr. Stefan Arnold, Vorstand 

 

 

 

 


